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Bund 2015/13 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß An. 1 26d Ab . I 

Bundes-Verfa sung ge elZ nachstehenden Bericht über Wahrneh
mungen, die er bei mehreren Gebarungsüberprüfungen gelroffen hat. 

Berichtsaufbau 

In der Regel werden bei der Berichterstanung punkteweise zusam
menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit I an der 
zweiten Stelle der TeX12ahl), deren Beuneilung durch den Rechnungs
hof (Kennzeichnung mit 2), die StellulIgllohme der überprüfte" Stelle 

(Kennzeichnullg mit J ulld im Kursivdruck) sowie die allfallige Gegen
äußerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinanderge
reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls 
kaufmännische Auf- und Abrundungen. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personen-, Berufs- und 
Funktionsbezeichnungen darauf verzichtet. jeweils die weibliche und 
die männliche Form zu nennen. Neutrale oder männliche Bezeich
nungen beziehen somit beide Geschlechter ein. 

Der vorliegende Bericht des Rechnung hofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes _hnp:llwww.rechnungshof.gv.at" ver
fligbar. 
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Abkürzungsverzeirnnis 

Abs. 
AHS 
Art. 

BGBI. 
BMBF 
B(M)HS 
BMF 
BSI 
BVA 
BVG 
B-VG 
bzw. 

ca. 

d.h. 

EDV 
ELAK 
ESS 
elc. 
EUR 

f(O. 

GmbH 

i.d.(g.)F. 
i.d.R. 
IKT 
inkl. 
IT 
i.V.m. 

LGBI. 
LSI 
LSR 

Mio. 

Absatz 
allgemein bildende höhere Schule(n) 
Artikel 

Bundesgesetzblatt 
Bundesministerium für Bildung und Frauen 
berufsbildende (mittlere) und höhere Schule(n) 
Bundesministerium für Finanzen 
Beru fsse hu I inspektor( e n) 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 
Bundesverfassungsgesetz 
Bundcs-Verfassungsgesetz 
beziehungsweise 

circa 

das heißt 

Elektronische Datenverarbeitung 
elektronischer Akt 
elektronische Reiserechnung 
et cetera 
Euro 

und folgend(e) 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

in der (geltenden) Fassung 
in der Regel 
Infonmations- und Kommunikalionstechnologie 
inklusive 
Infonmat ionstechnologie 
in Verbindung mit 

Landesgesetzblatl 
La n dessc hul i nspek tori en) 
La ndesschulrat( -räte) 

Million(en) 
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Nr. Nummer 

OÖ/oö./Oö Oberösterreich/oberösterreichisch(es) 

päd.-adm. pädagogisch-administralive(r) 
PM-SAP Personal management SAP 

rd. rund 
RH Rechnungshof 

S. Seilern) 

TZ Textzahl(en) 

vg!. vergleiche 
VBÄ Vol lbeschä ftigu ngsäqu i valen t(e) 
VB!. Verordnungsblatt 

WE Werteinheiten 

Z Ziffer 
2.B. zum Beispiel 
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Bund 2015/1 3  

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Bildung und Frauen 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 

Lehrerpersonalverwaltung 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung (Mai bis Juni 2014) waren in 
Oberösterreich in Summe 20 Behörden und in Tirol (ohne Übertra
gung der Diensthoheit über die Landeslehrer) 21 Behörden (ohne 
Schulleiter) mit den Agenden der Bundes- und Landeslehrer befasst. 
Daneben nahmen auch das BMBF und weitere Institutionen (z.B. 
Bundesrechenzentrum GmbH) Aufgaben bei der Lehrerpersonalver
waltung wahr. Die Ausgestaltung der Zuständigkeiten - insbeson
dere im Bereich der Verwaltung des Landeslehrerpersonal - mit 
umfassenden gebietskörper chaftsübergreifenden Verschränkungen 
stand einem effizienten Verwaltung handeln entgegen. 

Die unterschiedliche Aufgabenerfüllung der einzelnen Organisati
on einheiten führte zu Kostenunterschieden: Im Jahr 2013 entfIe
len auf einen Bundeslehrer Verwaltungsaufwendungen (ohne Over
head) in Höhe von rd. 247 EUR (Oberösterreich) bzw. rd. 206 EUR 
(Tirol). Die entsprechenden Aufwendungen flir einen Landesleh
rer betrugen rd. 215 EUR (Oberösterreich) bzw. rd. 2 37 EUR [Tirol). 

Der Vertrag zwischen dem Bund und dem Land Oberö�terreich [au 
1971) über den Mehraufwand aus der Übertragung der Dienstho
heit über die Landeslehrer war intransparent und entsprach mög
licherwei e nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen. 
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Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurteilung der lehrerper
onaIverwaltung (Bundes- und Landeslehrerl und die diesbezügliche 

Aufgabenerfiillung der Schulbehörden (Amt der landesregierung 
und Landes chulrat) in den ländern Oberösterreich und Tirol. (TZ I) 

Hinsichtlich der Behördenzuständigkeit zur Ausübung der Dienst
hoheit (Dienstgeberfunktion) über die lande lehrer war die Zustän
digkeit der Länder in Gesetzgebung und Vollziehung festgelegt; die 
Schulbehörden des Bundes in den Ländern, das waren die landes
und Bezirksschulräte, hatten in be t immten Angelegenheiten mit
zuwirken. In den Landesgesetzen konnte vorgesehen werden, dass 
die Diensthoheit über die Landeslehrer von der jeweiligen Schul
behörde des Bundes auszuüben war. (TZ 2) 

Das Land Oberösterreich machte von dieser Möglichkeit weitgehend 
Gebrauch, während das Land Tirol die Ausübung der Diensthohcit 
über die landeslehrer beim Land beließ. (TZ 2) 

Ausübung der Diensthoheit über die landeslehrer 

Land 

Restlcompetenzen Ubertrilgung 
Ob.r

österreich 
Tirol 

keine Ubertragung 

landesregierung 

Quelle: RH 

14 

blandeSSChulrat. 
18 Bezirksschulräte 

Schulleiter 

� 
c 
� 

� g1� 
lan.

desregierung. i landesschulrat. 9 Bezuksverwaltungs· 10 Bezirksschuträte behörden 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung (Mai bis Juni 20(4) waren in 
Oberö terreich in Summe 20 Behörden (Landesregierung, landes
schulrat, I B Bezirksschulräte) und in Tirol 21 Behörden (Landesre
gierung, neun Bezirksverwaltungsbehörden, landesschulral, zehn 
Bezirksschulräte) mi t  den Agenden der Bundes- und landeslehrer 
befasst. (TZ 2) 

Bund 2015/ 1 3  
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Abläufe 
lehrerpersonal 

Bund 2015/13 

Schulbehörden in Oberösterreich und lirol: 
lehrerpersonalverwaltung 

Zuteilung Lehrerpersonalressourcen - Pflichtschulen 

In Oberösterreich erfolgte die Zuteilung der Planstellen an die Pllicht
schulen durch den Landesschulrat bzw. die Bezirksschulräte. In Tiral 
waren dafür das Amt der Landesregierung bzw. die Bezirksverwal
tungsbehörden verantwortlich. Wegen der unterschiedlichen Behör
denzuständigkeit teilten auch verschiedene Berufsgruppen (Ober
österreich: Schulaufsichtsorgane, Tiral: Verwaltungsbedienstete) die 
Planstellen zu. (TZ 3) 

Trotz der in Tirol bei Abweichungen von den Planungsparametern 
und ressourcenintensiven Maßnahmen etablierten Abläufe, kam 
es im überprüften Zeitraum zu erheblichen Stdlenplanüberschrei
tungen. Wenn auch Oberösterreich in den letzten Jahren Maßnah
men zur Strukturbereinigung im Bereich der allgemein bildenden 
Pflichtschulen durchfilhrte, waren noch weitere Maßnahmen zur 
Optimierung der Schulstandortstruktur erforderlich. (TZ 3, 10, 11) 

Zuteilung Lehrerpersonalressourcen - mittlere und höhere Schulen 

Die Zuteilung der Lehrerper onalres ourcen (Werteinheiten) auf die 
einzelnen Schulen fiel in den Verantwortungsbereich der Landes
schulräte. Die Abläufe bei der Zuteilung der Werteinheiten für die 
mittleren und höheren Schulen waren in den Landesschulräten für 
Oberösterreich und Tirol unterschiedlich. (TZ 4)  

Das BMBF initiierte im Jahr 2012 die Arbeitsgruppe "WE-Control
Iing" mit dem Ziel, die Effizienz und Transparenz der Zuteilung und 
des Einsatzes der Werteinheiten zu steigern. Trotz der Standardi-
ierungsbemühungen des BMBF kamen in den Landesschulräten 

für Oberösterreich und Tirol unterschiedliche Werteinheiten-Ver
teilungs modelle zur Anwendung. (TZ 5) 

In Oberösterreich war im Wesentlichen für AHS und BMHS dasselbe 
Zuteilungsmodell im Einsatz. Der LandesschuJrat filr Oberösterreich 
pflegte bei der Ressourcenplanung einen intensiven Kontakt mit 
den Schulen (z.B. Werteinheiten-Gespräche), die offizielle Einbin
dung der Führungsebene des Landesschulrats fehlte jedoch. (TZ 5) 

In Tirol kam für AHS und BMHS ein unterschiedliches Zuteilungsmo
dell zur Anwendung. Bei der landesschulratsinternen Besprechung 
des Werteinheitenverbrauchs aufgrund der definitiven Lehrfächer
verteilungen (tatsächliche Schülerzahlen) kam es zur Festlegung 
von Steuerungsmaßnahmen (z.B. Zusammenlegen von Gruppen und 
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Klassen). Überschüssige Werteinheiten einzelner Schultypen wur
den zum Werteinheitenausgleich für andere Schul typen und für 
zusätzliche Klassenteilungen (sogenannte Qualitätsteilungen) ver
wendet. (TZ 5) 

Einheitliche bundesweite Controlling-Instrumente für die Planungs
phase. die eine aussagekräftige Analyse der (provisorischen) Lehr
facherverteilungen ermöglicht hätten. fehlten. (TZ 5) 

Das dem jeweiligen Landesschulrat zugeteilte Gesamtkontingent an 
Werteinheiten stand laut BMBF zur Bedeckung des Bedarfs aller 
Schulbereiche zur Verfügung; Umschichtungen zwischen den Schul
typen waren möglich. Der Werteinheitenausgleich zwischen den 
Schultypen verschleierte jedoch allfaJligen Reformbedarf bzw. die 
Notwendigkeit von Steuerungsmaßnahmen. Die Steuerungswir
kung der Zuteilungsfaktoren war somit nicht gegeben. Dass ein
zelne Schultypen über den gesamten überprüften Zeitraum entweder 
.empfangende" (z.B. AHS) oder .abgebende" (z.B. humanberutliche 
Schulen) Bereiche waren. deutete auf Strukturprobleme (z.B. zu 
wenige Schüler) und/oder zu niedrige bzw. zu hohe Zuteilungsfak
toren hin. (TZ 6) 

Lehrerpersonalaufnahme - Landeslehrer 

Während in Oberösterreich der Landesschulrat die Aufnahme der 
Lande lehrer durchführte. war in Tirol das Amt der Landesregie
rung zuständig. In beiden Ländern unterschieden sich die Verfah
ren für die Aufnahme der Lehrer an allgemein bildenden und an 
berufsbildenden Pl1ichtschulen. (TZ 7) 

Die Aufnahmeverfahren in Oberö terreich und Tirol unterschieden 
ich vor allem durch die Mitwirkung der Schulleitungen. die Objek

tivierungs-/Reihungskriterien und die rr -Unterstützung sowie Stan
dardisierung. Das Ausmaß der Mitwirkung der Schulleitungen war 
in Tirol stärker ausgeprägt als in Oberösterreich. wo beispiel.sweise 
bei den allgemein bildenden Ptlichtschulen keine Bewerbungsge
spräche mit den Schulleitungen vorgesehen waren. (TZ 7) 

In Oberösterreich kamen Objektivierungsrichtlinien zur Reihung der 
Bewerber zur Anwendung. In Tirol gab es zwar für Lehrer an allge
mein bildenden Ptlichtschulen ein Punktesystem, das jedoch nicht 
allgemein zugänglich war. (TZ 7) 
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Bund 2015/13 

Schulbehörden in Oberösterreich und lirol: 
lehrerpersonalverwaltung 

Lehrerpersonalaufnahme - Bundeslehrer 

In beiden Ländern führten die Landes chulräte die Aufnahme der 
Bundeslebrer für mittlere und höhere Schulen durch. Unterschiede 
zwischen dem Landesschulrat für Oberösterreich und Tirol bestan
den vor allem in der jeweiligen internen Vorgehensweise sowie der 
IT -Unter tützung. (TZ 8) 

An bei den Landesschulräten kam die Applikation "Bewerbung 
online" zur Anwendung; d.h. alle Bewerbungen um Bundesleh
rerstellen im jeweiligen Land erfolgten online über das Portal des 
jeweiligen Landesschulrats. Das derzeitige Modell erlaubte jedoch 
kein österreicbweites Bewerberrnanagement. (TZ 8) 

Im Landesschulrat für Tirol vervollständigte die Applikation "get 
your teacher" den Worknow zur Personalplanung und -aufnahme 
und intensivierte die Einbindung der Schulen. 1m Landesschulrat für 
Oberösterreich war diese Applikation noch nicht in Betrieb. (TZ 8) 

Schulaufsicht 

Obwohl die Schulaufsicht ausschließlich Bundeskompetenz war, 
bestand eine komplexe und differenzierte Organisationsstruktur 
nach Schularten. Zudem unterschieden sich die Aufgaben der Schul
aufsichtsorgane in den Ländern je nach vorgenommener Übertra
gung der Diensthoheit über die Landeslehrer. (TZ 9) 

Das mit Erlass des BMBF aus 1999 auf Grundlage des § 18 Abs. 3 
Bundes-Schulaufsichtsgesetz ergangene Aufgabenprofil für Schul
aufsichtsorgane war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch in 
Kraft, obwohl die zugrunde liegende Bestimmung des Bundes-Schul
aufsichtsgesetzes im Jahr 2011 grundlegend geändert wurde. (TZ 9) 

Verbrauch Lehrerpersonalressourcen 

Im überprüften Zeitraum stiegen die Stellenplanüberscbreitungen 
österreicbweit um 11,8 % auf 2.305,8 Planstellen im Schul
jahr 2012{201 3 an. Ein Teil der Überschreitungen war auf die Neue 
Mittelschule (468,6 Planstellen im Schutiahr 2012{201 3) zurück
zuführen, wo Landeslehrer an Stelle von Bundeslehrern unterrich
teten und deren Einsatz bis zum Schuljahr 20\ 2{20\ 3 nicht in den 
Stellenplan-Richtlinien abgebildet war. (TZ 10) 
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Bei Berücksichtigung der Überziehung aus der Neuen Mittelschule 
und der Strukturrnittel gemäß Finanzausgleichsgesetz war fiir den 
überprüften Zeitraum ein Rückgang der Überschreitungen öster
reichweit um rd. 17,2 %, in Oberösterreich um rd. 26,3 %, in Tirol 
hingegen ein Anstieg um rd. 90,8 % festzustellen. (TZ 10) 

Im Gegensatz zu den allgemein bildenden traten im überprüften 
Zeitraum bei den beruf bildenden Pflicht chulen keine StelJenplan
überschreitungen auf, jedoch verringerten sich die Unterschreitungen 
kontinuierlich. Durch die geteilte Kostentragung (50 % Bund, 50 % 
Land) hatten die Länder einen Anreiz, die Stellenpläne einzuhalten, 
wodurch die aus dem Auseinanderklaffen der Aufgaben-, Ausga
ben- und Finanzierungsverantwortung resultierenden Inefftzienzen 
teilweise abgefangen wurden. (TZ 10) 

Kennzahlen zur Schulorganisation fiir das Schuljahr 20 12/2013 
bestätigten - insbesondere fiir Volksschulen - die Kleinstruktu
riertheit der allgemein bildenden Ptlichtschulen in Tirol: So lag 
die durchschnittliche Anzahl an Schülern je Volksschule in Tirol 
bei 73,90 Schülern, während sich dieser Wert österreich weit auf 
106,02 bzw. in Oberösterreich auf 104,33 Schüler belief. Auch bei 
den Kennzahlen Klassen pro Schule, Schüler je Klasse und Schüler 
je Lehrer wiesen die Tiroler Volksschulen deutlich unter dem Ö ter
reichdurchschnitt und auch unter Oberö terreich liegende Werte 
auf. Sehr deutlich war auch der Unterschied zu den OEeD-Durch
schnittswerten fiir die Kennzahlen Schüler je Klasse und Schüler je 
Lehrer. (TZ 11) 

Zwar lag der Tiroler Anteil (3,2 %) der Schüler mit sonderpädago
gischem Förderbedarf im Schuljahr 2012/2013 über dem Wert der 
Stellenplan-Richtlinien von 2,7 %,jedoch unter dem österreichwei
ten Anteil von 4,1 % und jenem von Oberösterreich mit 3,8 %. Das 
Land Tirol setzte jedoch 20,S Planstellen zusätzlich zum SteIlen
plan für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein. (TZ 11) 

Im überprüften Zeitraum stiegen die Werteinheiten-Zuteilung 
und der Werteinheitenverbrauch österreichweit geringfiigig an, 
obwohl die Schülerzahlen fiir die mittleren und höheren Schulen 
um 1,4 % sanken. In den Schuljahren 2009/2010 bis 2011/2012 
wurde die Zuteilung über chritten, im Schuljahr 2012/2013 wurde 
sie unterschritten. Am höchsten war die Überschreitung im Schul
jahr 2009/2010 mit 0,5 % (rd. 178 Lehrer bzw. rd. 1 1  Mio. EUR) 
der zugeteilten Werteinheiten. (TZ 12) 
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Bund 2015/13 

Schulbehörden in Oberösterreich und lirol: 
lehrerpersonalverwaltung 

In Oberösterreich sanken die Zuteilung und der Verbrauch im über
prüften Zeitraum um 1,7 % bzw. 1,6 % bei gleichzeitigem Schüler
rückgang von 3,7 %. In Tirol hingegen stiegen die Werteinheiten
Zuteilung und der Verbrauch um 2,4 % bzw. 1,3 % an und auch die 
Schülerzahlen erhöhten sich leicht um 0,2 %. Beide Landesschul
räte über chritten in den Schuljahren 2010/2011 und 2011/2012 
die Zuteilung. (TZ 12) 

Sowohl in Oberösterreich als auch in Tirol lagen die Kennzahlen 
Schüler je Schule und Klassen je Schulen unter den jeweiligen öster
reichweiten Vergleichswerten für die mittleren und höheren Schu
len. Bei der Kennzahl Schüler je Klasse lagen die beiden Länder in 
etwa im Österreichdurchschnitt. Deutlich unter dem OECD-Durch
schnittswert für rue Schüler-Lehrer-Relation für die Sekundarstufe 
(13) lagen die jeweiligen Werte für Ö terreich (8,69), Oberösterreich 
(8,59) und Tirol (8,47). (TZ 12) 

Eine Abrechnung für die mittleren und höheren Schulen am Ende 
des Schuljahres - ähnlich wie bei den P flichtschulen - erstellte das 
BMBF nicht. (TZ 12) 

Pllichtschulen 

In Oberösterreich und Tirol kamen an den Pllichtschulen zur Schü
lerdaten- und Lehrerverwaltung unterschiedliche Softwareprodukte 
zum Einsatz. (TZ 13) 

Während das Dienstreisemanagement für die Tiroler Landeslehrer 
einen durchgängigen Workllow aufwies, war dies in Oberösterreich 
nicht der Fall. Überdies wurde im Landesschulrat für Oberösterreich 
bei der Abrechnung der Reisegebühren der Landeslehrer das Vier
Augen-Prinzip nicht eingehalten. (TZ 13) 

Die Kommunikation der Bezirksschulräte in Oberösterreich und Tirol 
mit den Schulen und dem jeweiligen Landes chulrat erfolgte zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung über E-Mail, Telefon und in Papierform. 
Infolge der Schulbehörden-Verwaltungsreform wurden mit August 
2014 den Pllichtschulinspektoren des Landesschulrats für Oberöster
reich und für Tirol ELAK-Zugänge zur Verfügung gestellt. (TZ 13) 
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Die Bundesschulen verwendeten zur Lehrer- und Schülerverwal
tung weitgehend einheitliche Software. Es waren jedoch eigene Ein
gaben der Schulen hinsichtlich Schüler- und Klassenzahlen in die 
Slundenplansoftware erforderlich. Eine Übernahme der bzw. ein 
Abgleich mit den Schülerdaten aus dem Programm zur Schülerda
tenverwaltung fand zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht 
stalt. (TZ 14) 

Die Personalvenvallung der Bundeslehrer erfolgte an beiden Landes
schulräten über PM-SAP. In Oberösterreich lief zur Zeit der Geba
rungsüberprüfung ein Versuch zur Verwendung der elektronischen 
Reiserechnung (ESS) an drei Schulen. (TZ 14) 

Im Gegensatz zum Pnichtschulbereich bestand ein einheitliches 
Kommunikationssystem zwischen Landesschulrat und Bundesschu
len, da mit jenem des BMBF kompatibel war. (TZ 14) 

Prozesse 

Bezogen auf den Prozessschritt Personalsuche bis zum Dienstantritt 
eines Lehrers lag der Anteil am Gesamtpersonaleinsatz für die Leh
rerpersonalverwaltung in Oberösterreich bei rd. JJ % (Bundesleh
rer) bzw. rd. 16 % (Landeslehrer) und in Tirol bei rd. 18 % (Bun
deslehrer) bzw. rd. 15 % (Landeslehrer). Im Prozes schritt aufrechtes 
Dienstverhältnis betrugen die Anteile in Oberösterreich rd. 59 % 
(Bundeslehrer) bzw. 75 % (Landeslehrer), in Tirol rd. 7) % (Bun
deslehrer) bzw. 79 % (Landeslehrer). Im Proze sschritt Beendigung 
des Dienstverhältnisses und Ruhestand variierte der Anteil des ent
sprechenden Personaleinsatzes zwischen rd. 6 % und 9 %. (TZ 15) 

Aufgrund der eingerichteten Objektivierungsverfahren, der Ein
bindung zahlreicher Stellen vor Personalentscheidungen, jährlicher 
Änderungen der Unterrichtsverpnichtungen insbesondere bei Bun
deslehrern, befristeter Anstellungen und Unterschieden im Dienst
und Besoldungsrecht waren die administrativen Erfordernisse bei 
Lehrern höher als bei der Verwaltung eines Bediensteten der allge
meinen Verwaltung. (TZ 15) 

Bund 2015/13 
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Involvierte Organisationseinheiten 

Die Verwaltung der Bundeslehrer - von der Personalsuche bis zum 
Pensionsantritt - nahm in Oberösterreich und Tirol der jeweilige 
Landesschulrat (rd. 950(0 bzw. rd. 940(0 des Personaleinsatzes) sowie 
das BMBF (rd. 1 0(0 des Personaleinsatzes) wahr. Die Berechnung der 
Pension ansprüche und die Verwaltung der beamteten pensionierten 
Bundeslehrer und der Hinterbliebenen oblag der Versicherungsan
stalt öffentlich Bediensteter (BVA-Pensionsservice). Die Überwei
sung aller Aktivbezüge und der Pensionen der beamteten Bundes
lehrer erfolgte durch die Bundesrechenzentrum GmbH im Auftrag 
des BMF (beide zusammen rd. 4 0(0 (Oberösterreich) bzw. rd. 5 0(0 
(Tiro!)). Die aktiven und pensionierten Landeslehrer wurden sowohl 
in Oberösterreich als auch in Tirol vom jeweiligen Land, dem Lan
desschulrat und dem BMBF verwaltet. (TZ 16) 

Aufteilung des PersonaJeinsatzes für die Lehrerpersonalverwaltung in Oberösterreich und Tirol 

Verwaltung der Bundeslehrer Verwaltung der Landeslehrer 

100 

90 

80 

10 

60 
,. 
.5 SO 

40 

30 

20 
10 
0 

1.1 1,3 

8MBF Lllndeu,chulru 

• Obtr6Utff,ieh 

• Tifol 

,. 
5 

4 1 48 

Bundtsrtchen-

zentrum GmbH. 

eVA-PenSlons-

servic, 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 0,6....Q,L 
8Her 

• O�röslt"tlch 

• liro! 

97,9 

QueUen: BMBF; landMschulral tur Oberosterrf:1Ch; landesschulrat tur lirol; land Oberösterreich; land Tirot BVA-Pensionsservice; 
BundesrKhenzentrum GmbH; Berechnungen (in'" des Gesamtpersonateinsatzes in V8A tur das Jahr 2013); Darstellung: R H  

Bund 2015/13 

Obwohl das Land Oberösterreich die Diensthoheit über die Landes
lehrer dem Landesschulrat übertragen hatte, verblieben rd. 14 0(0 
des Per onaleinsatzes beim Land. (TZ 16) 

Der Anleil der pädagogischen Abteilungen an der Bunde lehrerper
sonalverwaltung war in Tirol doppelt 0 hoch wie in Oberösterreich 
(rd. 24 0(0 zu 12 0(0), bei der Landeslehrerpersonalverwaltung lag der 
Anteil bei rd. 12 0(0 in Oberösterreich zu rd. 2 0(0 in Tiro!. Die bes-
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sere Einbindung der Schulaufsicht in die Landeslehrerpersonalver
waltung in Oberösterreich war ein wesentlicher Vorteil der Über
tragung der Diensthoheit über die Landeslehrer. (TZ 16) 

Personaleinsatz 

Der Personaleinsatz Flir die Bundeslehrerper onalverwaltung war 
in Tirol geringer als in Oberösterreich; ein vollbeschäftigter Mitar
beiter hatte daher mehr Lehrer zu administrieren (Tirol: 284 Leh
rer. Oberösterreich: 235). Bei der Landeslehrerpersonalverwaltung 
verhielt es sich umgekehrt [Oberösterreich: 259, Tirol: 236 Lehrer 
pro vollbeschäftigtem Mitarbeiter). [Tl 17) 

Während in Bezug auf die Bundeslehrerpersonalverwaltung die Ver
waltungsabteilungen im Landesschulrat Flir Tirol effizienter als jene 
des Landesschulrats Flir Oberösterreich arbeiteten, war der Perso
naleinsatz der Schulaufsicht bzw. der pädagogischen Abteilungen 
im Landesschulrat Flir Tirol wesentlich höher als im Landesschul
rat Flir Oberösterreich. [Tl 17) 

Kostenabschätzung 

Die Personalaufwendungen Flir die Verwaltung eines Bunde leh
rcrs waren in Oberösterreich mit rd. 247 EUR um rd. 20 % höher 
als in Tirol [rd. 206 EUR); bei den Landeslehrern hingegen waren 
sie in Tirol mit rd. 237 EUR um rd. 10 % höher als in Oberöster
reich [rd. 215 EUR). Im Bereich der Landeslehrerpersonalverwal
tung Flihrte der RH die in Tirol höheren Aufwendungen vor allem 
auf die unterschiedliche Altersstruktur zurück. (TZ 18) 

Rechtsgrundlage 

Der Bund und das Land Oberösterreich schlossen im Jahr 1971 einen 
VertTag über den Mehraufwand des Landesschulrats Flir Oberösler
reich aus der Übertragung der Dienslhoheit über die Landeslehrer 
[sogenannter 60 :40-Vertrag). Die Höhe des vom Land Oberöster
reich jährlich abzugeltenden Betrag wurde pauschal mit 40 % des 
gesamten Personal- und Amtssachaufwands, der beim Landesschul
rat Flir Oberösterreich [Bund) und beim Land Oberösterreich Flir den 
Landesschulrat Flir Oberösterreich inkl. Bezirksschulräte anfIel, rest
gelegt. Der Vertrag, nach welchem das Land Oberösterreich die Flir 
den Landesschulrat Flir Oberösterreich erbrachten Leistungen in die 

Bund .015/13 
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Berechnungsbasis für den Mehraufwand des Landesschulrats ein
rechnen konnte, entsprach nach Ansicht des RH nicht § 20 Abs. 3 
Bundes-Schulaufsichtsgesetz. Diese Bestimmung sah nur den Ersatz 
des Mehraufwands des Landesschulrats - gegebenenfalls in pau
schalierter Form - durch das Land an den Bund vor. Insofern könnte 
der Vertrag gegen das in § 2 Finanz-Verfassungsgesetz festgelegte 
Prinzip der eigenen Kostentragung verstoßen. (TZ 19) 

Genauere Bestimmungen zur Spezifizierung der einrechenbaren 
Leistungen des Landes Oberösterreich fehlten. Diese Leistungen 
enthielten auch rein faktische Zahlungen (z.B. Dienstwagen und 
Verfügungsmittel für Amtsführenden Präsidenten), weil sie unab
hängig von Rechtstitel, Grund oder Art eingerechnet werden konn
ten. (TZ 19) 

Es war nicht gewährlei tet, da s das vereinbarte Verrechnungsmo
dell nach mehr als 40 Jahren noch geeignet war, den Mehraufwand 
wenigstens näherungs weise abzubilden. Eine nicht gerechtfertigte 
Kostenüberwälzung an die jeweils andere Gebietskörperschaft war 
nicht auszuschließen. Eine Kosten- und Leistungsrechnung, die den 
tatsächlichen Mehraufwand für die übertragene Aufgabe der Lan
deslehrerpersonalverwaltung hätte ermitteln können, gab es im Lan
des chulrat für Oberösterreich nicht. (TZ 19) 

Gesamtabrechnung de 60:40-Vertrags 

Im Rahmen der jährlichen Abrechnung kam es zu einseitigen Ver
tragsabänderungen, nicht gerechtfertigten und zum Teil rechtswid
rigen Kostenüberwälzungen. Eine zusammenfassende Beurteilung, 
ob die Gesamtabrechnungen eine Kostenverschiebung zu Lasten des 
Bundes oder zu Lasten des Landes Oberösterreich bewirkten, war 
mangels detaiUierter Ko ten- und Leistungsrechnung nicht mög
lich. (TZ 20) 

Zur Abrechnung des 60:40-Vertrags im Jahr 2012 stellte der RH 
Folgendes fest: (TZ 20) 

- Ohne schriftliche Vertragsergänzung rechnete das Land Ober
österreich seit 1978 - mit Duldung des BMBF - die Personal
aufwendungen für den gesamten Bereich der Schulpsychologie 
des Landesschulrats (rd. 1,49 Mio. EUR) heraus. (TZ 20) 
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- Das Land Oberösterreich verrechnete fur die bei den Schulbe
hörden des Bundes in Oberösterreich tätigen Landesbediensteten 
die beim Land anfallenden Personalausgaben. Das BMBF akzep
tierte damit um rd. 220.000 EUR höhere Personalkosten infolge 
der besoldungsrechtlichen Besserstellung der Landes- gegenüber 
den Bundesbediensteten. (TZ 20) 

- In der Gesamtsumme der vom Land Oberösterreich in Anrech
nung gebrachten Personalaufwendungen waren entgegen der Ver
einbarung Nebentätigkeitsvergütungen eines Landesbediensteten 
als Mitglied des Verwaltungsrats der OÖ. Lehrer-Kranken- und 
UnfallfLirsorge (rd. 22.900 EUR) sowie die Bezüge eines im Lan
desschulrat tätigen Landesbediensteten enthalten, dessen Refun
dierung nicht mit dem BMBF akkordiert war (rd. 57.612 EUR). 
(TZ 20) 

- Das Land Oberösterreich verrechnete im Jahr 2012 rd. 168.000 EUR 
fLir Landeszulagen an die (Bundes-)Bediensteten des Landes
schulrats (einschließlich der Bezirksschulräte). Durch die Berück
sichtigung dieser Leistungen in der 60:40-Abrechnung wurden 
sie zu 60 % vom Bund finanziert. (TZ 20) 

- Das Land Oberösterreich rechnete jährlich Kosten fLir die Besol
dungsabwicklung der Landeslehrer in die Gesamtaufwendungen 
fiir den Landesschulrat hinein (rd. 2,54 Mio. EUR) sowie einen 
pauschalen Zuschlag von 12 % (rd. 170.000 EUR) als Pensi
onstangente auf die darin enthaltenen Personalaufwendungen. 
Dies stellte eine fInanzverfassungswidrige Kostenabwälzung des 
Landes an den Bund dar. (TZ 20) 

- Bei Berechnung der Pensionstangeme der Per ona.laufwendungen 
des Landesschulrats wurden die Personalkosten, die in den Sach
aufwendungen verbucht waren (z.B. mit Schulaufsichtsfunktionen 
betraute Landeslehrer, freie Dienstnehmer. Lehrlinge, Venval
tungspraktikanten) nicht hinzugezählt (rd. 235.000 EUR). (TZ 20) 

- Das Land Oberö terreich rechnete Kollegiumsemschädigungen 
(rd. 11.600 EUR) in die Gesamlaufwendungen ein, obwohl es 
diese gemäß Bundes-Schulauf ichtsgesetz selbst zu tragen hatte. 
(TZ 20) 

- In den Gesamtaufwendungen flossen die Mietaufwendungen fLir 
die Bezirksschulräte (rd. 93.815 EUR) nicht ein und wurden daher 
auch nicht bei der Abrechnung berücksichtigt. (TZ 20) 
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Bund 2015/13 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

In ge amt hätten die dargestellten Korrekturen eine Kostenverschie
bung für das Jahr 2012 von rd. 2.53 Mio. EUR zu Lasten des Bundes 
zur Folge. Der RH hielt jedoch ausdrücklich fest, dass aufgrund der 
zwischenzeitlich eingetretenen Änderungen im Schulwesen der Ver
teilungsschlüssel 60 (Bund) : 40 (Land) nicht mehr den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechen könnte. Eine zusammenfassende 
Beurteilung, ob die Gesamtabrechnung 2012 eine Kostenverschie
bung zu La ten des Bundes oder zu Lasten des Landes Oberöster
reich bewirkte, war mangels detaillierter Kosten- und Leistungs
rechnung nicht möglich. (TZ 20) 

Das Land Oberösterreich verrechnete im Rahmen des 60:40-Vertrags 
für die Besoldungsabwicltlung 117,72 EUR je Fall, demgegenüber 
stellte die Bundesrechenzentrum GmbH ihren Kunden pro Abrech
nungsfall 44, 16 EUR in Rechnung. Aus Gründen der Verwaltungsef
ftzienz wäre zu überlegen, ob nicht sämtliche aktiven Landeslehrer 
Österreichs von der Bundesrechenzentrum GmbH abgerechnet wer
den sollten. Allein für das La.nd Oberösterreich wäre eine Kosten
reduktion bis zu rd. 1,59 Mio. EUR jährlich zu erwarten. (TZ 20) 

Vollzug des 60:40-Vertrags 

Weder der Bund bzw. der Landesschulrat für Oberö terreich noch 
das Land Oberösterreich überprüften die sachliche Richtigkeit der 
Berechnungsgrundlagen und die Berechnung an sich. (TZ 21) 

Die Lehrerpersonalverwaltung war gekennzeichnet durch: 

- unterschiedli he Behördenstrukturen für die Bundes- und Lan
deslehrerpersonalverwaltung (TZ 2), 

- eine Vielzahl an befassten Behörden sowie Organisationsein
heiten und daraus resultierende komplexe Abläufe, insbe ondere 
bei den Landeslehrern (TZ 16), 

- Verwaltungsmehraufwand durch Unter chiede im Dienst- und 
Besoldungsrecht der Bundes- und Landeslehrer (TZ 15), 

- VerbesserungspotenziaJ bei administrativen Abläufen (TZ 17), 
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- IneffIzienzen aufgrund der länderweise unterschiedlichen Abwick
lung (z.B. wesentlich höhere Kosten für die Besoldungsabwick
lung bei den Landeslehrern in Oberösterrcich als bei den Bun
deslehrern, heterogener Softwareeinsatz in den Pflichtschulen) 
(TZ 13 und 20), 

- komplizierte Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaf
ten (TZ 19) und 

- erhöhter VerwaJtungsaufwand bei der komplexen Abrechnung 
des Mehraufwands aus der Übertragung der Diensthoheit über 
die Landeslehrer und damit verbundene Unsicherheiten bezüg
lich der Kostengerechtigkeit zwischen den Gebietskörperschaf
ten (TZ 20). 

Die komplexe Kompetenzverteilung im Schulwesen war ursäch
lich für die dargestellten Problembereiche. Die Kompetenzvertei
lung bedingte Inefflzienzen und verhinderte einen einheitlichen, 
auf Synergien ausgerichteten Vollzug. Zudem verschärfte das Aus
einanderfaJlen der Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsver
antwortung im Bereich der P flichtschulen die Ineffizienzen in der 
Schulverwaltung. (TZ 22) 

Bund 2015/13 
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Lehrerpersonalverwaltung 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: Lehrerpersonalverwaltung 
. ... - , [� ... .t ��... ''t.:-� • •  )1';., ..,.....;:.:..._< ••• , .  

- Amt der Öberö,terreichi,chen Landesregierung 
- Landesschulrat für Oberö,terreich (Amt de, Landesschulrat, für Oberö,terreich einschließlich ,ech, 

Beratung,stellen des schulpsychologischen Oien,te,) 
- 18 Bezirksschulräte 

nnl 
- Amt der Tiroler Landesregierung und neun Bezirk,verwaltung,behörden 
- Landesschulrat für Tirol (Amt de, Landesschulrat, für Tirol einschließlich zehn Beratungsstellen de, 

schulpsychologischen Oien,te,) 
- zehn Bezirksschulräte 

- Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBL 1/1930 i.d.g.F. 
- Bundes-Schulaufsichtsge,etz, BGBL 240/1962 i.d.g.F. 
- Schulbehörden - Verwaltungsreformgesetz 2013, BGBL l. Nr. 164/2013 
- AufgabenproRI der Schulaufsicht. Ministerial-VBl. Nr. 64/1999 
- Oö. Schulaufsichtsgesetz 1998, LGBL Nr. 79/1998 i.d.g.F. 
- OÖ. Landeslehrerdiensthoheitsgesetz 1986, LGBL Nr. 18/1986 i.d.g.F. 
- Tiroler Schulaufsichts-Ausführungsgesetz, LGBL Nr. 32/1963 i.d.g.F. 
- Tiroler Landeslehrer-Oiensthoheitsgesetz 1998, LGBL Nr. 74/1998 i.d.g.F. 

OberösterreIch Tirol 

Bundeslehrer Landeslehrer Bundeslehrer Landeslehrer 

in 1.000 EUR 

Personalaufwendungen gesamt 2.335,57 4.752,52 1.064,18 2.429,17 

Anzahl 

Lehrer (aktive und pensionierte)1 9.451 22.132 5.233 10.246 

in EUR 

Personalaufwand pro Lehrer 247 215 206 237 
1 8undeslehrer Stand 1. Oktober 20ll; landeslehrer Stand 31. Dezember 2013 

Quellen: BMBF; landesschulrat furOberosterreich; landesschulrat für Tirol; land Oberästerreich; Land Tirol; BVA-Pensionsservice; 
Bundesrechenzentrum GmbH; Berechnungen RH 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Bund 2015/13 

1 Ocr RH übcrprüfte von Mai bis Juni 2014 die Gcbarung dcr Schulbe
hörden im BMBF. in den Landesschulräten für Oberösterreich und Tirol 
sowie in den Ländern Oberösterreich und Tiro!. Der überprüfte Zeitraum 
umfasste im Wesentlichen die Schuljahre 2009/2010 bis 2012/2013 
bzw. die Kalenderjahre 2009 bis 2013. In EinzelfalIen berücksichtigte 
der RH auch Sachverhaltc außcrhalb dieses Zeitraums. 
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Ziel der Gebarungsüberprufung war die Beuneilung der Lehrerperso
nalverwaltung und die diesbezügliche Aufgabenerfüllung der Schul
behörden (Amt der Landesregierung und Landesschulrat) in den Län
dern Oberösterreich und Tirol 

- im Bereich der Landeslehrer (Lehrer an Volks-, Haupt- bzw. Neuen 
Miltelschulen, Polytechnischen Schulen. Sonder- und Berufsschu
len) und 

- im Bereich der Bundeslehrer (Lehrer an mittleren und höheren Schu
len). 

Zu dem im März 201 5  übermiltelten Prufungsergebnis nahmen das 
BMBF, die Landesschulräte für Oberösterreich und Tirol sowie die Län
der Oberösterreich und Tirol im Juni 201 5  Stellung. Der RH erstanete 
seine Gegenäußerungen im September 201 5. 

Z.1 ( I )  Gemäß An. 1 4  Abs. I B-VG I kommt dem Bund auf dem Gebiet 
des Schulwesens die generelle Kompetenz in Gesetzgebung und Voll
ziehung zu. Letzteres umfasst insbesondere auch die Verwaltung der 
Bundeslehrer durch die Landesschulräte als Schulbehörden des Bundes. 

An. 1 4  Abs. 2 B-VG schränkt diese Generalklausei insofern ein, als in 
Angelegenheiten des Dienstrechts der Lehrer an öITentlichen Pnicht
schulen (Landeslehrer) nur die Gesetzgebung Bundessache, die Voll
ziehung hingegen Landessache ist. Der Bund ersetzt den Ländern die 
Kosten der Besoldung der Landeslehrer aufgrund des jeweiligen Finanz
ausgleichsgesetzes; daher bedürfen bestimmte Vollzugsakte (Dienstpos
tenpläne, im freien Ermessen l iegende Personalrnaßnahmen) gemäß 
An. rv BVG Nr. 2 1 51 1 962 der Zustimmung des BMBF. 

Anikel 1 4  Abs. 4 B-VG legt die Zuständigkeit der Länder in Gesetz
gebung und Vollziehung hinsichtlich der Behördenzuständigkeit zur 
Ausübung der Diensthoheit (Dienstgeberfunktion) über die Landes
lehrer fest. In den Landesgesetzen ist hiebei zu bestimmen, dass die 
Schulbehörden des Bunde in den Ländern, das sind die Landes- und 
Bezirksschulräte, bei Ernennungen, sonstigen Besetzungen von Dienst
posten und bei Auszeichnungen sowie im Qualiflkations- und Diszi
plinarverfahren mitzuwirken haben. In den Landesgesetzen konnte 
vorgesehen werden, dass die Diensthoheit über die Landeslehrer von 
der jeweiligen Schulbehörde des Bundes auszuüben ist (im Folgenden 

I BGBI. Nr. 1 / 1930 I.d.g.F. 

Bund 2015/ 1 3  
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Bund 2015/ 1 3  

Schulbehörden i n  Oberösterreich und Tirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

Übertragung der Diensthoheit), die dabei an die Weisungen der Lan
desregierung gebunden ist. 

(2) Das Land Oberösterreich machte von der Möglich.keit, die Dien t
hoheit über die Landeslehrer den Schulbehörden des Bundes zu über
tragen, in weitgehender Weise Gebrauch. Das OÖ. Landeslehrer
Diensthoheitsgesetz 19862 enthielt eine Generalldausel zugunsten des 
Landesschulrats. Es wurden der Landesschulrat, die Bezirksschulräte 
sowie deren Kollegien in die Pflicht genommen. Bei der Landesregie
rung verblieben Restkompetenzen, z.B. die Festsetzung des Dienst
postenplans, die Bewilligung des DienSllau ches und die Ausübung 
des Gnadenrechts. Einige Aufgaben (z.B. Gewährung eines Sonderur
laubs bis zu drei Tagen) oblagen den Schulleitern. Der Instanzenzug 
ging vom Bezirksschulrat an den Lande schulrat. Über Berufungen 
gegen Bescheide des Landesschulrats halle die Landesregierung zu 
entscheiden.) 

(3) Das Land Tirol übertrug die Diensthoheit über die Landeslehrer nicht 
den Schulbehörden des Bundes. Das Tiroler Landeslehrer-Dienstho
heitsgesetz 19984 wies die meisten Aufgaben der Landesregierung zu. 
In die Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden fIelen z.B. Ange
lobung, Zuweisung zur Dienstleistung, Versetzung, in jene der Schul
leiter z.B. Gewährung eines Sonderurlaubs im Ausmaß von höchstens 
drei Schultagen. Die Mitwirkungsrechte des Bundes waren auf das ver
fa sungsrechtlich vorge chriebene Mindestmaß beschränkt (z.B. Schul
inspektion, Mitwirkung bei Ernennung von Schulleitern). Über Beru
fungen gegen Bescheide von Bezirksverwaltungsbehörden hatte die 
Landesregierung zu entscheiden.s 

(4) Die folgende Abbildung verdeutlicht die unterschiedliche Behör
denstruktur zur Au übung der Diensthoheit über die Landeslehrer: 

1 LGBI. Nr. 18/1986 Ld.g.l'. 

) S�it I. Jänn�r 2014 lag dit"R Zuständigk.�it b�im Landesvtrwaltungsgrrichl. 

• LGBI. Nr. 74/ 1 998 I.d.g.F. 

� !)(oit I. Jänner 2014 lag diese Zust:lndigk.tit �im Landtsvrrwaltungsgtricht. 
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Abbildung 1 :  Ausübung der Diensthoheit über die Landeslehrer 

Land 

ResU:ompetenzen Übertragung 
Ober

österreich 
Tir.l 

keine Übertrag ung 

Quelle: RH 

30 

Landesschulrot. 
18 Bezirksschulräte 

Schulleiter 

� 
c 
, 

"l' 
.-----------, .� ,----------, Landesregierung, i: 
9 Bezirksverwaltungs

behörden 

Landesschulra!, 
10 Bezirksschulräte 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren in Oberösterreich in Summe 
20 Behörden& und in Tirol 2 1  Behörden7 (ohne Schulleiter) mit den 
Agenden der Bundes- und Landeslehrer befass\. 

(5) Mit Wirkung vom L Augusl 201 4 erfolgte die Abschaffung der 
Bezirksschulräte als Schulbehörden; deren Aufgaben waren weiter
hin - nunmehr unter der Zuständigkeit der Landesschulräte - an den 
_Außenstellen des andesschulrats· wahrzunehmen. 

2.2 ( 1 )  Der RH hielt fest, dass aurgrund der rechtlichen Vorgaben die Auf
gaben-, Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung hinsichtlich der 
Bundeslehrer beim Bund konzentriert war, während sie hinsichtlich 
der Landeslehrer zwischen Bund und den Ländern geleilt war. 

(2) Der RH stellle kritisch fest, dass die Ausgestalrung der Zustän
digkeiten insbesondere im Bereich der Verwaltung des Landesleh
rerpersonals in den überprüften Ländern mit ihrer umfassenden, 
gebietskörperschaftsübergreifenden Verschränkung einem effizienten 
Verwaltungshandeln entgegenstand. Die komplexen Organisations
strukturen erschwerten die Kommunikation, führten zu Abgrenzungs
problemen bei den Zuständigkeiten sowie Unterschieden im Vollzug 
(siehe TZ 1 6  L). 

6 Landesregieru,ng. Landesschulr.Jt. 1 8 Ba.irksschuJräte" 

1 Landesregierung. neun Bezirlsverwaltungsbchördcn. Landessl;;hulr.u. zehn Bezirks

schulräte 

Bund 2015/ 1 3  
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Bund 20 1 �/ 1 3  

Schulbehörden i n  Oberösterreich und rirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

Der RH verwies auf seine zuletzt im Bericht _Schulstandortkonzeplel 
-festJegung im Bereich der allgemein bildenden Pnichtschulen in den 
Ländern Oberösterreich und Steiermark- (Reihe Bund 2014/ 12) ausge
sprochene Empfehlung. im Zuge einer umfassenden Reform der ö ter
reich ischen Schulverwaltung die Aufgaben-. Ausgaben- und Finan
zierungsverantwortung hin ichtJich der Landeslehrer in einer Hand 
zu konzentrieren. 

Z.3 Laur Stellungnahme des BMBF sei die grundlegende Srruktur der Auf

gaben-. A usgaben- und Finanzierungsveralllwonung im Schulwesen 

verfassungsrechrlich vorgegeben. I,merholb des Komperenzbereichs des 

Ressons seien die Verwallung abläufe oprimien und ein einheirliches. 

srraffes (o,lIrollingsysrem eingerichtet worden. Sollre es zu einer umfa -

senden Refoml der ösrerreichischen Schulverwalrung auch ouf Verfas

sungsebene kommen. werde das BMBF bestrebr sein. auch für die bis

herigen Landes/ellrer. deren Kosren ohnehin vom BU'ld ZU tragen sind. 

die Vollziehung üben ragen zu erhalren. 

Das Land Oberösrerreich reilre in seiner Srellungnahme mir. dass Adres

sar der Empfehlu'lg zur Konzentration der Aufgaben-. Ausgaben- und 

Finanzierungsveranrwonu'lg hinsichrlich der Landeslehrer in einer 

Hand in ersrer Unie der Bund sei. Die diesbezügliche Hallung der 

Venreter der einzelnen Länder dürfe dem RH hinlänglich bekannr sein. 

Das Land Tirol reilre in seiner Srellung'lOhme mir. doss in Tirol seir 

Beginn des Jahres 2014 die Funktion der Amrsführenden Präsidenlin 

des Landesschulrars durch die Bildungsla'ldesrärin in Personalunion 

ausgeübl werde. Mir dieser werde die operarive Lerzrveranlworrung in 

Bezug a uf die Bildu'lgsagenden des Landes und jener des Bundes mir 

dem Ziel einer Verschlankung der Srrukturen. der Oprimierung redun

darlrer Abläufe und der Redukrion des Verwalrungsaufwands vereint. 

Die Empfehlung des RH. im Ben'ich der Schulverwalrung auf die Kon

zenrrarion in einer Hand hinzuwirken. enrspreche den Bestrebungen des 

Lande Tirol: Die Konzenrrarion solle im Wege der millelbaren Bun

desverwaltung erfolgen. Die erforderlichen legisrischen Maßnahme'l 

seien vom Bund einzuleiren. Das Land Tirol Irere fur eine effiliellle 

und transparellle Finanzierung im Pjlichtschulbereich ein. die über 

den Finanzausgleich erfolgen soll. 

Z.4 Der RH verwies erneut darauf. dass die aufgezeigten Hauptproblerne 
in der Schulverwaltung und die daraus resultierenden Folgewirkungen 
überwiegend auf die komplexe Kompetenzverteilung und die dadurch 
bedingte Zuständigkeitsverteilung auf Bundes- und Länderbehörden 
zurückzufuhren waren. Eine Zusammenfuhrung der Aufgaben-. 

3 1  
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Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung würde daher bestehende 
Inefftzienzen in der Schulverwaltung abbauen. In diesem Zusammen
hang verwies der RH auf das in TZ 22 dargestellte Modell der Arbeits
gruppe Verwaltung Neu, _Schulverwaltung - Lösungsvorschläge der 
Expenengruppe-, (2009). 

Im Übrigen erinnene der RH das BMBF - unter Hinweis auf seinen 
Bericht _Controlling im Bundesschulwesen; Follow-up-Überprüfung
(Reihe Bund 20141 10) - an den bestehenden Handlungsbedarf bezüg
lich des ressonintemen Controllingsystems. 

3.1 ( I )  Das BMBF teilte den Ländern rur die Pflichtschulen Planstellen gemäß 
den jährlichen Stellenplan-Richllinien zu. In Oberösterreich erfolgte die 
Zuteilung der Planstellen an die Pnichtschulen durch den Landesschul
rat bzw. die Bezirksschu.lräte. In Tirol waren darur das Amt der Landes
regierung bzw. die Bezirksverwaltungsbehörden verantwortlich. 

(2) Die Zuteilung der Planstellen für die allgemein bildenden Pflicht
chulen verlief in Oberösterreich und Tirol - abgesehen von der unter

schiedlichen Behördenstruktur - ähnlich:" 

- Nach Erhalt der Stellenplan-Richtlinien des BMBF im Frühjahr hat
ten die allgemein bildenden Pflichtschulen entsprechend den Vorga
ben in Form eines Erlasses bzw. eines Rundschreibens der jeweil igen 
Behörde (Oberösterreich: Landesschulrat, Tirol : Amt der Landesregie
rung) die Planungsdaten (z.B. Schüler, Klassen, Schüler mit anderer 
Erstsprache als Deutsch, Schüler mit sonderpädagogischem Förder
bedarf) rur das nächste Schuljahr zu erfassen. 

- Danach erfolgte die landesweite Zusammenfassung und Kontrolle 
der Planungsdaten in Oberösterreich durch den Landesschulrat9 bzw. 
in Tirol durch das Amt der Landesregierung. 

8 Zur Erstcllung der tandcsstcllenpläne ffir die: Lehrer an Pnichtschulcn und deren GerH�h
migung durch das BMBF [im Einv�mehmen mit dem BMFl v�rwies der RH auf die dies· 

bezüglichen Ausführungen in seinem Bericht .. Finanzierung der Landeslehrer" . Reih( 

Bund 2012/4. 17. 5 fT. 
9 Im Landt'SSchulral wart"n darur die Landöschulins-p(kloren der pädagogischen Abt('i· 

lung allgemein bildende PnichtschuJcn und die Unterabteilung Planstellenbewirtschaf· 

tung. ObjektivierungJEOV der PersonaJableilung Landt"Slehrer zuständig. 

Bund 2015/13 
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Bund 201 5/1 3  

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

- In weiterer Folge wurden die landesweiten Daten - in Oberösler
reich unter Einbindung des Amts der Landesregierung - dem BMBF 
als vorläufiger Stellen plan vorgelegt. 

- Darauf aufbauend - vorbehaltlich der Genehmigung durch das BMBF -
wurden die Planstellenkontingente für die Bezirke berechnet und die 
Wochenstunden bzw. die Planstellen in Oberösterreich den Bezirks
schulräten bzw. in Tirol den Bezirksverwaltungsbehörden zugeteilt. 

- In Oberösterreich oblag dem Bezirksschulinspektor als Regionalma
nager ab dem Zeitpunkt der Übermittlung des Bezirkskontingents 
der Einsatz bzw. die Zuweisung der zur Verfügung stehenden Per
sonalressourcen an die einzelnen Schulen seines Aufsichtsbereichs. 
In Tirol nahmen diese Aufgabe im Wesentlichen die Bezirksverwal
tungsbehörden wahr. 

Die Bezirkskontingente setzten sich aus den Kontingenten für die Schu
len und bezirksweisen Kontingenten (Ld.R. je Schulart), z.B. für Sup
plierungen und Vertretungen, Vorschulkinder, IT -Stunden zusammen. 
Die beiden Länder zogen unterschiedliche Berechnungsparameter zur 
Ermittlung der Kontingente heran. Die Modelle bedingten eine unter
schiedliche Allokation der Planstellen. 

(3) In Oberösterreich war in erster Linie der Bezirksschulinspektor 
- unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften (z.B. Klassenschüler
höchstzahl, Klassenteilungen) und den Richtlinien des Landesschul
rats - für eine pädagogisch-wirtschaftliche Verteilung der Planstellen 
auf die Schulen verantwortlich. Anschließend erfolgte eine Kontrolle 
durch den Landesschulrat unter Einbindung des Amts der Landesre
gierung. 

In Tirol hatten die Schulen Abweichungen von den vorgegebenen Pla
nungsparametern (z.B. Klassenteilungen bzw. Gruppenbildungen bei 
nieder organisierten Volksschulen, Klassenteilungen aufgrund hoher 
Anzahl an Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf) beim Amt 
der Tiroler Landesregierung schriftlich zu beantragen. Das Amt der 
Tiroler Landesregierung verwendete im Zuge der Planung und Kon
trolle der Lehrerpersonalressourcen interne Richtlinien, die neben den 
allgemeinen Planungsparametern insbesondere den ressourceninten
siven Personaleinsatz (z.B. zusätzliche Klassenteilungen, Unterschrei
tung von Grenzwerten bei nieder organisierten Volksschulen) thema
tisierten. 

(4) Bei den berufsbildenden Pnichtschulen war der Ablauf ähnlich wie 
bei den allgemein bildenden Pflichtschulen. Die Schulen meldeten die 
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Planungsdaten - entsprechend der gesetzlich festgelegten Behörden
zuständigkeit - direkt an den Landesschulrat für Oberösterreich bzw. 
an das Amt der Tiroler Landesregierung und diese teilten die Plan
stellen zu. 

3.2 Der RH wies darauf hin, da s die Zuteilung der Planstellen an pnicht
schulen in Oberösterreich und Tirol zwar ähnlich war, die Aufga
ben jedoch unterschiedliche Behörden wahrnahmen. Wegen der 
unterschiedlichen Behördenzu tändigkeit teilten auch verschiedene 
Berufsgruppen die Planstellen zu. In Oberösterreich hatten die Schul
aufsichtsorgane des Pnichtschulbereichs neben den pädagogischen 
Aufsichtstätigkeiten auch die Steuerung des Personaleinsatzes inne. 
In Tirol waren hingegen Verwaltungsbedienstete der Bezirksverwal
tungsbehörden bzw. des Amts der Landesregierung dafUr zuständig. 
Nach Ansicht des RH ermöglichten die umfassenderen Kompetenzen 
der Schulaufsichtsorgane in Oberösterreich eine zweckmäßige Steue
rung der Lehrerpersonalressourcen. 

Positiv bewertete der RH die in Tirol etablierten Abläufe bei Abwei
chungen von den Planungsparametern und res ourcenintensiven Maß
nahmen. Mit Verweis auf TZ 10 und den dort festgestellten Steilen
pianüberschreitungen bei den allgemein bildenden Pnichtschulen 
empfahl der RH dem Land Tirol, bei der Zuteilung der Planstellen auf 
einen sparsamen Ressourceneinsatz zu achten. 

Wenn auch Oberösterreich in den letzten Jahren Maßnahmen zur Struk
turbereinigung im Bereich der allgemein bildenden Pnichtschulen 
durchftihrte,lO empfahl der RH dem Landesschulrat ftir Oberösterreich, 
auf die Personalplanung kleiner Schulstandorte besonderes Augen
merk zu legen Iz.B. durch zusätzliche KontrollschleifenI, um den Res
sourceneinsatz zu optimieren. 

3.3 Der Landesschulrat fiir Oberösterreich teilte in seiner Stellungnahme 

mit, dass die umfassende Kompetenz der Schulaufsichtsorgane zur 

Steuerung der Lehrerpersonalres ourcen ebenfalls ein Grund sei, dass 

in Oberösterreich der vom Bund vorgegebene DiellStpostenplan unter 

Berücksichtigung der .strukturellen Ausgleich mittel" eingehalten wer

den könne. Auch in Zukunjl werde der Landesschulrat fiir Oberöster

reich delI Ressourceneinsatz i", Bereich der allgemein bildenden Pjlicht

schulen prüfen. Er wies jedoch darauf hin, dass bereits ein großes 

Projekt betreffend Schließung von kleinen chulsrandonen eifolgreicll 

u mgesetzt worden sei. 

10 siehe Bericht d� RH �Schulstandortkonzcptc/-r('St)cgung im Bcrtich der allgcmdn 

bildenden Pnichtschulcn in den Ländern Oberösterreich und Sleiermark". Reiht' 

Bund 2014/12. TZ 7 

Bund 2015/ 1 3  
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Bund 2015/ 1 3  

Schulbehörden i n  Oberösterreich und Tirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

Da Land Tirol merkte in seiner Stellungnahme an, dass es grundsätz

lie/, bestrebt sei, die Stellenpläne für die allgemein bildenden Pflicht

schulen einzuhalten, zumal das Land Tirol zu 100 % die Kosten für 

die Übcrschreirullg der Stellenpläne frage. 

3.4 Der RH anerkannte ausdrücklich die Bemühungen Oberösterreichs zur 
Optimierung der Schulstandortslruktur im Bereich der allgemein bil
denden POichtschulen. Dessen ungeachtet verwies der RH auf seinen 
Bericht .Schulstandortkonzepte/-festlegung im Bereich der allgemein 
bildenden POichtschulen in den Ländern Oberösterreich und Steier
mark· (Reihe Bund 201 4/ 1 2). der betreffend Oberösterreich ewa das 
Fehlen von Kriterien zur Optimierung der Schulstandortstruktur für 
die AuOassung von polytechnischen Schulen und Sonderschulen auf
gezeigt halle. Nach An icht des RH wäre deshalb der Optimierungs
prozess konsequent fortzuführen und dies auch bei der Personalpla
nung zu berücksichtigen. 

Der RH entgegnete dem Land Tirol, dass für einen effizienten Res
sourceneinsatz insbesondere strukturelle Maßnahmen zur Optimierung 
der Schulstandorte im Bereich der allgemein bildenden POichtschulen 
unbedingt erforderlich sind. Ferner stellte der RH - unter Hinweis auf 
seinen Bericht .Finanzierung der Landeslehrer; Follow-up-Überprü
fung· (Reihe Bund 201 5/ 1 2) - gegenüber dem Land Tirol k lar, dass 
zwar die Länder die Besoldungskosten im Fall von SteIlenpIanüber
schreitungen im Bereich der allgemein bildenden POichtschulen selbst 
zu tragen hatten, jedoch die fmanziellen Lasten aus diesen Überschrei
tungen vorab das BMBF zur Gänze trug. Aufgrund der Abrechnungs
modalitäten auf Basis eines die tatsächliche Personalkostenentwicklung 
der Landeslehrer nur unzureichend abbildenden NorrnkoSlenmodells 
wurden die Rückforderungsansprüche des BMBF zu gering bemessen 
(z.B. für das Schuljahr 2013/20 1 4  rd. 71 ,33 Mio. EHR anstelle von rd. 
99,89 Mio. EUR auf Basis der durchschnittlichen tatsächlichen Besol
dungskosten). 
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4.1 Das BMBF wies den landesschulräten jährlich die Lehrerpersonalres
sourcen [Werteinheitenl I ) rur die mittleren und höheren Schulen in 
Gesamtsummen zu. Die Zuteilung der Werteinheiten auf die einzelnen 
Schulen Fiel in den Veranrwortungsbereich der landesschulräte. 1 2  

Die Abläufe bei der Zuteilung der Werteinheiten verliefen an den bei
den überprüften landesschulräten unterschiedlich: 

11 Das Ausmaß der Lehrverpnichrung der Bundesle.hrcr beträgt 20 Wochen.stun

den bzw. Wcncinhdu:n. Alle Unterrichtsgegenstände sind einer ootimmlcn Lc.hr

verpflichtungsgruppe zugrordnet. Ih� Wenigkeit ist je nach durchschnittlichem 

Arbeitsaufwand verschieden restgelegt. Beispielsweise enl5pnchl bei dE:T Lehrvc:r

pnic:hlungsgruppe I (z.B. Deutsch) eine Unterrichtsstunde 1 . 167 Wertcinhcitcn. 

Das 8MBF verwendet Wertc:inheitc:n als ßezugsgröße zur Planung und Abrechnung des 

Lehrcrpcßonalci nsatzes (Mengencontrolling). 

12 Zum grundsäl2lichen Ablaufder jahrlichen lehrerpersonalplanl.lng und -2u1tilung vtr· 

weist der RII aurseinen Berichl .. Personalplanung im Bereich der Bundcslehrer", Reihe 

Bund 201 315. TZ 10. 
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Abläufe Lehrerpersonal Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 

Lehrerpersonalverwaltung 

Tabelle 1:  Ablauf Planung und Zuteitung Werteinheiten an mittlere und höhere Schulen 
- Unterschiede Oberösterreich und Tirol 

Oberölterr.i,h Tlr.1 

Z.ltpl>n Zeltpl,n 

Slcherstellung.- Februar Sicherstellungserla" für Februar ein Sicherstellungsertass für 
erlasst jeden SChultyp, Richtwert für alle Schultypen mit Vorgaben 

Freigegenstände. unverbindliche für unverbindlic.he Übungen. 
Übungen und schulautonome Freigegenstände, schulautonome 
Teilungen. Einrechnungen Teilungen, Einrechnungen und 

Projekte 

Übe.prüfu ng bis April durch pädagogische Abteilungen April bis - Auswertung der provisorischen 
provisorische des Landesschultats; Juni lehrfächerverteilung jeder 
Lehrficher· gegebenenfalls Gespräche mit Schule durch Referat EDV-UPIS 
verteilungenZ den Schulen des landesschulrats 

- Bearbeitung der provisorischen 
lehrfächerverteilungen durch 
Schulaufsicht (Auffälligkeiten. 
Einsparungsmögtichkeiten); 
gegebenenfalls Gespräche mit 
den Schulen. 

behördenfnterne anlus- vor allem zwischen Abteilungs- Mitte April Besprechung WE-Verbrauch 
Besprechung bozogon leitern der pädagogischen aufgrund provisorischer 

Abteilungen und abteilungs- lehrfächerverteilungen. Teil-
interne Besprechungen nehmer: Amtsführender 

Präsident. Amtsdirektion des 
landesschulrats. Landes-
schulinspektoren 

Erllue zur erste Fristen und Termine fUr de'finitive 
Wtrttlnhentn- September- Lehrtleh e rVI! rtei tung 
dIsposition woche 

Übt.prüfung bis dritte durch pldagogi'sche Abteilungen Ende zweite Auswertung der provisorischen 
Lthrflchtr- September- des Landesschutrats mittels September- lehrfächerverteilung jeder Schule 
verteilungen woche selbst entwickelter Controlling- woche durch Referat (EDV-UPIS) des 

Tools Landesschulrats 

bthl5rdtnlntt.ne anla5s- vor allem zwischen Abteilungs- dritte Besprechung WE-Verbrauch 
"sprtchung bezogen leitern der pädagogischen September. aufgrund definitiver lehrfächer-

Abteilungen und abteilungs- woche vertei lungen. Festlegen von 
interne Besprec.hungen Steuerungsmaßnahmen. Teil-

nehmer: Amtsführender 
Präsident. Amtsdirektion des 
landesschulrats. landes-
schulinspektoren 

Wtrtefnheften- dritte Besprechung der Lehrfächer- anlass- gegebenenfalh Gespräche mit den 
Gesprlche Septembe,- verteilung (mit definitiven bezogen Schuten 

woche SchOler- und Klassenzahlen) 
durcn Schulaufsicht und 
Vertretern der Schulen 

Nlchkontrolle Oktobor durc" pädagogische Abteilungen Oktober durch Referat (EOV-UPIS) des 
Lt"rflchtr- des Landesschulrats zur Kontrolle Landesschulrat.s zur Kontrolle 
verteilungen der in den WE-Ge5prlichen der Umsetzung der Steue-

genehmigten Werte rungsmaßnahmen 
WE - Werteinheiten 

Der SichersteUungserlus des BMBf enthält alle budget- und plansteUenrelevanten Planunq�qrundlagen und Daten für den lehrerpersonalbedarf 

für das näc.hste Schuljahr. Der landesschulrat fur Oberösterreich adaptierte den SichersteLLungserlass des 8M.BF extra fUr jeden einzelnen 

Schu(tvp. In Tirol erhielten alle Schultypen einen adaptierten Sicherstellunqserla55 des landesschultats. 

Oie lehrfächerverteitung enthält folgende Informationen: Welche lehrer unterrichten welche Gegenstände. in welchem Ausmaß, in welchen 

Khssen? Welche unverbindlicheR Ubungen, freigegenstände etc. werdll!'n geführH 

QueUen: landesschulrat für Obtrönerreich; landesschulrat für Tirat; Darstellung RH 
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Ein wichtiger Bestandteil des Ablaufs in Oberösterreich waren die soge
nannten Weneinheiten-Gespräche, welche die Schulaufsicht mit jeder 
Schule zu Beginn der dritten Septemberwoche (zweite Schulwochel auf 
Grundlage der definitiven Lehrfacherveneilungen durchfühne. In Tirol 
hingegen fanden Besprechungen mit den Schulen im Bedarfsfall statt. 

Während in Tirol die landesschulratsinternen Besprechungen unter 
Teilnahme des Amtsftihrenden Präsidenten, des Landesschulratsdirek
tors und der Landesschulinspektoren im Frühjahr bzw. Herbst einen 
wichtigen Stellenwen hatten, war der Informationsfluss in Oberöster
reich zwischen den zuständigen Mitarbeitern der pädagogischen Abtei
lungen und dem Amtsführenden Präsidenten sowie dem Lande schul
ratsdirektor informeller Natur. 

4.2 Der RH stellte kritisch unterschiedliche Abläufe bei der Zuteilung der 
Weneinheiten für die mittleren und höheren Schulen bei den Landes
schulräten für Oberösterreich und Tirol fest (siehe TZ 5). Ungeachtet 
der unterschiedlichen personellen und organisatorischen Gegeben
heiten der Landesschulräte vermisste der RH eine einheitliche Vollzugs
praxis, wie beispielsweise Weneinheiten-Gespräche mit den Schulen. 
Der RH empfahl dem BMBF in Abstimmung mit den Landesschulrä
ten, im Sinne eines Qualitätsmanagements die wesentlichen Prozesse 
bzw. Abläufe zu analysieren, zu standardisieren und zu dokumentie
ren, um eine möglichst einheitliche und effIziente Aufgabenwahrneh
mung mit stärkerer Einbindung der Schulen zu gewährleisten. 

4.3 Laur StellU//gnahme des Landesschufratsjür Oberösterreich könne die 

Forderung ,lOch eiller bundesweiten einheitliehe,/ Vollzugspra.ris hin

siehrlieh der Wertei,/heiten-Zureifung an die ehufen nur untersrri

ehen werden. 

Veneilungsmodelle 

5.1 ( I )  Der Landesschulrat für Oberösterreich verfolgte bei der Zuteilung 
der Weneinheiten das Ziel, dass die Bereiche AHS und BMHS mit ihren 
jeweiligen Weneinheiten-Kontingenten auskamen und kein Ausgleich 
zwischen den Bereichen bzw. einzelnen Schultypen notwendig war. 
Dennoch kam es im überprüften Zeitraum zu Umschichtungen der 
Weneinheiten zwischen den einzelnen Schultypen. 

Im Wesentlichen kam für AHS und BMHS dasselbe Zuteilungsmodell 
zur Anwendung. Neben den Vorgaben des BMBF (Kopfquoten und 
zweckgebundene Zu chläge) legten die Sicherstellungserlässe sowie die 
Erlässe zur Weneinheitendisposition konkrete Richtwene für bestimmte 

Bund 20 1 5/1  � 
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Bund 2015/13  

Schulbehörden in Oberösterreich und lirol: 
lehrerpersonalverwaltung 

Bereiche (z.B. Freigegenstände, unverbindliche Übungen und schulau
tonome Teilungen) fest, in denen die Schulen bei der Ressourcenpla
nung Spielräume hatten. Die Analyse und Aufbereitung der Lehrfa
cherverteilungen fand durch die Schulaufsicht in den pädagogischen 
Abteilungen mit Hilfe selbst entwickelter Controlling-Tools statt. In  
den Werteinheiten-Gesprächen wurden vor allem Grenzfalle mit dem 
Ziel diskutiert, eine Vereinbarung über die Anzahl der Werteinheiten 
mit der Schule abzuschließen. 

(2) In Tirol wurde als Ziel der Werteinheiten-Zuteilung in landesschul
ratsinternen Besprechungen vom Amtsführenden Präsidenten festge
legt, im Wesentlichen das dem Landesschulrat vom BMBF zugeteilte 
Werteinheiten-Kontingent einzuhalten. 

Für AHS und BMHS kam ein unterschiedliches ZUleilungsmodell zur 
Anwendung: Während im BMHS-Bereich die Vorgaben des Sicher
stellungserlasses als wesentliche Planungsgrundlage für die Lehrfa
cherverteilungen dienten, gab die pädagogische Abteilung AHS den 
Schulen das für die Erstellung der Lehrfächerverteilung vorgegebene 
Kontingent I ]  bekannt. Allfällig verbleibende Werteinheiten (Reserve) 
de AHS-Bereichs wurden im Rahmen einer Sitzung der AHS-Schul
aufsicht mil Vertretern des Vereins der Tiroler AHS-Direktoren und 
des Fachausschusses aufgeteilt. 1 4  

Bei der landesschulratsinternen Besprechung des Werteinheitenver
brauchs aufgrund der defInitiven Lehrfacherverteilungen (tatsächliche 
Schülerzahlen) in der dritten Seplemberwoche wurden Sleuerungsmaß
nahmen festgelegt (z.B. Reglementierung im Bereich der Freigegen
lände und unverbindlichen Übungen, Zusammenlegen von Gruppen 

und Klassen). Überschüssige Werteinheiten einzelner Schultypen wur
den zum Werteinheitenausgleich rur andere Schultypen und rur zusätz
liche Klassenteilungen (sogenannte Qualilätsteilungen) verwendel. 1 5  

I J Dl� Kontingen t �rgab sich aus Wcrt�lnhcltcn ruf die Verwaltung Icntspr«hcnd der 

Grö� nach KJa5S('n- und Schü1crzahl dtT Schule). dem kla5S('nbttogenen Anteil (cnt

sprt"Chcnd ('IOcr Maßzahl nach Schulstufe und Schulfonnl. Wahlpnichtgegenständen 

[Durchschnittswert), dcm Instrumenlaluntcrricht (Durchschnittswert), Frtmdsprachtn

und Teilungen in bildnerische Erzichung. aus zusätzlichem Religions- od('T Elhlkun
(emehl und schOlC'J'baogencm Anl('i! (Rrstgrölk). 

14 Laut Angabtn des Land�hulrats ror Tirol war dies im Schuljahr 2009/2010 das 1t'IZIt' 

Mal d<r Fall. 

I� Durch dit' ZUltilungssysltmatik des BMBF (Kopfquolt'n) kam ('$ bt'i SchultYpc'n mll 

hohtn Schülrnahltn und grolkn Klassrn (O�rslufr lwischrn 31 und 36 SchOlC'r) zu 

C'lnC'f C'ntspr«hrnd hohrn Wt'nrinhrllrn-Zutrilung. die" C'fflzlt:nt t:ingtSC'tzt wrrdrn 

konntC'. Duölus rcsuluC'rtr.n rur dicx Schultyptn übt'ßChüssigr Wrrtt'inht'itt'n. Jn Tirol 
war dit'S bt'lsplt'lswrl5C: bt'i drn humanbt'ruflichtn Schultn. wo ('S bt'i Obt'r 30 Schu

Itm (tilwti� Ttilungtn in lXutsch und Mathtmatik nach dtf 9. Schulstufr gab. die" in 

drr EfÖffnungs- und Tt'ilungszahlrnvrrordnung nicht vorgrsrhrn wartn. 
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Für das Weneinheiten-Controlling war das Referat A3 (EDV-UPIS) 
maßgeblich verantwonlich. 

(3) Im Jahr 201 2 initiiene das BMBF mit den Landesschulräten die 
Arbeitsgruppe _ WE-Controlling- mit dem Ziel, die Effizienz und Trans
parenz der Zuteilung und des Einsatzes der Weneinheiten zu steigern. 
Zentrales Thema bei den Be prechungen der Arbeitsgruppe waren die 
Prozesse zur Zuteilung der Weneinheiten bundesweit und in den ein
zelnen Landesschulräten. Einige daraus resultierende Änderungen bzw. 
Neuerungen wurden bereit in die Praxis umgesetzt (z.B. Formular 
ftir die Landesschulräte zur Planung der Weneinheiten-Kontingente). 

5.2 ( I )  Der RH anerkannte die Standardisierungsbemühungen des BMBF 
im Rahmen der Arbeitsgruppe _WE-Controlling-. stellte dennoch kri
tisch unterschiedliche Weneinheiten-Veneilungsmodelle in den Lan
desschulräten ftir Oberösterreich und Tirol fest. Der RH wiederholte 
seine bereits im Bericht _Controlling im Bundesschulwesen-, Reihe 
Bund 2011/1, TZ 12. abgegebene Empfehlung gegenüber dem BMBF. 
zur Wahrnehmung der Steuerungsverantwonung ftir eine tran parente 
Veneilung der Weneinheiten durch die Landesschulräte - vor allem 
hinsichtlich der Aufteilungskriterien - zu sorgen. 

(2) Der RH bewenete den Prozess der Zuteilung der Weneinheiten im 
Landesschulrat ftir Oberösterreich - abge ehen von den Umschich
tungen zwischen den Schulrypen (siehe TZ 6) - grundsätzlich positiv, 
vermisste jedoch die offizielle Einbindung der Führungsebene des Lan
desschulrats. Der RH empfahl dem Landesschulrat ftir Oberösterreich. 
vorbehaltlich der Umsetzung der Empfehlung in TZ 4 den Ablauf der 
Zuteilung dahingehend zu ändern, dass auch eine Befas ung der Füh
rungsebene vorgesehen ist. 

(3) Nach Ansicht des RH bewirkte das AHS-Zuteilungsmodell in Kom
bination mit der Um chichtung von Weneinheiten (der AHS-Bereich 
war immer Empfanger zusätzlicher Weneinheiten. siehe TZ 6) eine 
hohe Intransparenz. Außerdem sah er die Umschichtungen in Tirol kri
tisch, weil unterschiedliche Zutcilungsmodelle zwischen dem AHS- und 
BMHS-Bereich zur Anwendung kamen. Der RH empfahl dem Landes
schulrat für Tirol, nur mehr cin Modcll rur die Zuteilung der Wenein
heitcn - und zwar jenes des BMHS-Bereichs - anzuwenden. Weiters 
empfahl er dem Landesschulrat rur Tirol - vorbehaltlich der Umset
zung der Empfehlung in TZ 4 - Gcspräche mit den Schulen zur Lehr
facherveneilung einzuftihren, um allf:illige Steuerungsmaßnahmen 
transparent darzustellen. 

Bund 201 5/ 1 3  
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Schulbehörden i n  Oberösterreich und lirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

(4) Der RH stellte kritisch unterschiedliche Vorgehensweisen bei der 
Analyse und Kontrolle der (provisorischen) Lehrfacherverteilungen der 
Schulen fest. Während dies in Oberö terreich die Schulau� icht in den 
pädagogischen Abteilungen mit Hilfe selbst entwickelter Controlling
Tools durchführte, war in Tirol ein Referat der Amtsdirektion verant
wortlich. Der RH sah das vom BMBF zur Verfügung gestellte Formular 
zur Planung der Werteinheiten-Kontingente pOSitiv, einheitliche Con
trolling-Instrumente für die Planungsphase, die eine aussagelträrlige 
Analyse der (provi orischen) Lehrfacherverteilungen ermöglicht hät
ten, fehlten jedoch. Der RH empfahl dem BMBF, die Vorgehensweisen 
der einzelnen Landesschulräte zur Analyse der (provisorischen) Lehr
fächerverteilungen im Rahmen der Arbeitsgruppe zum WE-Controlling 
zu evaluieren. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wäre gemeinsam 
mit den Landesschulräten ein einheitl iches bundesweites Controlling
Tool zu entwickeln. 

5.3 Das BMBF verwies in seiner Stellungnahme darauf. dass die interne 

Organisation eines Lnndesscllulrats, wemlgleich nachgeordnete Dienst

stelle des BMBF, dem Kollegium vorbehalten und durch die Zentral

stelle nur schwer beeinjlussbar sei. Das BMBF teilte jedoch die Meinung 

des RH, dass eine Analyse der Prozesse im Hinblick auJ die Ressour

cenbewirtschajlung der Bundeslehrpersonen wertvolle Erkelllltnisse im 

Sinne einer Vereinheitlichung und einer Prüfung von Effizienzpotenzia

len bringen könne. In der Arbeitsgruppe , WE-Controlling" sei geplant. 

im Jahr 201 5 im Rahmen einer Ist-Stands-Erhebung eine Analyse 

der Prozesse durchzuführen. Dadurch sollen Prozesse dort vereinheit

licht werden, wo eine Standardisierung eine höhere Effizienz bewirke. 
Änderungen sollen für die PlanungsprolCsse des Sclluljalrrs 20/ 6/201 7  
wirksam werden. EinJ=r Bestandteil der Erhebung der Prozesse seien 

auch die dafür ehIge elllen (rr-)Instrumellle. Auch hier beabsichtige 

das BMBF eine weitgehende Vereinheitlichung. 

Der Lnndes chulrat für Oberösterreich inJormierte in seiner Stellung

,ral,me darüber, dass die Standardisierungsbemühungen des BMBF bei 

keiner itzung der Arbeitsgruppe , WE-Controlling" als Ziel erkennbar 

gewesen seien. Mit dem Amtsführenden Prösidelllen und dem Lnndes

schulratsdirektor werde jellJeils die Situation über die Werteinheiten 

besprochen, so dass bereit bisher eineJormelle Einbindung erfolge. Das 

Ziel der Führungsebene sei die Einlraltung der lUgeteilten Wertehlhei

tenko,Hingente. Im Obrigen sei das Organigramm um die Einheit ,Bun

descontrolling' ergänzt worden. Dabei seiJestgehalten worden, dass der 

Amtsjiihrende Präsident in Zukunft noch Jonneller einzubinden sei. 
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Die vom Lalldessc/rulratfür Oberösterreich selbst eil/wickelten Control

ling-Toofs seien dem BMBF auf dessen Bitte bereits zwei Mal elektro

nisch übennittelt worden. 

Der Landesschulrat für Tirol teilte mit, dass er nur mehr ein Modell 

für die Zuteilung der Wer/einheiten - und zwar jenes des BMHS

Bereichs - anwenden werde. Gespräche mit den Schulen zur Lehr

jächerver/eilung I,ätten sc/IOn bisl,er stattgefunden. Aus Anlass der 

Empfehlung des RH werde er diese in Hinkunft il/ verstärktem Aus

maß fiiltren. 

5.4 Der RH ermunterte das BMBF, gegenüber den Landesschulräten sehr 
wohl eine akt ivere Gestaltungsfunktion im Rahmen seiner Verant
wortung auszuüben, gerade weil diese als nachgeordnete Dienststel
len des BMBF Aufgaben des Bundes wahrzunehmen haben. Zudem 
betonte er gegenüber dem BMBF im Zusammenhang mit den in der 
Stellungnahme skizzierten Vorhaben der Arbeitsgruppe "WE-Control
ling" nachdrücklich die Notwendigkeit, in der Folge die entsprechenden 
Maßnahmen operativ umzusetzen. um die angestrebte Efftzienzsteige
rung und Vereinheitlichung zu verwirklichen. 

Der RH entgegnete dem Landesschulrat für Oberösterreich, dass dem 
RH - trotz mehrmaliger Anfrage - kein Dokument vorgelegt wurde, 
in dem der Amtsführende Präsident bzw. der Landesschulratsdirektor 
die Planung bzw. die Zuteilung der Ressourcen an die mitlleren und 
höheren Schulen genehmigte. 

Der RH stellte nicht in Abrede, dass auch in Tirol im Anlassfall 
Gespräche mit den Schulen zur Lehrfacherverteilung stattfanden. Der 
RH präzisierte gegenüber dem Landesschulrat fürTirol, dass die Wert
einheiten-Gespräche in Oberösterreich jedoch einen verbindl icheren 
Charakter alsjene in Tirol hatten. Sie waren institutional isiert, hatten 
ein fixes Zeitfenster im Planungs- und Zuteilungsprozess und einen 
vorgegebenen Teilnehmerkreis. 

Werteinheitenausgleich 

6.1 ( t )  Die den Landesschulräten zugeteilten Gesamtkonlingente an Wert
einheiten setzten sich aus den Grundkonlingenten und Zuschlägen 
zusammen: 

Bund 2015/13 
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- Das Grundkontingent war die Summe der Werteinheiten der ein
zelnen Schultypen, die sich aus Multiplikation der schultypenspe
zifIschen Zuteilungsfaktoren mit den Schülerzahlen des jeweiligen 
Schul typs ergaben. 

- Die Zuschläge waren teils für unterrichtliche (z.B. Wen einheiten
Zuschläge für bestimmte Schulen, den Modellversuch Neue Mittel
schule an AHS) und teils für nicht-unterrichtliche Tätigkeiten (z.B. 
Einrechnungen 16 für Bibliolheksbelreuung, mittleres Management, 
Qualilätsinitiativen) vorgesehen. 

(2) Die Überprüfung der ZUleilungsfaktoren je Schüler und Schul
typ aufgrund des bereinigten Werteinheitenverbrauch hinsichtlich 
der Grundkontingentel1 erbrachte für die Schuljahre 201 1 /201 2 und 
201 2/20 1 3  folgende Ergebnisse: 

Tabelle 2: Zuteilungsfaktoren je Schüler und Schultyp in den Schuljahren 201 1/2012 

und 2012/2013 

Schull·hr 

• tot leldt 
allgemein bildende höhere Schulen 
technisch-gewerbliche mitUere und höhere Schulen 
humanberufliche mittlere und höhere Schulen 
kaufmännische mittlere und höhere Schulen 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und für 
Sozialpädagogik 

OMrhtemlch 
allgemein bildend. höher. Schulen 
technisch-gewerbliche mittlere und höhere Schulen 
humanberufliche mitUere und höhere Schulen 
kaufmännische mittlere und höhere Schulen 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und tOr 
Sozialpädagogik 
Tirol 

allgemein bildende höhere Schulen 
technisch-gewerbliche mittlere und höhere Schulen 
human berufliche mitUere und höhere Schulen 
kaufmännische mittlere und höhere Schulen 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und für 
Sozialplidagogik 

2011/2012 2012/2013 F.Uor I.ut 'MBF 
in Werteinheiten je Schüler 

1,780 1,773 1,7771/1,778' 

2,572 2,573 2,547 

2,080 2,083 2,132 

1.900 1,914 1,900 

2.568 2,533 2,645 

1.820 1.785 1.7771/1.778' 

2.502 2.568 2,547 

2.077 2.056 2.132 

1,927 1.914 1.900 

2.608 2.602 2.645 

1.803 1.785 1.7771/1.778' 

2.603 2.547 2,547 

2.092 2.095 2,132 

1.914 1.927 1.900 

2.741 2.441 2.645 

Oberschreitung des Zuteilungst.ktors (BMBF) 

1 
mit tatsächlichen Schtilerzahlen tur Unter- und Oberstufe gewichteter Zuteilungsfaktor für das Schuljahr 2011/2012 
mit tatsächlichen Schi.lterzahlen fur Unter- und Oberstufe gewiChteter ZUleilungsfaktor für das Schuljahr 2012/2013 

Quelle: BMBF: Berechnungen RH 

Bund 2015/ 1 3  

16 nach § 9 Bundtsh:hrtr-lchrv�rpOichtungsgtsttz. BGBI. Nr. 244/ 1965 i.d.g.F. 

17 latsächlich�r Weneinheitenverbrauch je Schulryp abzOgli('h ZUSChlägt 
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Wie aus der Tabelle ersichtlich. gibt es einerseits Schultypen. wo die 
vom RH berechneten Zuteilungsfaktoren jene des BMBF unterschrit
ten. d.h. die zur Verfügung tehenden Weneinheiten wurden nicht 
verbraucht und standen anderen Schultypen zur VerfUgung. Dies war 
beispielsweise bei den humanberunichen Schulen österreichweit. in 
Oberösterreich und Tirol der Fall. Im Gegenzug überschritten andere 
Schultypen (z.B. AHS und kaufmännische Schulen in Oberösterreich 
und Tiro!) die Zuteilungsfaktoren. d.h. sie erhielten Weneinheiten von 
anderen Schultypen. 

(3) achfolgende Tabelle enthält die Auswenung des RH hinsicht
lich der Über- bzw. Unterschreitungen der Weneinheiten-Zuteilungen, 
basierend auf den Gesamtkontingenten der einzelnen Schultypen: 

Bund 2015/ 1 3  
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Tabelle 3: Über- und Unterschreitung der Werteinheiten-Zuteilungen je Schultyp 
in den Schuljahren 2009/2010 bis 2012/2013 

Schuljahr 

O' ..... 1ctI 
allgemein bildende höhere Schulen 
technisch-gewerbliche mittlere und höhere 
Schulen 
humanberufliche mittlere und höhere Schulen 
kaufmännische mittlere und höhere Schulen 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik 
und für Sozialpädagogik 
Schülerheime 
SN t 

Ober6ste".lchl 
allgemein bildende höhere Schulen 
technisch-gewerbliche mittlere und höhere 
Schulen 
humanberufliche mittlere und höhere Schulen 
kaufmännische mittlere und höhere Schulen 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik 
und für Sozialpädagogik 
Geumt 

Tlrol 
allgemein bildende höhere Schulen 
technisch-gewerbliche mittlere und höhere 
Schulen 
humanberufliche mittlere und höhere Schulen 
kaufmännische mittlere und höhere Schulen 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik 
und für Sozialpädagogik 
Schillerheime 
G.umt 

I 20 Werteinheiten entsprechen in etwa einem VBA 
Z ohne Werteinheiten rur die Neue Mittelschule 
1 keine Schliterheime in Oberosterreich 

Quell., BMBF; Darstellung RH 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Über- (+)/Unterschreitung (-) in Werteinheiten' 2 

4.008 5.638 1.719 98 

2.271 1.040 1.803 1.842 

- 3.591 - 3.148 - 2.810 - 2.523 

522 - 374 272 1.027 

481 79 - 688 - 1.080 

- 133 - 134 16 - 95 

J.HI J.101 JU - 731 

1.447 2.489 1.368 348 

- 805 - 698 - 436 304 

- 981 - 538 - 555 - 772 

21 99 277 161 

85 41 - 54 - 66 

- 233 1.393 600 - 25 

195 377 338 65 

- 32 - 122 285 23 

- 385 - 375 - 192 - 179 

50 23 85 144 

144 240 97 - 207 

- 55 - 55 - 4  - 94 

- 13 88 609 - 248 

Die Tabelle zeigt folgende Entwicklungen: Die AHS und die kaufmän
nischen Schulen überzogen sowohl österreichweit als auch in Obcr
östcrreich und Tirol beinahe im gesamten überprüften Zeitraum die 
Weneinheiten-Zuteilungen. Die humanberuflichen Schulen hingegen 
verbrauchten die zugeteilten Weneinheiten nicht. 

Bund 2015/ 13 

(4) Im Rahmen der in TZ 5 dargestellten ArbeilSgruppe hielt das BMBF 
unter anderem auch fest, dass das dem jeweiligen Landesschulrat zuge-
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teilte Gesamtkontingent an Weneinheiten zur Bedeckung des Bedarfs aller 
Schulbereiche zur Verftigung stehe und Umschichtungen möglich waren. 

6.2 Der RH beanstandete den Weneinheitenausgleich zwischen den Schul
typen, weil dadurch keine Sleuerungswirkung der Zuteilungsfaktoren 
gegeben war, Vielmehr verschleienen die Quersubventionierungen einen 
allfall igen Reformbedarf bzw. die Notwendigkeit von Sleuerungsmaß
nahmen. Dass einzelne Schultypen über den gesamten überprüften Zeit
raum entweder .empfangende· oder .abgebende· Bereiche waren, deu
tete nach Ansicht des RH auf Strukturprobleme (z.B. zu wenige Schüler) 
und/oder zU niedrige bzw. zu hohe Zuteilungsfaktoren hin. 

Der RH bekräftigte seine Empfehlung gegenüber dem BMBF, zur Wahr
nehmung der Steuerungsverantwortung fiir eine transparente Venei
lung der Weneinheilen durch die Landesschulräte - vor allem hinsicht
lich der Auflcilungskriterien - zu sorgen (siehe TZ 5). Weiters empfahl 
der RH dem BMBF, das Ausmaß der zugeleilten Weneinheiten (Grund
kontingent und Zuschläge) regelmäßig zu evaluieren und an aktuelle 
Veränderungen anzupassen. 

6.3 In seiner Srellungna/lme fühne das BMBF aus, dass das Ausmaß der 

zugrrei/ten Wendnheiten bzw. der konkrete Einsarz der Ressourcen lau

fend evaluien werde, beispielsweise im Zuge der Abbildung des neuen 

Lelrrerinnendiensrrechrs in der Ressourcenbewinschaftung. Dement

sprechend erfolge auch eine Anpassung Oll akruelle Gegebenht>ilCll. 

Der Landesschulrar für Oberösrerreich snmmre in seiner Stellungnahme 

den Aus agen des RH zum Weneinheirenausgleich zu; sie seien dem 

BMBF auch kommunizien worden. Von Seiren des BMBF habe niehr 

die Bereitschaft besronden, errrsprechende Ä nderungen vorzune/lmen. 

6.4 Der RH entgegnete dem BMBF, dass die Analysen des RH ergaben, 
dass einzelne Schultypen über den gesamten überprüften Zeitraum 
entweder .empfangende· oder .abgebende· Bereiche waren. Dieser 
Umstand hätte nach Ansicht des RH einer eingehenden Analyse und 
darauf basierender Maßnahmen bedurft. Der RH verblieb bei seiner 
Empfehlung, das Ausmaß der zugeteilten Weneinheiten (Grundkon
Iingent und Zuschläge) regelmäßig zu evaluieren und an aktuelle Ver
änderungen anzupas en. 

Landeslehrer 

1 . 1  ( I )  Während in Oberösterreich der Landesschulrat die Aufnahme der 
Landeslehrer durchfiihne, war in Tirol das Amt der Landesregierung 

Bund 2015, 1 3  
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zuständig. Nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Unterschiede 
zwischen den beiden Ländern: 

Tabelle 4: landeslehrerpersonalaufnahme - Unterschiede Oberösterreich und Tirol 

technische Abwicklung 

Reihung/Objektivierung 
Neuiufnihmen 

Mitwirkung Schullenung 

Auswahl Lehrer 

Aufnahme lehrer 

Zuteilung lehrer an Schulen 

technische Abwicklung 

Reihung/Objekttvlerung 
Neuaufnohmen 

Mitwirkung SChulleitung 

Auswahl lehrer 

Aufnahme lehre, 

Zutenung lehrer an Schul.n 

Ob.rösterr.ich Tirol 
LeInr I. 1I1.,.lfll lllldload •• PftIdI�tIduI��"'� _____ ---.J 

Dnline-Bewerbung mittels Download- Dnline-Bewerbung 
Formular nach Prüfung Übernahme in 
nach Prüfung und Objektivierung Bewerberdatenbank 
manuelle Übernahme in Bewerberpool jeder Bewerber erhält eigenen Zugang 
jeder Bewerber erhält eigenen Zugang zum Portal Tirol (Jobbörse) 
laut Verordnung landesschulrat; 
Kriterien: 
Abschluss der Ausbildung, 
zusätzliche abgeschlossene 
Ausbildungen. 
zusätzliche Qualifikationen, 
Wartezeit, 
persönliche soziale lage 
keine Mitwirkung, jedoch im OÖ. 
la ndesleh rer-Diensthoheitsgesetz 1986 
vorgesehen, keine Bewerbungsgespräche 

landesschulrat aufgrund 
Objektivierungsreih ung 

landesschulrat 

Bezirksschulrat 

LeI! .. 
schriftliche Bewerbung 

laut Verordnung landesschulrat; 
Kriterien: 
Abschtuss der Ausbildung. 
zusätzliche abgeschlossene 
Ausbildungen, 
zusätzliche Qualifikationen, 
Wartezeit, 
persönliche soziale lage 
Schulleitung bei Bewerbungs
gesprächen häufig eingebunden, im oö. 
La ndesleh re r-Dien sthoheitsgesetz 1986 
vorgesehen 

Landesschulrat aufgrund Objektivie
rungsreihung und 8ewerbungsgespräch 

landesschulrat 
landesschulrat 

Punktesystem: 
Abschluss der Ausbildung, 
Zusatzqualifikationen, 
Berufspraxis. 
persönliche soziale lage 

Schulleitungen und Bezirksver
waltungsbehörden verfügen über Daten 
der Bewerberdatenbank fDr jeweiligen 
Bezirk, Bewerbungsgespräche nach 
Bedarf 
Schulleitungen und Bezirksver
waltungsbehörden aufgrund Bewerber
liste unter Berücksichtigung der 
Reihung 

Amt der landesregierung 

Bell rksverwaltu ngsbehörde 

.... 
Bewerbungsformular als Download 

keine Objektivierung 

Aufnahmegespräche bei Schulleitung 
und beim Amt der landesregierung 
Schulleitung e"tellt 
Aufnahmevorschlag 
Kenntnisnahme Aufnahmevorschlag 
durch Schulaufsichtsorgan 
Amt der landesregierung entscheidet 
im Einvernehmen mit SchuUeitung und 
Schulaufsichtsorgan 
Amt der Landesregierung 

Amt der landesregierung 
Quellen: landesschulrat für Oberösterreich; Amt der Tiroler landesregierung; Darstellung RH 
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In  beiden Ländern unterschieden sich die Verfahren für die Aufnahme 
der Lehrer an allgemein bildenden und berufsbildenden Pflichtschulen. 
Sowohl in Oberösterreich als auch in Tirol waren bei Aufnahme der 
Berufsschullehrer die Schulleitungen - insbesondere wegen der spe
ziellen beruflichen Anforderungen - stärker eingebunden als bei den 
allgemein bildenden Pflichtschulen. Obwohl § 7 Abs. 3 OÖ. Landesleh
rer-Diensthoheitsgesetz 1986 die Mitwirkung der betrolTenen Schullei
lUngen vorsah, waren die Schulleitungen in Tirol - ohne entsprechende 
Regelung - bei der Aufnahme von Landesichrern stärker involviert. 

In Oberö terreich kamen Objektivierungsrichtlinien 18 zur Reihung der 
Bewerber zur Anwendung. In Tirol gab es zwar für Lehrer an allge
mein bildenden Pflichtschulen ein Punktesystem, dasjedoch nicht all
gemein zugänglich war. 

Während das Aufnahmeverfahren für Lehrer an allgemein bildenden 
Pflicht chulen sowohl in Oberösterreich als auch in Tirol weitgehend 
standardisiert und IT -unterstützt ablief, I9 war bei den Berufschulleh
rern ein geringer Grad an IT -Unterstützung gegeben. Beide Länder 
begründeten dies mit der geringen Zahl an Aufnahmen. 

(2) Im September 201 3 richtete die Objektivierungskommission für 
die Aufnahme von Lehrern an allgemein bildenden Pflichtschulen am 
Landesschulrat für Oberösterreich zwei Arbeitsgruppen zur Überarbei
tung des Aufnahmeverfahrens ein. Diese befassten sich mit der Mit
wirkung der Schulleitung ink!. Erstellung von Lehrer-Anforderungs
profilen sowie der Aktualisierung der Objektivierungsrichtlinien. Zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung lagen noch keine Ergebnisse vor. 

7.2 Neben der Behördenstruktur unterschieden sich die Aufnahmeverfah
ren für Landeslehrer in Oberösterreich und Tirol vor allem durch das 
Ausmaß der Mitwirkung der Schulleitungen, die Objektivierungs-I 
Reihungskriterien und die IT -Unterstützung sowie Standardisierung. 
Dabei stellte der RH fest, dass die Mitwirkung der Schulleitungen in 
Tirol stärker ausgeprägt war als in Oberösterreich, wo bei den allge
mein bildenden Pflichtschulen keine Bewerbungsgespräche vorgese
hen waren. 

Der RH anerkannte die Bemühungen des Landesschulrats für Ober
österreich, das aktuelle Aufnahmeverfahren zu überarbeiten. In die
sem Zusammenhang empfahl er dem Landesschulrat für Oberö ter
reich die Einrichtung einer Bewerberdatenbank (nach dem Beispiel der 

1. sieht' V�rordnung des Landrsschulrats für ObC'TöstC'rrdc:h vom 30. JliInntr 2012 

l' Iklsplrlswtist hallt' der Land�schulrat für Obc-roslcrrcich zumindest �i drT ersten 

Bewerbung die Datc:n dts Btw(,�1"5 manutll zu erfasRn. 

Bund 201 5/ 1 3  
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Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

minieren und höheren Schulen. siehe TZ 81, um den Schulleitungen 
den Kontakt mit den Bewerbern zu ennöglichen. Der RH verwies auf 
den Vorschlag der Arbeitsgruppe Verwaltung Neu, .Schulverwaltung 
- Lösungsvorschläge der Expertengruppe· , (20091, S. 20, der die freie 
Personalauswahl der Lehrkräfte (unter Beachtung der Fonnalvoraus
setzungen sowie unter Anwendung objektiver Aufnahmekriterien und 
einheitlicher QualitätsstandardsI durch die Schulen, in Zusammenar
beit mit der regionalen Einheit und im Rahmen der zustehenden (Per
sonal-IRessourcen vorsicht. 

Hinsichtlich der Objektivierungs-/Reihungskriterien empfahl der RH 
dem Land Tirol, Reihungskriterien auch bei den Berufsschullehrern 
einzufUhren. Außerdem wären die Reihungskriterien zu veröffentli
chen, um fUr die Bewerber die Transparenz des Aufnahmeverfahrens 
sicherzustellen. 

Weiters empfahl der RH dem Landesschulrat fUr Oberösterreich und 
dem Land Tirol, die Vereinheitlichung der Aufnahmeverfahren fUr all
gemein bildende und berufsbildende POichtschulen zu prüfen. 

7.3 Der La'ldesschulrar fiir Oberösrerreich teilre in einer Stellungnahme 

mit, dass die Mitwirkung der Schulldter durch Erstellung eines Anfor

derungsprojils mir fachspezijischen Oualijikationell, die die Lehrper

so,r a ufzuweisen habe, erJolge. Der Bewerber habe die Möglichkeit, mit 

der chulleitung relefonisch in KOlllakt zu Ireten. Bei den Pjlichtschu

len gebe es eine Bewerberdatenbank; ein Zugriff durch Schulleitunge'l 

sei derzeit nicht vorge ehen. Die Ergebnisse der Arbeirsgruppen zur 
Überarbeitung des Auftrahmeverfalrrens seien im Juli 2014 besclrlos

sen worden. Eine Vereinheitlichung der A ufnahmeverfahren fiir Lehr

persone'l a'l allgemein bildenden Pjlichtsclrulen und beruJsbildendell 

Pjlichtsclrulen werde geprüft. 

Das Land Tiral reilte in einer Srellungnahme mit, das bei der A uf

nalrme von Lehrpersonen an allgemein bildenden und berufsbildenden 

Pjlichtsclrulen bedeutende Unterschiede in den Anforderungsprojilen 

bestünden. Ferner erreiche im Bereich der berufsbildenden Pjliclrtschu

len die Anzahl der Bewerber seit Jahren nicht die Anzahl der zur Ver

fiigung stehenden Stellen. Vor die em Hintergrund scheine der A uf

wand fiir die Verdnheitlichung der A ufnahmeverfahren in Relation 

zum erwarteten Nutzen nicht gerechtfertigt. Dort, wo es zweckmäßig 

sei, etwa bei der Besetzung von Leiterstellell, gebe es bereits ein ein

heitliches Verfalrren. 
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Die Einführung von Reihungskriterien bei der A uJnahme von BeruJs

schullehrpersonen werde geprüjl. Die Veröffentlichung der Reihungs

kriterien für allgemein bildende PjlichtscilUlen erfolge umgehend. 

7.4 Ocr RH entgegnete dem Landesschulrat Für Oberösterreich. dass sei
ner Ansicht nach die Schulleitungen neben der Definition von Anfor
derungsprofilen weitergehend in die Aufnahmeverfahren der Lehr
personen einzubeziehen wären. um deren Entscheidungs- und 
Veramwonungsbcreich zu erweitern. Jedenfalls erforderl ich wäre es. 
den Schulleitungen den Zugriff zur Bewerberdatenbank zu ermögli 
chen, damit sie sich über die in Frage kommenden Bewerber infor
mieren und mit ihnen in Kontakt treten können. Der RH verblieb bei 
seiner Empfehlung. 

Der RH erwiderte dem Land Tirol. dass ihn vor allem die stärkere Ein
bindung der Schulleilungen bei Aufnahme der Berufsschullehrer zur 
Empfehlung der Vereinheitlichung der Aufnahmeverfahren Pflicht
schulen veranlasste. Für den RH war die freie Personalauswahl der 
Lehrkräfte (unter Beachtung der Formalvoraussetzungen sowie unter 
Anwendung objektiver Aufnahmekriterien und einheitlicher Qualitäts
standards) durch die Schulen in Zusammenarbeit mit der regionalen 
Einheit und im Rahmen der zustehenden (Personal-)Ressourcen ein 
wesentliches Element Für eine qualitätsvolle Leistungserbringung der 
Schulen. Der RH verblieb daher bei seiner Empfehlung. 

Bundeslehrer 

8.1 ( I )  In beiden Ländern Führten die Landesschulräte die Aufnahme der 
Bundeslehrer rur miniere und höhere Schulen durch. Unterschiede zwi
schen dem Landesschulrat Für Oberösterreich und Tirol bestanden vor 
allem in der jeweiligen internen Vorgehensweise sowie der IT -Unter
stützung: 

Bund 2015/ 1 3  
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Tabelle 5: Bundeslehrerpersonalaufnahme 1 - Unterschiede Oberösterreich und Tirol 

techntsche Abwicklung 

Reihung/Objektivierung 
Heuaufnahmen1 

beh6rdeninttrnt 
Vorgehenswetse Auswlhl 
lehrtr 

Ober6stt .. tich Tirol 

UIINr _ ..... 111 . ..  U�II . ...... (11.'1 I1 t eo1 
- Schulen Ubermitteln mittel. 

verschiedener Formulare die Daten zur 
Weiterbeschäftigung der Bundeslehrer 
bzw. zum Bundeslehrerpersonalbedarf 
an landesschulrat 

- Boworbungen im Rahmon des Online
Beworbungsportals des landesschulrats 

laut Vorordnung Landesschulrat für Lehrer 
an AHS, BMHS und Bildungsanstalten 

- Porsonalzuständigkeit: 
1 pädagogisch-administrative(r) 
Mitarbeiter fOr aUge mein bildende 
Unterrichtsgegenstände AHS und BMHS 
1 pädagogisch-administrative(r) 
Mitarbeiter für fachtheoretische und 
-praktische Unterrichtsgegenstände 

- Auswahl aufgrund Objektivierungs-
reihung 

- Kontaktaufnahmo SchuUeitung -
Bewerber 

- Aufnahme Bewerber bei Einverständnis 
Schulleitung 

- Schulen Obermitteln Personalbedarfs
meldungen mittels eigener Applikation 
(.get your tucher·) an Landosschulrat 

- Bewerbungen im Rahmen des Online
Bewerbungsportals des landeuchulrats 

- Möglichkeit der Einsicht in die einge
langten Bewerbungen durch die Schul
leitungen durch Applikation .get your 
tuch .. • 

laut Verordnung Landesschulrat fUr Lohror 
für aUgemein bildende Unterrichts
gegenstände, nicht für BMHS 

- Porsonalzuständigkeit: 
pädagogische Abteilungen, 
insbesondere pädagogisch
administrative(r) Mitarbeiter 

- ErsteUung eine. Bewerberbuchs (Auf
listung der Bewerber nach Unterrichts
gegenständen und Reihung) 

- Vorauswahl Bewerber durch 
pädagogische Abteilungen nach 
Abstimmung mit botroffonon Schul
loitungon 

- Stellenvergabesitzung' mit Amts
führendem Präsidenten, Lande.
schulratsdirektor und dessen 
SteUvertreterin, Landesschul
inspektoren, pädagogisch
administrative(r) Mitarbeiter, 
Abteilungsleiter der Rechts- und 
Verwaltungsabteilungen, Fach
inspektoren, Vertreter des Bischöft.ichen 
Schulamts, Personalvertrotung, 
Entscheidung über AnsteUung der 
Bewerber auf Grundlage der Vorauswahl 
der pädagogischen Abteilungen 

Daneben gab es in den landesschulräten für Oberösterreich und Tiral eigene Verfahren für die Weiterverwendung und Versetzung 
bereits im Dienst befindlicher lehrer. 
Eine zweite SteUenvergabesitzung befasste sich einige Zell später mit Nachjustlerungen. 

Quellen: Landesschutrat fur Oberosterreich; landesschulrat tur Tirol: Darstellung RH 

Bund 2015/13 

Die Auswahl der Bundeslehrer erfolgte in Oberösterreich durch zwei 
pädagogisch-administrative Mitarbeiter unter Einbindung der Schul
leitungen. In Tirol hingegen hatten sich nach Vorauswahl durch die 
pädagogischen Abteilungen in Abslimmung mil den Schulleilungen 
sogenannie Stcllcnvergabcsitzungcn unter breiter Beteiligung etabliert. 
Außerdem waren in Tirol die Schulen durch die Applikation .gcI your 
teacher- frühzeitig in den Auswahlprozess eingebunden. 
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(2) An beiden Landesschulräten kam die Applikation _Bewerbung 
online- zur Anwendung; d.h. alle Bewerbungen um Bundeslehrer
steIlen im jeweiligen Land erfolgten online über das Ponal des jewei
ligen Landesschulrats.2o 

Zusätzlich setzte der Landesschulrat flir Tirol die Applikation _get your 
teacher- flir die Bewerbungen ab dem Schuljahr 201 4/20 1 5  ein. Diese 
Applikation bildete in Verbindung mit dem ELAK-System der Landes
schulräte den Ablauf von der Personalbedarfsmeldung der Schule bis 
zur Ausschreibung und Zuweisung ab. Weiters unterstützte die Appli
kation den Worknow, welcher der Anstellung nachgelagen war (z.B. 
Dienstantrinsmeldungen, Dienstvenräge). In Oberösterreich übermit
telten die Schulen unter Verwendung verschiedener Formulare die 
Daten zur Weiterbeschäftigung der Bundeslehrer bzw. zum Bundes
lehrerpersonalbedarf an den Landesschulrat. 

Die Entwicklungskosten von 40.800 EUR flir die Applikation _get your 
teacher- trug das BMBF; zudem fallen je Landesschulrat 2.352 EUR 
an Installationskosten an. 

8.2 ( I )  Der RH stellte unterschiedliche Vorgangsweisen bei der Aufnahme 
von Bundeslehrern bei den Landesschulräten rur Oberösterreich und 
Tirol fest, wie dies auch bei der Weneinheiten-Zuteilung an den miu
leren und höheren Schulen der Fall war (siehe TZ 4 ff.). Er  bekräftigte 
daher seine Empfehlung an das BMBF, die wesentlichen Prozesse bzw. 
Abläufe der Landesschulräte zu identifIzieren, zu dokumentieren und 
zu standardisieren, um eine möglich t einheitliche und efflziente Auf
gabenwahrnehmung der Landesschulräte zu gewährleisten. 

(2) Der RH bewenete den Ein atz der Applikation _Bewerbung online
bei den Landesschulrätcn flir Oberösterreich und Tirol positiv, weil 
damit eine effiziente Verwaltung der Bewerberdaten im jeweiligen 
Landesschulrat ermöglicht wurde. Die Ergänzung durch _get your tea
cher- - wie am Landesschulrat flir Tirol in Betrieb - vervollständigte 
den Worknow zur Personalplanung und -aufnahme und intensiviene 
die Einbindung der Schulen. 

Der RH sah darin eine teilweise Umsetzung der Empfehlungen in sei
nem Bericht _Personalplanung im Bereich der Bundeslehrer-, Reihe 
Bund 201 3/5, TZ 1 1 ,  zur Einflihrung eines nächendeckenden webba
sienen E-Recruitingmodells. Das derzeitige Modell stellte jedoch auf 
den jeweiligen Landesschulrat bzw. das jeweilige Land ab. ein län-

zo Di� Applik.ation �lkwr:rbung onhnc- war Im Land�huJrat für Obtrösttrrr:ich rur 

Ikwtrbungtn ab dem Schuljahr 201 4/201 5 und I m  landcsschulrat für Tiral rur B('wer 

bungt"n ab dem Schuijahr 201 1/2014 in Bt"tnt"b. 

Bund 2015/ 1 3  
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derübergreirendes Bewerbermanagemem war nicht möglich. Der RH 
emprahl dem BMBF, ein österreich weites Bewerbermanagement unter 
Einbindung der Landesschulräte einzuftihren. Weiters emprahl der RH 
dem Landesschulrat ftir Oberösterreich, das Bewerbermodul um die 
Applikation .get your teacher' zu erweitern, um das Zusammenwir
ken des Landesschulrats mit den minieren und höheren Schulen eITI
ziemer zu ge talten. 

Der RH kritisiene, dass es in Timl ftir Lehrer an BMHS ftir die rach
theoretischen und -praktischen Umerrichtsgegenstände keine Objekti
vierungskriterien gab. Er emprahl dem Landesschulrat ftir Tirol, Objek
livierungs-/Reihungskriterien auch ftir Lehrer der rachlheoretischen 
und -praktischen Umerrichtsgegenstände an BMHS zu erlassen. 

8.3 Das BMBF leille zum BewerbennodelI .gel your teacher' in seiner 

Stellungna/rme mit, dass es für eine gezielle Personalplanung wich

rig sei, dass sich Bewerber für eingegrenzte Ven/Jallungsbereiclre (Lan

desschulräte/Sladlschulrat für Wien) bewerben könnlen. Eine Zuord

nung in einem engeren geographischen Gebiel von Bewerbent enveise 

sich auch insofent al '1Olwendig, als damil von Anfang an klar sei, 

in welchem .Einzugsgebiet· Bewerber für die Dienstleislung zur Ver

fügung sIelren. 

Zu den fehlenden Objeklivierungskriterien[rir die fachlheoretisclren und 

-prakrise/ren Unterrichlsgegenstände im Landesschulratfür Tim/ leilte 

das BMBF mil, dass das Beamlendienstrechtsgesetz 1 979 bei den Aus

schreibung bedingungen eine Rei/renfolge der Beurteilung vor ehe und 

damit auch Objeklivierungsparameter. Da z.B. im teclrnischen Bereich in 

der Fachtheorie oftmals ganz spezijisclre Berufsprariszeiten gewünscht 

seien, könne man grundsätzlich davon ausgehen. dass daraus entspre

chende Reihungskrilerien resullieren. Weilere . Objeklivieru'lgskrite

rien " würden als ZUSäTZliche .bürokratische Einstiegshürde" erschei

nen und stünden gerade den aktuellen Sclrulautonomieüberlegungen 

diametral enlgegen. 

Laut Stellungnahme des Landesschulralsfür Oberösterreichjinde auch 

;'1 Oberöslerreich eine Neulehrerobjektivierungssillung stall. An der 

Einführung der Applikation .get your teacher" im Herbst 201 5  werde 

bereils gearbeilet. 

Der Landessclrulratfür Tirol leille in seiner Stellungnahme mil, dass er 

im Bereich der fachtheorelischen und -praktischen Unterrichlsgegen

slällde das Problem habe, überhaupt geeignete Bewerber für die ausge

schriebenen Slunden zujinden. Er werdejedoch über ein Reihungsmo

dell für diesen Bewerberkreis nachdenken und ein solches einführen. 
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8.4 Der RH entgegnete dem BMBF, dass die von ihm angeflihnen Argu
mente flir eingegrenzte Verwaltungsbereiche und ein Einzugsgebiet flir 
Bewerber seiner Ansicht nach auch bei einer österreichweiten Bewer
berrnanagement verwirklicht werden könnten, zumal einer nexiblen 
Bewerberauswahl wesentliche Bedeutung zukommt. Zusätzlich stün
den bei einem österreichweiten Bewerberrnanagement die Daten aller 
Bewerber den Landesschulräten und dem BMBF zur Verfligung. Der 
RH verblieb daher bei seiner Empfehlung, ein österreichweites Bewer
berrnanagement unter Einbindung der Landesschulräte einzuführen. 

Zu den fehlenden Objektivierungs-/Reihungskriterien flir Lehrer der 
fachtheorctischen und -praktischen Unterrichtsgegenstände an BMHS 
am Landesschulrat für Tirol erwidene er dem BMBF, dass solche auch 
am Landcsschulrat für Oberösterreich angewandt werden. Nach Ansicht 
des RH stellen sachgerechtc Objektivierungskriterien keine _bürokra
tischen Einstieg hürden- dar, sondern könnten der - insbesondere 
im Rahmen der Schulautonomieüberlegungen relevanten - Präzisie
rung von Anforderungen an die Lehrpersonen, auch in fachtheore
tischen und -praktischen Unterrichtsgegenständen an BMHS, dienen. 
Aus Gründen der Objektivität und Transparenz hielt der RH seine Emp
fehlung aufrecht. 

Gegenüber dem Landesschulrat für Oberösterreich präzisiene der RH, 
dass auch in Tirol Neulehrerobjeklivierungen stattfanden. Unterschied
lich lief jedoch der Zuteilungsprozess der Bundeslehrer an die Schulen 
ab: Während die Auswahl der Bundeslehrer in Oberösterreich durch 
zwei pädagogisch-administrative Mitarbeiter unter Einbindung der 
Schulleitungen erfolgte, etablienen sich in Tirol hingegen sogenannte 
Stellenvergabesitzungen unter breiter Beteiligung. 

Dem Landesschulrat für Tirol entgegnete der RH, dass der Mangel an 
Bewerbern keinesfalls eine Einschränkung der Objektivität und der 
Transparenz rechtfenigte. 

9.1 ( I )  Die Schulaufsicht lag im Kompetenzbereich des Bundes. Die Lan
desschulräte und die bis Ende Juli 2014 eingerichteten Bezirksschul
räte übtcn sie durch die Landes- und Berufsschulinspektoren owie 
durch die Bezirksschulinspektoren (nunmehr Pnichtschulinspektoren) 
aus. Nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Organi
sationsstruktur der Schulaufsicht :21 

1 1  ohnt' I:md- und fomwinschafth('h(' 5<'hult'n 

Bund 201 5/ 1 3  
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Abbildung 2: Organisationsstruktur Schulauf icht 

Pflichtschulen mittler� und höhere Schul�n 

AlIgl!!mein bildende 
"Uchtschulen 

... 

..
-

-
-.. --

.. .-. 
-.. 

Berufsbildende 
'ftichtschulen 

-
-

Schulen 

Berufsschulinspektoren - zuständig rur die Schulinspeklion tür den Bereich eines landes oder eines Teiles davon hinsichtlich 
der berufsbildenden Pftichtschulen 
Bezirksschulinspektoren - zuständig für die SChulinspektion fur den Bereich eines oder mehrerer politischer BeZIrke oder eines 
TeHes eines politischen Bezirks hinsichtlich der allgemein bildenden PftichtschuLen. seil der Schulbehorden-Verwaltungsreform 
2013 nunmehr Pftichtschulinspektoren 
landesschulinspektoren - zuständig für die Schulinspektion für den Bereich eines oder mehrerer länder hinsichtlich der Schulen 
einer oder mehrerer Schularten. Fachrichtungen oder Schulformen 

Quelle: RH 

Bund 2015/ 1 3  

(2) Das mit Erlass des BMBF aus 199922 auf Grundlage des § 18  Abs. ) 
Bundes-Schulaufsichtsgesetz ergangene Aufgabenprof,l für Schulauf
sichtsorgane war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch in Kraft. Der 
neu fonnulierte § 1 8  Bundes-Schulaufsichtsgesetz23 sah die Einfüh
rung eines bundesweit einheitlichen, durchgängigen Qualitätsmanage
ment-Systems auf allen Ebenen der Schulverwaltung und der Schulen 
vor. Ein wichtiger Teil des Qualitätsmanagement-Systems war die Neu
positionierung der Organe der Schulaufsicht als Qualitälsmanager.24 

Gemäß dem Erlass aus 1999 umfasste der Tätigkeitsbereich der Schul
aufsichtsorgane die Inspektion der einzelnen Schule sowie der Lehrer 
und schulübergreifende Aufgaben, die in der mitwirkenden Gestal
tung von Führung, Planung und Koordination, Organisations- und 
Personalentwicklung, in Qualitätssicherung, Beratung sowie Konflikt-

22 Erlass vom 17. D�umbtr 1999, GZ 12.802/J-1I1A/99. Minisl�rial-V81. Nr. 64/1999 

" BGB!. ' Nr. 28/201 1  

:1.4 Nach d�n �rtäut�mdt"n Ekm�rkung�n zur Novc:l1� d� Bundes-Schulauf5ichtsg�l2t'S 
soll das .. nnl� OuaIIlJtsmanag�mc:nt-SYSIc:m an SI�II(' dt'r Al1gt'meln�n Wtisung gem ß 
§ 18 Abs. J 1rt'ltn". 
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management bestanden. Daneben hanen Schulaufsichtsorgane auch 
pädagogisch-administrative Aufgaben im Amt der betreffenden Schul
behörde durchzuführen. Diese waren durch den jeweiligen Geschäft -
verteilungsplan zu regeln. 

In Oberösterreich und Tirol waren die Landesschulinspektoren für die 
minieren und höheren Schulen für die Ressourcensteuerung (Personal
einsatz) der Schulen in ihrem Wirkungsbereich verantwortlich. Darü
ber hinaus nahmen in Oberösterreich die Landesschulinspektoren für 
Ptlichtschulen und die Bezirks- und Berufs chulinspektoren diese Auf
gabe - aufgrund der Übenragung der Ausübung der Diensthoheit über 
die Landeslehrer - auch für die Pflichtschulen wahr. In Tirol hinge
gen - ohne diese Übertragung - war das Amt der Landesregierung 
für die Ressourcensteuerung zuständig. 

9.2 ( 1 )  Obwohl die Schulaufsicht ausschließlich Bundeskompetenz war, 
stellte der RH fest, dass eine komplexe, differenzierte Organisations
struktur nach Schularten bestand. Zudem unterschieden sich die Auf
gaben der Schulaufsichtsorgane in den Ländern je nach vorgenom
mener Übertragung der Diensthohd!. 

(2) Der RH stellte ein umfangreiches Aufgabenspektrum der Schul
aufsichtsorgane fest. Er wies kritisch darauf hin, dass der Erlass zum 
AufgabenprofIl der Schulaufsichtsorgane noch nicht an die Novelle 
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes aus 201 1 ,  mit der eine wesentliche 
Änderung des Aufgabenproftls der Schulaufsichtsorgane verbunden 
war, angepasst war. Der RH empfahl dem BMBF, den Erlass zum Auf
gabenprofil der Schulaufsichtsorgane aufgrund der Neufassung des 
§ 1 8  Bundes-Schulaufsichtsgesetz zu adaptieren. Insbesondere wäre 
das Aufgabenproftl der Schulaufsichtsorgane zu schärfen, damit sie 
ihre Rolle als Qualitätsmanager effizient wahrnehmen können. 

Durch die Übenragung der Diensthoheit über die Landeslehrer auf 
den Landesschulrat hatten die Schulaufsichtsorgane für Pflichtschu
ten in Oberösterreich einen umfassenderen Tätigkeitsbereich als jene 
Tirols. In Oberösterreich fungierten die Schulaufsichtsorgane als soge
nannte Regionalmanager. Neben den pädagogischen AufsichlSlätig
keiten waren sie auch für die Steuerung des Personaleinsatzes verant
wortlich. Nach Ansicht des RH können sie ihre Aufgabe im Rahmen 
des Qualitätsmanagements besser erfüllen. 

9.3 Laut Stellullgllahme des BMBF arbeite derzeit eine Arbeitsgruppe des 

BMBF all einer Neujassullg des A ujgabellprojilsjür Schulaujsichtsor

galle. Basierend auj der Neujassullg des Aujgabe'lprojils erfolge eille 

Bund 2015/13 
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A.daptierung wküll}hger Stelle/lausscl"eibullgen für Schulaufsichts

organe. 

Der Lalldesschulrat für Oberösterreich teilte ill seiller Stellung/lahme 

mit, dass die Lalldesscl.ulillspektaren eille Überarbeitwlg des Aufga

beIlprofils der Schulaufsicht bei den Dienstbesprechullgell immer wie

der gefordert hätten. 

Pfl ichtschulen 

10.1 ( 1  J Im Rahmen der Schuljahresabrechnungen vergl ich das BMBF die 
von ihm genehmigten Planstellen mit den tatsächlich - durch die 
Länder - besetzten Landeslehrer-Planstellen und erstellte die endgül
tigen Schuljahresabrechnungen für das abgelaufene Schuljahr. Hatten 
die Länder über den genehmigten Stellenplan hinaus landeslehrer im 
Einsatz, kam es zu Stellenplanüberschreitungen. Die Besoldungskos
ten für diese Stellenplanüberschreitungen hatten die Länder selbst zu 
tragen. Da jedoch aufgrund der Abrechnungsmodalitäten diese Über
schreitungen das BMBF vorab zur Gänze trug, entstanden Rückforde
rungsanspruche des BMBF gegenüber den Ländern.'5 Überdies stellte 
der Bund den Ländern zur Abgeltung des Mehraufwands aus Struktur
problemen an allgemein bildenden Pflichtschulen gemäß Finanzaus
gleichsgesetz zusätzliche Finanzmittel als Kostenersatz für die Besol
dung von landeslehrern zur Verfügung. 

(2J Im überpruften Zeitraum stellten sich die Schuljahresabrechnungen 
für die allgemein bildenden Pflichtschulen wie folgt dar: 

�� FOr die: Bcr«hnung der RückJorderullgsallsprilche zog das BMBF im Sinne von Norm
kosten die B�oldungslc.osttn für eine Planstelle der Entlohnungsgruppe 12212 flandö

lehrer in den trsltn Dien.sljah�n) heran_ Für die Schuljahrtsabrtthnung 2012/20 1 3  
betrugen diese Böoldungskostcn 39.201.38 EUR. 
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Tabelle 6: Planstellenabrechnungen - allgemein bildende Pflichtschulen für die 

Schuljahre 2009/2010 bis 2012/2013 
Verlnderung 

SchulJ.hr 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2009/2010 bis 

2012/2013 
in VBÄ in '" 

I. .11dI 
ptanstelL!.n-Basis fur Schuljahre.sabrechnung 59.508,5 59.412,0 58.519.6 57.817,9 - 2.74 

tatsächlkh besetzte Planstellen 61.571,7 61.283,8 60.587,5 60.183,7 - 2,25 

1"n.e l z..a.l 
abzOglic.h Hi!!':ue Mittelschule1 163.0 468,6 

�roIt-.n ..... - 2.063,2 un .. - 1O.t5  

abz{]gLich Sttuklurmittel Finanziusgleichsgesetzl 636,1 655,4 636,0 656,1 

SteUenpllnüberschr,Uungen bereinigt ge5ilmt 1.427,1 1.216.4 1.268,9 1.181.1 - 17,24 

In 1.000 EUR 

StlUenplinilbenchreltt.lngen berefnigl gesamt 53.839,11 46.396.91 49.880,92 46.300.21 - 14.00 

davon 

0 __ In VSÄ 

PlansteUen-BiilSis fOT Schuljahresabrechnung 11.109,2 1 1.017.9 10.856.6 10.714,6 - 3.55 

tatsächlich besehte Planstellen 1 1.410,0 11.362.0 1 1.176,4 1 1.060,9 - 3,06 
Stolloftp ..... IIondI'.tt ....... 300,' 2'4,1 319,' ]46,] 15,13 
abzOglich Heue Mittelschulel 5.1 96.6 

Stellenp .... nüberKhreitungen olm, Heue 
300.8 284.1 314.7 249,7 - 16.99 

fIIIittelse:hule 
ilblUglich Struktl,lrmittel finanzausgle;chsge:$etz2 107.5 \1Q.6 107, I 107,3 

5tellenplinüber5threttungen bendnigt geumt 193.3 173.5 207.6 142,4 - 26.34 

in 1.000 EUR 

5teUenpliniibenchreitungen bereinigt genmt 7.293.08 6.618.'3 8.159,35 5.581.93 - 23,46 

Tlrel in YBÄ 

Planstellen-Basis ru, Schutjahresabrechnung 5.521.1 5.472,7 5.351.' 5.256.' - 4.79 

tatsächlich besetzte Planstellen 5.616,0 5.550,8 5.473.8 5.434.3 - 3.24 

s_�_ 94.9 7U I2U 177.4 ",tl 
abzüglkh Hl:ue "'ittelschule1 1l.3 44,7 

SteUenplinubersc.hreitungefl ohne Neue 94,9 76.1 108,6 132./ 39.83 
Mittelschule 
abtOglic:h Strukturmittel finanzausgleichsgesetzl 53.6 55.3 53.7 53.8 

SteUenplinübenchreitungen bereinigt gesamt 41.3 22,8 54,9 /8.9 90.76 

in 1.000 EUR 

SteUenplinübersc.hrettungen bereintgt gesimt 1.55'.64 871.36 2.158,33 3.091,44 98,21 

Stellenplanüberschreitungen waren auch darauf zurückzuführen. dan an dfr Neuen Mittfbchutf für dif vom Bund lusitzUch zur Verfügung 
gestellte", sechs Wochenstunden landfstehret ,iln SteUe von Bundeslehrern unterrichteten. Diese Stellenplanubfrschreitungel'l wurden 
lunachst vom BMBF einbehalten. in der Folge jedoch wieder an die länder refunditrt (siehe 8ericht des RH .M,odellversuche Neue 
Mittelschule", Rtihe Bund 2013/12. Tl47). 
in PLanstellen (VBI!.) umgerechnet 

OueUen: 8M8F; landtuchulrat für Oberöstetre-ich; "mt der Tiroler landesregierung; Darstellung RH 
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Im überprürten Zeitraum stiegen die SteJlenplanüberschreitungen öster
reichweit um rd. 1 1 ,8 % auf 2.305,8 Planstellen im Schuljahr 201 2/201 3 
an. Ein Teil der Überschreitungen war auf die Neue Mittelschule 
(468,6 Planstellen im Schuljahr 20 1 2/20 1 3) zurückzuführen, wo Lan-

Bund 2015/13 

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)62 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Abläufe lehrerpersonal 

Bund 2015/13  

Schulbehörden in Oberösterreich und lirol: 
lehrerpersonalverwaltung 

deslehrer an Stelle von Bundeslehrern unterrichteten und deren Ein
satz bis zum Schuljahr 2012/20 1 3  nicht in den Stellenplan-Richtlinien 
abgebildet war. Ein weiterer Teil der Überschreitungen konnte durch 
die Strukturrnittel gemäß Finanzau gleichsgesetz abgedeckt werden. 
Bei Berücksichtigung der ÜberLiehung aus der Neuen Mittelschule und 
der Strukturrnittel gemäß Finanzausgleichsgesetz war flir den über
prüften Zeitraum ein Rückgang der Überschreitungen um rd. 1 7,2 <\b 
festzustellen. 

Sowohl Oberösterreich als auch Tirol überzogen die Stellenpläne. Nach 
Bereinigung der oberösterreichischen Überschreitungen um die Auswir
kungen der Neuen Mittelschule und um die Strukturrnittel nach Finanz
ausgleichsgesetz, war flir den überprüften Zeitraum eine rückläufIge 
Entwicklung der Stellenplanüberschreitungen um rd. 26,3 <\b in Ober
österreich festzustellen. Der Anstieg in Tirol mit 86,9 <\b lag deutlich 
über dem österreichischen DurchschnitlSwen; auch nach Bereinigung 
der Neuen Mittelschule und der Strukturrnillel war er mit rd. 90,8 <\b 
überdurchschnittlich hoch. 

Gemäß der Schuljahresabrechnung flir das Schuljahr 201 3/2014  hat 
Oberösterreich den Stellenplan um rd. 100 Planstellen und Tirol um 
rd. 1 10 Planstellen überschrinen.26 

(3) Im Gegensatz zu den allgemein bildenden traten im überprüften 
Zeitraum bei den berufsbildenden Pflichtschulen - wie aus untenste
hender Tabelle ersichtlich - keine Stellenplanüberschreitungen auf: 

16 Unter Bert)cuichtigung der Strukturmittel aus dem Finanl.ausglC'ichsg�tz c:rgab sich 
für Obtrösltrrtich kc:inc: Ü1x:rschreitung und der nicht verbrauchte- Teil der Struktur
mittel (rd. 240.000 EUR) wurde einer ROrk.lagt zugrfUhn. Für Tirol ergab sich nach 
AblUg der Strukturmitttl rint Überschreitung in Höhe von rd. 2,D Mio. EUR. Wegen 
des zwtdtgtbundtnc:n Zuschlags ror den I:.msatz von Landtslt'hrt:rn �i dcr Neuen Mit
tcl.schuk ab dem Schuljahr 2013/2014 resultitnt aus dirstm Titel keint Sltlltnplan
Obtrschreitung. 
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Tabelle 7: Planstellenabrechnungen - berufsbildende Ptlichtschulen für die 

Schuljahre 2009/2010 bis 2012/2013 

Veränderung 

Schuljilhr 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2009/2010 bis 

2012/2013 

Anzahl Planstellen in er. 

o lt, ..... 

genehmigte Planstellen 6.012,9 5.916,8 5.816,4 5.694,3 - 5,3 

tatsächlich besetzte Planstellen 5.386,4 5.411,6 5.334,4 5.284,6 - 1,9 

Stellenplanunterschreitungen H - 626,5 - 505,2 - 482,0 - 409,7 - 34,6 

davon 

0beiS5,.".,1dt 

genehmigte Planstellen 1.344,6 1.326,9 1.306,2 1.286,4 - 4,3 

tatsächlich besetzte Planstellen 1.162,8 1.177,2 1.165,2 1.167.8 0,4 

Stellenplanunterschreitungen (-) - 181,8 - 149,7 - 141,0 - 118,6 - 34,8 

TI"" 

genehmigte Planstellen 625,6 606,3 586,6 578, 7 - 7.5 

tatsächlich besetzte Planstellen 531.1 526,5 512,5 518,4 - 2,4 

Stellenplanunterschreitungen (-) - 94,5 - 79,8 - 74,1  - 60,3 - 36,2 

QueUen: BMBF; landesschulrat tur Oberösterreich; Amt der Tiraler landesregierung; Darstellung RH 

60 

Im gesamten überprüften Zeitraum unterschritten zwar die Länder die 
Stellenpläne der berufsbildenden Pnichtschulen. jedoch verringerten 
ich die Unterschreitungen kontinuierlich. 

Die Besoldungskosten der Lehrer in den berufsbildenden Pnichtschu
len trugen zu 50 '*' der Bund und zu 50 '*' das jeweilige Land. 

10.2 ( I )  Der RH stellte beträchtliche Stellenplanüberschreitungen im Bereich 
der allgemein bildenden Pnichtschulen fest (Schuljahr 20\ 2/20\ 3 :  
Österreich \ .837 Planstellen. Oberö terreich 250 Planstellen. Tirol 
1 33 Planstellen)27. Selbst nach Berücksichtigung der Strukturrnittel 
nach Finanzausgleichsgesetz ergaben sich fUr das Schuljahr 201 2/20 13  
Rilckforderungsansprüche des Bundes gegenüber den Ländern von 
insgesamt rd. 46.30 Mio. EUR (davon gegenüber Oberösterreich: 
rd. 5.58 Mio. EUR. Tirol: rd. 3 . 10 Mio. EUR). Der RH stand den Stel
lenplanüberschreitungen kritisch gegenilber und verwies diesbezüg
lich auf die Feststellungen in seinem Bericht _Finanzierung der Lan
deslehrer-. Reihe Bund 201 2/4. TZ 1 8. Stellenplanüberschreitungen 
l iefen insbesondere dem Sparsamkeitsprinzip zuwider und fUhrten zu 
einer nicht verursachungsgerechten Kostentragung. 

J.1 Olt SI�lIenplanubfrschrtirungen wurden um die Ubcl'Kh�ltung aus der Neuen Mit· 

telschule �rtinigt. 

Bund 2 0 1 5/ 1 3  
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Schulbehörden i n  Oberösterreich und Tirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

(2) Der RH bewenete die rücldäuflge Entwicklung der SteilenpIan
überschreitungen im Bereich der allgemein bildenden Pnichtschulen in 
Oberösterreich grundsätzlich positiv (Schuljahr 200912010 rd. 300 Plan
stellen, Schuljahr 201 3120 14  rd. 100 Planstellen). Die Steigerungsrate 
Tirols hingegen sah er kriti ch (Schuljahr 200912010 rd. 95 Planstel
len, Schuljahr 201 31201 4 rd. 1 10 Planstellen). Der RH empfahl dem 
Land Tirol, die Einhaltung der Stellenpläne der allgemein bildenden 
Pnichtschulen anzustreben. 

(3) Im Bereich der berufsbildenden POichtschulen wurden die Stel
lenpläne eingehalten bzw. unterschritten, wenn sich auch die Unter
schreitungen im Zeitablauf verringenen. Nach Ansicht des RH war 
die Kostentragung (50 % Bund, 50 % Land) bei den berufsbildenden 
POichtschulen unter anderem ein Grund ftir die Planstellendisziplin 
der Länder. Durch die teilweise Kostenverantwonung hatten die Län
der einen Anreiz, die Stellenpläne einzuhalten, wodurch die aus dem 
Auseinanderklaffen der Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsver
antwonung resultierenden Inefftzienzen teilweise abgefangen wurden. 

10.3 Der Landesschulrat fiir Oberästerrcich teilte in seiner Stelllmgnahme 

mit, dass seiller A llsicht nach nicht die anteilige Kostell/ragung des 

Landes ein Grundfürdie Eillhaltung bzw. UllIerschreitung der Stellen

pläne sei, vielmehr seien die Gründe hierfiir differellziener zu betrach

tCll: Z.B. Eil/wicklung der elrülerzahlell, räumliche Ressourceli, Klas

sellteilungen, Führung von Freigegenständen, unverbindlichen Obungen 

und eines Färderunterrichts sowie Ressourcensteuerung und -überwa

chung durch die Schulaufsiell/. 

Laut Stellungnahme des Landes Tirol erfolge die Oberschreitung im 

Hinblick a uf die eklatante Unterdotierung der Stellenplälle im Bereich 

der allgemein bildenden Pj1ichtselrulen a usschließlich planerisch. Der 

Bund werde insofern massiv elltlastet, als das Land mit diesem zusätz

lieIleIl Res ourcelleinsatz pädagogi che NotwendigkeiteI! abdecke, für 

die der Bund keine Vorsorge getroffen habe. 

Falls das Lalld die Ullterdotierullg der Stellellplälle lIicht substitu

iere, müsse die A ufnahme Iteuer Lehrkräfte unterbleiben bzw. müssten 

Lehrkräfte mit befristetem DienstverhällllisfreigesetZl werden. In Tirol 

würde sich dementsprechend die Zahl der Vertragslehrpersonen im Ent

lohl!ungsseltema IIL vennindern. Da seitens des Bundes nach Maßgabe 

der Laltdeslehrer-ControlliltgverordllUltg je überschrittCller Planstelle 

die Ko ten des Aufwands for eille Lehrperson des Ell/lohllUltgssche

lilas IIL vorgeschrieben werde, trage das Land Tirol die Kosten der 
Oberschreitullg des Stellenplalts zur Gänze. 

6 1  
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10.4 Der RH erwiderte dem Landesschulrat rur Oberösterreich, dass seiner 
Ansicht nach die Kostentragung bzw. die Kostenverantwortung der 
Länder einen entscheidenden Faktor zur Einhaltung der Stellenpläne 
bei den berufsbildenden PnichlSchulen darstellte. Die vom Landes
schulrat flir Oberösterreich angeflihrten Gründe kamen grundsätzlich 
auch flir allgemein bildende Pnichtschulen zum Tragen, dennoch gab 
es in diesem Bereich Stellenplanüberschreitungen. Der RH verblieb bei 
seiner Auffassung, dass die Länder durch die teilweise Kostenverant
wortung einen Anreiz hallen, die Stellenpläne bei den berufsbilden
den Pnichtschulen einzuhalten, wodurch die Inefflzienzen, die auf das 
Auseinanderklaffen der Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungs
verantwortung zurückzuflihren waren, teilweise abgefangen wurden. 

Der RH widersprach dem Land Tirol mit achdruck. Entsprechend der 
Argumentation des Landes Tirol würden die durch den Bund nicht 
abgedeckten pädagogischen Notwendigkeiten (z.B. sonderpädago
gischer Förderbedarfl ausschließlich von Junglehrern unterrichtet wer
den. Nach Ansicht des RH ging diese Argumentation an der Realität 
vorbei und erschien auch pädagogisch bedenklich. Der RH vertrat viel
mehr die Auffas ung, dass rur einen effizienten Ressourceneinsatz ins
besondere strukturelle Maßnahmen zur Optimierung der Schulstand
orte im Bereich der allgemein bildenden PnichlSchulcn erforderlich 
sind. Er bekräftigte daher seine Empfehlung, die Einhaltung der Stel
lenpläne der allgemein bildenden Pnichtschulen anzustreben. 

Ferner stellte der RH - unter Hinweis auf seinen Bericht .Finanzierung 
des Landeslehrer; Follow-up-Überprüfung· (Reihe Bund 201 5/ 12 )  -

gegenüber dem Land Tirol klar, dass zwar die Länder die Besoldungsko
sten im Fall von Stellenplanüberschreitungen im Bereich der allgemein 
bildenden PnichlSchulen selbst zu tragen hatten,jedoch die finanziellen 
Lasten aus diesen Überschreitungen vorab das BMBF zur Gänze trug. 
Aufgrund der Abrechnungsmodalitäten auf Basis eines die talSäch
liche PersonalkostenentwickJung der Landeslehrer nur unzureichend 
abbildenden Normkostenmodells wurden die Rückforderungsansprüche 
des BMBF zu gering bemes en (z.B. rur das Schuljahr 201 3/201 4 rd. 
7 1 ,3 3  Mio. EUR anstelle von rd. 99,89 Mio. EUR auf Basis der durch
schnilllichen tatsächlichen Besoldungskosten). 

11 . 1  ( I )  Laut dem Amt der Tiroler Landesregierung wären die Stellen plan
überschreitungen auf die IOpograf,ebedingte K1einstrukturiertheit der 
allgemein bildenden PnichlSchulen und auf den über dem ProzenlSatz 
der Stellenplan-Richtlinien l iegenden Anteil von Schülern mit son
derpädagogischem Förderbedarf zurückzuflihren. 

Bund 2015/ 1 3  
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(2) Kennzahlen zur Schulorganisation fiir das Schuljahr 201 2/20 1 3  
bestätigten - insbe ondere fiir Volksschulen - die Kleinstrukturien
heit der allgemein bildenden PnichlSchulen in Tirol : 

Tabelle 8: Volksschulen - Kennzahlen zur Schulorganisation 

Schuljahr 2012/2013 
Schüler/Schule Klusen/Schule Schüler/Klasse Schüler/lehrer 

Anzahl 

6 .. ..  1dI 5,71 1I,U 1z.ot 

davon 

Oberösterreich 104,33 5,90 17,67 11,91 

Tirot 73.90 4,32 17.11 11.75 

Quellen: Bildung in Zahlen 2013; BM8F: Statistik Austria: Berechnungen RH 

Bund 2015/ 1 3  

So lag die durchschnittl iche Anzahl a n  Schülern je Volksschule in 
Tirol bei 73,90 Schülern, während sich dieser Wen österreichweit auf 
106,02 bzw. in Oberösterreich auf 104,33 Schüler belief. Auch bei den 
Kennzahlen Klassen pro Schule. Schüler je Klasse und Schüler je Lehrer 
wiesen die Tiroler Volksschulen deutlich unter dem Österreichdurch
schniu und auch unter Oberösterreich l iegende Wene auf. Auch zu 
den OECD-DurchschnitlSwenen fiir den Primarbereich fiir die Kenn
zahlen Schüler je Klasse und Schüler je lehrer fiir 201 2 mit 2 1  und 1 5  
bestanden beträchtliche Unterschiede.28 

Diese Aussagen galten im Wesentlichen - jedoch im abgeschwächten 
Ausmaß - auch rur die Haupt- bzw. Neuen Mittelschulen und Poly
technischen Schulen. Die Kennzahlen zu den Tiroler Sonderschulen 
waren atypisch und schwer vergleichbar, weil Tirol den österreichweit 
geringsten Anteil an Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
haue, die integrativ an allgemein bildenden Pnichtschulen-Regelschu
len unterrichtet wurden. 

(3) Zwar lag der Tiroler Anteil (3.2 'Ib) der Schüler mit sonderpäda
gogischem Förderbedarf im Schuljahr 201 2/20 1 3  über dem Wen der 
Stellenplan-Richtlinien von 2.7 'Ib, jedoch unter dem österreichwei
ten Anteil von 4. 1 'Ib und jenem von Oberösterreich mit 3.8 'Ib. Da 
land Tirol setzte jedoch 20.5 Planstellen zusätzlich zum Stellen plan 
fiir Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein. 

11 .2  ( I )  Der RH wies k.ritisch auf die hohen Stellenplanüberschreitungen des 
Landes Tirol hin. die unter anderem auf die kleinteilige Schulstruktur 
im Bereich der allgemein bildenden PnichlSchulen und den dadurch 

21 vgl. OECD: Bildung auf dnc:n Blick. 2014. S. S86 f. 
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bedingten höheren Ressourcenverbrauch zurückzuflihren waren. Wei
ters verwies er kriti ch auf die deutlich unter den OECD-Durchschnins
wenen liegenden Kennzahlen Schüler je Klasse (2 1 )  und Schüler je 
Lehrer ( 1 5) flir Tirol mit 1 7  und 1 2. Der RH räumte ein, dass die Topo
grafie Tirols eine k1eimeilige Schulstruktur fOrdene. Nichtsdestotrotz 
war er der Ansicht, dass aus Qualitäts- und Kostengründen Maßnah
men zur Bereinigung der Schulstandonstruktur der Tiroler POichtschu
len erforderlich wären. 

Der RH empfahl daher - in Ergänzung zu seinen Empfehlungen in 
TZ 3 und 10 - dem Land Tirol, Maßnahmen zur Bereinigung der Schul
standonstruktur im Bereich der allgemein bildenden Pflichtschulen 
zu setzen. 

(2) Hinsichtlich des sonderpädagogischen Förderbedarfs wiederholte 
der RH die Empfehlung an das BMBF aus dem Bericht _Finanzierung 
der Landeslehrer-, Reihe Bund 201 2/4, TZ 8, die geltende Maßzahl von 
2,7 % flir die Abdeckung des sonderpädagogischen Förderbedarfs im 
Rahmen einer Evaluierung der bestehenden Verhältniszahlen mitzu
berücksichtigen. 

1 1.3 Das BMBF rei/re ill seiller Stel/ulIgllahme mir, dass es die Empfeh

lung zum sonderpädagogisclrell FörderbedarJ an das für deli Fillanz

ausgleich zusrälldige BMF weirerleirell werde. 

Der Landessclrulrar für Oberösrerreich illfonnierte ill seiller Stel/ung

lIahme darüber, wiederholt das BMBF darauf hillgewiesen zu IlObell, 

dass die Maßzahl VOll 2,7 % für die Abdeckung des sOlIderpädago

gischen Förderbedarf /Iichr ausreiche. 

Laur Srel/ung/lalrme des Lande Tirol subsriruiere es durch die nor

wendige Srel/enplallüber clITeirung dk Ulllerdorierung des Srel/enplalls 

beispiel weise im Bereich der SOlIderpädagogik. Der Plansrel/ellbedarJ 

ill der Sonderpädagogik sei die ullmirrelbare Folge der VOll deli Schul

behördell des BUlldes gerroffellell Fesrsrel/u llgell hillsichrliclr des son

derpädagogischeIl FörderbedarJs; das Problem werde al 0 vom BUlld 

selbsr verursachr. 

11.4 Der RH erwidene dem BMBF, dass seiner Ansicht nach neben den 
finanziellen Aspekten auch pädagogi che Maßnahmen des BMBF hin
sichtlich des sonderpädagogischen Förderbedarfs erforderlich sind. 

Ungeachtet allfalliger Mängel beim Verfahren zur Feststellung des son
derpädagogischen Förderbedarfs stellte der RH gegenüber dem Land 
Tirol klar, dass gemäß § 8 SchulpOichtgesetz 1985 der Landesschul-

Bund 2015/13 
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rat den sonderpädagogischen Förderbedarf für ein Kind entweder auf 
Antrag der Eltern. auf Antrag des Leiters der Schule oder sonst von 
Amts wegen festzustellen hat. Somit waren die Schule und das schu
lische Umfeld in das Verfahren eingebunden. 

Nach Ansicht des RH waren die hohen Stellenplanüberschreitungen 
des Landes Tirol unter anderem auf die kleinteilige Schulstruktur 
im Bereich der allgemein bildenden Pllichtschulen und den dadurch 
bedingten höheren Ressourcenverbrauch zurückzuführen. Auch die 
deutlich unter den DECD-Durchschnittswerten l iegenden Kennzahlen 
Schüler je Klasse (21) und Schüler je Lehrer ( 1 5) für Tiral mit 1 7  und 
12 belegten dies. Aus Qualitäts- und Kostengründen waren nach Auf
fassung des RH Maßnahmen zur Bereinigung der Schulstandortstruk
tur der Tiroler Pflichtschulen erforderlich. Der RH hielt mit Nachdruck 
an seiner Empfehlung fest, Maßnahmen zur Optimierung der Schul
standortstruktur im Bereich der allgemein bildenden Pllichtschulen 
zu setzen. 

Mittlere und höhere Schulen 

12.1 ( I )  Die Entwicklung der Werteinheitenzuteilung und des Werteinheiten
verbrauchs stellte sich im überprüften Zeitraum wie folgt dar: 

Tabelle 9: Werteinheitenzuteilung und Werteinheitenverbrauch für die 

Schuljahre 2009/2010 bis 2012/2013 

Schulj.hr 
2009/2010 

o. •• ..IcII 
Zuteilung 789.311 

Verbrauch 792.869 

Überschreitung (+)/Unterschreitung H 3.558 

davon 

Db.riSstm'rIch 
Zuteilung 128.549 

Verbrouch 128.316 
Überschreitung (+)/Unterschre;tung (-) - 233 
nrot 
Zuteilung 61.648 
Vefbrauch 61.565 
Üb."chrf!itung (+)/Unt.rsch,.itung (-) - 83 
ohne Werteinheiten für die Neue Mittelschule 
20 Werteinheiten enhprl�chen in etwa einem V8Ä. 

2010/2011 2011/2012 

in Werteinheiten1 2 

793.145 800.474 

796.246 800.786 

3.101 312 

128.014 121.913 

129.467 128.513 
1.393 600 

61.911 62.265 
61.999 62.874 

88 609 

Veränderung 
2012/2013 2009/2010 bis 

2012/2013 
in % 

800.982 1.48 

800.251 0.93 

- 731 

126.332 - P2 

126.307 - 1,57 
- 25 

63.125 2,40 
62.877 2,13 
- 248 

QueUe: BMBF; [)arstellung RH 

Bund 2015/13  65 
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Im überprüften Zeitraum stiegen die Werteinheitenzuteilung und der 
Werteinheitenverbrauch österreichweit geringfügig an, obwohl die 
Schülerzahlen für die minieren und höheren Schulen um rd. 1 ,4 Ofo 
sanken. In den SchuUahren 2009/2010 bis 201 1/20 1 2  wurde die Zutei
lung überschritten, im Schuljahr 201 2/201 3 wurde sie unterschritten. 
Am höchsten war die Überschreitung im SchuUahr 2009/2010 mit 
rd. 0,5 Ofo der zugeteilten Werteinheiten. 

In Oberösterreich sanken die Zuteilung und der Verbrauch im über
prüften Zeitraum um rd. 1 , 7  Ofo bzw. rd. 1 ,6 Ofo bei gleichzeitigem Schü
lerrückgang um rd. 3,7 Ofo. In Tirol hingegen stiegen Werteinheiten
zuteilung und -verbrauch um rd. 2,4 Ofo bzw. rd. 1 ,3 Ofo an und auch 
die Schülerzahlen erhöhten sich leicht um rd. 0,2 Ofo. Beide Landes
schulräte überschritten in den Schuljahren 2010/201 1 und 201 1 /201 2 
die Zuteilung. 

Der Landesschulrat für Oberösterreich wie im Schuljahr 2010/201 1  
die höchste Überschreitung (rd. I ,  I Ofo der zugeteilten Werteinheiten) 
auf. Diese Überschreitung veranlasste das BMBF vom Landesschulrat 
für Oberösterreich die Einrichtung einer Koordinierungsfunktion für 
das Werteinheitenmanagement auf der Ebene der Amtsdirektion zu 
fordern. Mit dieser Funktion wurden die Abteilungsleiter der pädago
gischen Abteilungen allgemein bildende höhere Schulen und berufs
bildende Schulen betraut. Diese setzten in der Folge eine Vielzahl an 
(Konsolidierungs-)Maßnahmen, wodurch die Überschreitung im dar
auffolgenden Schuljahr mehr als halbiert und im SchuUahr 201 2/20 1 3  
geringfügig unterschritten werden konnte. 

In Tirol kam es im SchuUahr 201 1 /201 2  zur höchsten Überschreitung 
(rd. 1 ,0 Ofo der zugeteilten Werteinheiten); im darauffolgenden Schul
jahr konnte die Zuteilung jedoch unterschritten werden. 

(2) Kennzahlen zur Schulorganisation für das SchuUahr 201 2/201 J für 
mittlere und höhere Schulen sind in nachfolgender Tabelle dargestellt :  

Tabelle 10: Mittlere und höhere Schulen - Kennzahlen zur Schulorganisation 

Schuljahr 2012/2013 
mittlere und höhere Schulen 

o bilNldt 
Oberösterreich 

Tirol 

inkl. karen zierte 

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen RH 

66 

SchülerlSchule 

314.17 

357,19 

324,26 

Klassen/Schule Schüler/Klas •• Schüler/Lehrer' 

Anzahl 

S6 •• 44 .... 
15,23 23.45 859 

13,61 23.82 8.47 

Bund 2015/13 
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Schulbehörden in  Oberösterreich und Tirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

Sowohl in Oberösterreich als auch in Tirol lagen die Kennzahlen Schü
ler je Schule und Klassen je Schule unter den jeweiligen österreich
weiten Vergleichswerten. Bei der Kennzahl Schüler je Klasse lagen 
die beiden Länder in etwa im Österreich-Durchschnitt. Deutlich unter 
dem OECD-Durchschnittswcrt für die Schüler-Lehrer-Relation29 für 
die Sekundarstufe von 1 3  lagen die jeweiligen Werte für Ö tcrreich 
(8,69), Oberösterreich (8,59) und Tirol (8,47). 

(3) Der in der Tabelle 1 2  angeführte Werteinheitenverbrauch ergab sich 
aus den definitiven Lehrfacherverteilungen (Stand: Oktober laufendes 
Schuljahr) auf Basis der tatsächlichen Schülerzahlen. Eine Abrechnung 
ftir die mittleren und höheren Schulen am Ende des Schuljahres - ähn
lich wie bei den Pnichtschulen - erstellte das BMBF nicht, wodurch 
die Landesschulräte keine Information über den tatsächlichen Wert
einheitenverbrauch flir das betreffende Schuljahr hatten. Nach Anga
ben des BMBF wäre eine solche aufgrund der geringfligigen Verände
rungen während eines Schuljahrs nicht notwendig. 

12.2 ( I )  Der RH stellte österreichweit im Verhältnis zur Gesamtzuteilung 
geringfligige Überschreitungen fest. Dennoch wies er kritisch darauf 
hin, dass die zusätzlichen 3.558 Werteinheiten im Schuljahr 2009/2010 
eine Überschreitung um rd. 178 Lehrer (rd. I I  Mio. EUR) bedeutete. 
Positiv war zu vermerken, dass die Überschreitungen österreichweit 
im Zeitablauf reduziert werden konnten. Auch in Oberösterreich und 
Tirol war nach den Überschreitungen in den Schuljahren 2010/201 1  
und 201 1/20 12  eine Konsolidierung festzustellen. Positiv bewertete der 
RH die diesbezüglichen Bemühungen des Landesschulrats flir Ober
österreich. 

Der RH kritisierte jedoch, dass ich die gesunkenen Schülerzahlen 
nicht im selben Ausmaß im österreichweiten und oberösterreichischen 
Werteinheitenverbrauch widerspiegelten bzw. in Tirol die Erhöhung 
der Schülerzahlen zu einem weitaus höheren Werteinheitenverbrauch 
ftihrten. Weiters verwies er kritisch auf die deutlich unter dem OECD
Durchschnittswert flir die Schüler-Lehrer-Relation flir die Sekundar
stufe ( 1 3) liegenden Werte flir Österreich (8,69) bzw. Oberösterreich 
(8,59) und Tirol (8,47). In diesem Zusammenhang mahnte der RH 
gegenüber dem BMBF. den Landesschulräten für Oberösterreich und 
Tirol einen sparsameren Umgang mit den Lehrerpersonalressourcen ein. 

(2) Der RH kritisierte, dass das BMBF keine Abrechnung über den Wert
einheitenverbrauch flir die minieren und höheren Schulen am Ende 
des Schuljahres erstellte, wodurch die Landesschulräte keine Infor-

" vgl. OECD: Bildung auf rin.n Blick 2014. S. 587 
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mation über den tatsächlichen Werteinheitenverbrauch hallen. Der 
RH empfahl dem BMBF, im Sinne einer t ransparenten Verwaltungs
führung eine Schuljahresabrechnung für die mittleren und höheren 
Schulen einzuführen. 

12.3 Laur Srellungnahme des BMBF werde die geringe eh üler-Lehrer-Rela

tion vor allem von schulreclttlichen (z.B. Klassengrößen, EröffilUngs

und Teilungszalolen, Lehrplänen) und diellstreelrtlielren Rahmenbedin

gungen (z.B. Unterrielllsverpjlichrung der Lehrpersonen) beeinjlus t. 

Es könne lediglich von einer bedingten Beeinjlussbarkeit durch das 

BMBF a usgegangen werden. Veränderungen der Kennzahl könnten aus 

einer Verringerung des A usbildungsangebots oder aus einer Verände

rung der Unrerrichtsverpjlielrtung der Lehrer entstehen. Diesbezüglich 

werde durch das neue Lehrerinnendienst- und -besoldungsrecht eine 

Heranfi/rrung der Kelllrzairl an den OECD-Durchschninswert erreicht 

werden. 

Das BMBF teilte weiters mit, dass der Ressourcenverbrauch an einer 

AHS/BMHS über das gesamte Selruljahr praktiselr konstant bleibe. Es 

könne jedoch eine zusätzliche Teilung nOI'l/Jendig werden, beispielsweise 

durch Zuzug während des Schuljahres. Diese Fälle seien äußerst se/

ren und würden sielt in Summe ausgleichen. Folglich werde die Sinn

haftigkeit einer SchuljahresabrechllUng im Bereich der AHS/BMHS 

angezweifelt. auch im Hinblick auf den damit eil/stehenden Verwal

rungsaufwOlrd. Trotzdem werde es die Einfihrung einer Schuljahre -

abrechnung beim nächsten Treffen der Arbeirsgruppe " WE-Co/Urol

ling" di kutieren und an einem Beispielland erproben. Die Ergebnisse 

der diesbezüglichen Evaluierung bestimmen die Ausdehnung auf alle 

Bunde länder. 

Der Landesschulrat fir Oberösrerreielr infomrierte in seiner Stellung

Iwhme darüber, dass die Konsolidierungsmaßnahmen die Rücknahme 

der politischen Vorgabe hinsichtlielr einer möglichst rigorosen Ein

haltung einer ma..rimalen Klassenselrüler/röchstzahl von 25 Schülern 

in der AHS-Untersrufe betroffen /rabe. Die Abreelwung am Ende des 

Selruljahres sei laut Landesschulrat fir Oberösterreich eine langjäh

rige Forderung der A HS-Landes chulinspektoren an das BMBF und 

immer wieder Thema bei Dienstbesprechungen. 

Laut Stellullgname des Landesselrulratsfir Tirol sei es ihm in der Ver

gangenheit ein Anliegen gewesen und werde es auelr zukünftig sein, 

die Lehrerpersonalressourcell an deli millierell und höheren SchuleIl 

sparsam einzusetzen. 
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12.4 Der RH  entgegnete dem BMBF. dass es - indem es seine Verantwor
tung zur aktiven Steuerung wahrnimmt - sehr wohl einen Einfluss 
auf die Schüler-Lehrer-Relation hatte. Es konnte auf die Änderung 
gesetzlicher Rahmenbedingungen hinwirken. indem es beispielsweise 
finanzielle Auswirkungen mit dem pädagogischen Nutzen bzw. gesell
schaftlichen Mehrwen verglich (z.B. KJa sen chülerhöch tzahl 25. Kon
sequenzen aus der Evaluation der Neuen Mittelschule). 

IT -unterstützte lehrerpersonalverwaltung 

Ptlichtschulen 13.1 ( I )  In den oberösterreichischen und Tiroler Pflichtschulen kamen fol
gende EDV-Programme zur Verwaltung der Lehrer- und Schülerda
len zum Einsatz: 

Tabelle 11 :  Übersicht EDV-Programme zur Lehrer- und Schülerdatenverwaltung in 
Oberösterreich und Tirol 

Schülerdaten 

lehrerdaten 

Schülerdaten 

Personalverrechnung 
Landeslehrer 

Reiserechnungen Landeslehrer 

bis Juli 2014 

ab August 2014 

Oberösterreich lirol 

"'1' ,,. .... , .. , PftkIII .. hlea 

eOsa (selbst entwickelte Software) Sokrates 

eOsa (selbst entwickelte Software) Schuldatenbank 

... ra ..... PfttcIIoI ..... 

Sokrates 

IPA 
(Personalverrechnungsprogramm 
des Landes Oberösterreich) 

IPA 
(Personalverrechnungsprogramm 
des Landes Oberösterreich) 

Sokrates 
IPA 
(Personalverrechnungsprogramm 
des Landes Tirol) 

Elektronisches Dienstreise
Management (EDM) 

..... IIdI .. ... 

E-Mail, Telefon und in Papierform 

ElAK 

E-Mail, Telefon und in Papierform 

ELAK 

Quellen: landesschulrat tur Oberösterreich; landesschulrat rur Tiral; land Oberosterreich: land Tiral; DarsteLLung RH 

Bund 2015/13 

(2) In Oberösterreich kam an den allgemein bildenden Pflichtschulen 
zur Schülerdatenverwaltung und zum Teil auch zur Lehrerverwaltung 
(z.B. Mehrdienstleistungen. Krankenstände) das selbst entwickelte Soft
wareprodukt .eosa' zum Einsatz. Die Daten rur die Lehrerverwallung 
wurden in das EDV-Programm des Landes zur Personalverrechnung 
-'PA' übernommen. Die Reiserechnungen der Landeslehrer wurden im 
Landesschulrat rur Oberösterreich allerdings manuell in das Personal
verrechnungssystem .IPA' eingegeben. In diesem System war keine 
Freigabe der eingegebenen Reisedaten durch einen zweiten Bearbei
ter im Sinne des Vier-Augen-Prinzips vorgesehen. 
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Die berufsbildenden Pnichtschulen in Oberösterreich verwendeten das 
Softwareprodukt .Sokrates·lO zur Schülerdatenverwaltung. 

(3) In Tirol kam an den POichtschulen zur Schülerdatenverwaltung 
das Softwareprodukt .Sokrates· zum Einsatz. Für die Lehrerverwal
tung stellte das Land Tirol die sogenannte Schuldatenbank zur Verfti
gung. Diese diente zur Erfassung der Lehrfacherveneilung und erlaubte 
während des ganzen Jahres Korrektur- und MehrdienstlcislUngsmel
dungen. Die Daten ftir die Lehrerverwaltung wurden in das EDV-Pro
gramm des Landes zur Personalverrechnung .IPA· übernommen. Wei
ters stand ein .Elektronisches Dienstreise-Management" (EDM) des 
Landes zur Verftigung. das einen durchgängigen elektronischen Work
now ermöglichte. 

(4) Die Kommunikation der Bezirksschulräte in Oberö terreich und Tirol 
mit den Schulen und dem jeweiligen Landesschulrat erfolgte zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung über E-Mail. Telefon und in Papierform. 

lnfolge der Schulbehörden-Verwaltungsreform wurde mit August 201 4  
den Pnichtschulinspektoren des Landesschulrats ftir Oberösterreich 
ein ELAK-Zugang zur Verftigung gestellt. Hieftir ftelen keine weite
ren Lizenzgebühren an. Auch dcr Landesschulrat ftir Tirol richtete mit 
August 201 4  den POichtschulinspektoren einen ELAK-Zugang über 
Internet ein. Die Ausgaben ftir die neue IT -Infrastruktur der zehn 
PnichtschulinspeklOren beliefen sich auf rd. 9.400 EUR. 

13.2 ( I )  Der RH kritisiene den heterogenen Softwareeinsatz im POichtschul
bereich. Unterschiede bestanden nicht nur zwischen den beiden über
prüften Ländern, sondern auch innerhalb eines Landes zwischen all
gemein bildenden und berufsbildenden POichtschulen. Der RH wies 
kritisch auf die dadurch bedingte erschwene Vergleichbarkeit schulspe
zifIscher Daten hinsichtlich der einzelnen Schulanen und Länder hin. 
Weiters traten durch die Kompctenzveneilung im Schulwesen kom
plexe Schnittstellen mit dem Risiko potenzieller Fehlerquellen auf. In  
diesem Zusammenhang verwies der RH auf seinen Bericht .Modell
versuche Neue Minelschule·, Rcihe Bund 201 3/ 1 2, TZ 5 1 .  in dem er 
dem BMBF empfahl, auf den Einsatz einhcitlicher Schulverwaltungs
programme hinzuwirken. 

(2) Der RH anerkannte den durchgängigen Worknow beim Dienstreise
management dcr Tiroler Landeslehrer; dies war in Oberösterreich nicht 
der Fall. Weiters kritisiene er, dass bei der Reisegebührenabrechnung 
ftir Landeslehrer in Oberösterreich da Vicr-Augen-Prinzip nicht ein-

)0 Sokratrs ist rin Schalrrvrrwaltungsprogramm. das nrM" Auswrnungrn auch Zn.g

nisdruck. Erstellung von Mitteilungen. Listen eIe, vorsieht. 
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Lehrerpersonalverwaltung 

gehalten wurde. Er emprahl dem Landesschulrat rur Oberästerreich. 
das Vier-Augen-Prinzip einzuhalten. 

(3) Der RH stellte kritisch rest. dass die Bezirksschulräte (nunmehr 
AußensteIlen der Landesschulräte) erst im Zuge der Schulbehärden
Verwaltungsrerorrn mittels ELAK-System an den jeweiligen Landes
schulrat angebunden wurden. 

13.3 Das BMBF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es seine Bemü

hungen zum Einsatz einheitlicher Schulverwaltungsprogramme fort

setzen werde. Wiewohl der Einsatz und damit auch die Finanzierung 

der Sclrulverwaltungsprogramme a uf grund der Recillsgrundlagen eine 

Angelegenheit des jeweiligen Sclrulerhalters (Gemeinden bzw. Länder) 

sl'"i. 

Gemäß Stellungnahme des Landessclrulrats für Oberösterrl'"ich sei in 

.IPA ·  eine Prüfung nach dem Vier-Augen-Prinzip nicht vorgesehen 

und daher auch nicht möglich. Für eille andere Art der Abrechnung 

müssl'" I'"in neues EDV-Programm von Seiten des Landes zur Verfü

gung gestellt wI'"rden. 

13.4 Der RH entgegnete dem Landesschulrat rur Oberösterreich, dass sei
ner Ansicht nach das Vier-Augen-Prinzip aur jeden Fall einzuhalten 
war. Daher verblieb der RH bei seiner Meinung. 

14.1 ( I )  Das BMBF begann im Schuljahr 201 3/2014  mit der Einftihrung 
eines einheitlichen Programms zur elektronischen Verwaltung von 
Schülerdaten mit dem Namen .Sokrates Bund· an den Bundesschu
len. Für die Lehrfacherveneilungen verwendeten die Bundesschulen 
die Stundenplansoftware .UNllS·, woftir eigene Eingaben der Schu
len hinsichtlich Schüler- und Klassenzahlen erforderlich waren. Eine 
Übernahme der bzw. ein Abgleich mit den Schülerdaten au Sokrates 
Bund rand zur Zeit der Gebarungsüberprürung noch nicht start. Die 
einzige rur mittlere und höhere Schulen vorgc ehene Schnittstellen
datei, die Sokrates Bund ftir UNTIS lierene, waren Schülerinrorrnati
onen ftir ein Kursmodul von UNTIS. welches in UNTIS das Kurssystem 
ftir modulare Schulrorrnen abbildete. Zur Kontrolle der Lehrfacher
veneilung und der Abrechnung der Mehrdienstleisrungen wurden die 
Daten von UNTIS in das Unterrichts-, Personal-Inrorrnationssystem 
.UPIS· eingespielt. 

Die Personalverwaltung der Bundeslehrer errolgte an beiden Landes
schulräten über PM-SAP. In Oberästerreich lier zur Zeit der Geba
rungsüberprüfung ein Versuch zur Verwendung der elektronischen 

7 1  
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Reiserechnung (ESS) an drei Schulen. Die anderen Reiserechnungen 
der Bundeslehrer wurden manuell im Landesschulrat im ESS-System 
erfass!. Im Lande schulrat für Tirol wurden die Reiserechnungen sämt
licher Bundeslehrer manuell im ESS-System erfass!. 

(2) An den Landesschulräten kam ein eigenes - zu jenem des Bundes 
unterschiedliches - ELAK-System (. Visual Desktop.net·, papierloser 
Akt und elektronische Archivierung) zur Anwendung. Die elektro
nische Kommunikation mit dem BMBF bzw. dem ELAK-System des 
Bundes basiene auf einer genormten Schnittstelle. An den Bundesschu
len war als Kanzleiinformations- und Dokumentenmanagementsystem 
das Programm .Intercom School OITIce" im Einsatz. Der elektronische 
Dokumentaustausch zwischen Landesschulrat und den Bundesschu
len erfolgte über .I .Deal" in Form einer gesichenen. verschlüsselten 
Verbindung. 

14.2 ( I )  Der RH hielt fe t, dass an den Bundesschulen weitgehend einheit
liche Software zur Lehrer- und Schülerverwaltung verwendet wurde. 
Er stellte jedoch kritisch fest. dass zumindest drei Programme (Sokrates 
- UNTIS - UPIS) notwendig waren, um die Lehrer- und Schülerdaten 
zu verwalten. Weiters vermerkte er kritisch, dass der Datenaustausch 
zwischen den IT -Programmen zur Schüler- und Lehrerverwaltung teil
weise nicht gegeben war. 

Der RH empfahl dem BMBF, eine einheitliche Software für alle Bun
desschulen unter Beachtung des Kosten-Nutzen-Aspekts zu entwickeln 
und einzusetzen. Darin sollten alle Vorgänge der Schulorganisation, 
insbe ondere die Schüler-, Lehrer- und Unterrichtsverwaltung sowie 
das elektronische Klassenbuch, abgebildet werden. Bis zu einer Umset
zung wären zur Vereinfachung der Handhabung und zur SichersteI
lung der Datenkonsistenz, adäquate SchninsteIlen zur Übernahme von 
Schülerdaten in das Programm zur Lehrfacherveneilung einzurichten. 

(2) Der RH anerkannte die BemÜhungen des Landesschulrats für Ober
österreich, das Reisemanagement rur die Bundeslehrer effIzienter zu 
gestalten. Der RH empfahl dem BMBF, ausgehend von den Erfahrungen 
des Landesschulrats für Oberösterreich einen vollständigen Ausbau 
de elektronischen Reisemanagements für die Bundeslehrer - unter 
Beachtung von Kosten- utzen-Aspekten - in Erwägung zu ziehen. 

(3) Im Gegensatz zum POichtschulbereich bestand ein einheitliches 
Kommunikationssystem zwischen Landesschulrat und Bundesschulen, 
das mit jenem des BMBF kompatibel war. Dies war darauf zurückzu
führen, dass Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsverantwonung 
bei den Bundesschulen in einer Hand (Bund) lag. 

Bund 2015/13  
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14.3 Das BMBF teilte in einer Stellungnallme die Ansicht des RH, dass 

zenrrale einheitliche IT-Lösungen grundsätzlich die ejfizienreste/l seien 

(auch im Sinne ei/ler Minimierung der aufgewendeten Ko ten). Die IT
Land chaft im Bereich der AHS/BMHS sei über die letzten Jahre deut

lich gesrrafft worden u/ld stelle bei geringem Verwaltu/lgsaujwand eine 

maximale Tra/lsparenz im Hinblick aufsteuerungsreleva/lte Daten auf 

allen Ebenen der Schulverwaltung sicher. Gleic/lwohl stelle es laufcnd 
Überlegungen zu einer weiteren VereinheitlichUllg an, die auch vor dem 

Hintergrund der Einsparungsvorgaben zu betrachten seien. 

Zum Ausbau des elektronischen Reisemanagementsjür die Bundesleh

rer teilte das BMBF mit, dass das BMF erst im 4. Quartal 2014 dem 

BMBF die technische Möglichkeit des Dateiuploads (Reisebelege) im 

Reisemanagement zur VerjügUllg gestellt habe. A ufgrund des hohen 

c/lulungsaujwands und der '10twendigen Perso'lOlkapazitäten erfolge 

ein Rollout nur in kleinen Tranchen. 

Der Landesschulrat jür Oberösterreich informierte in seiner Stellung

naillne darüber, dass die pädagogischen Abteilungen keinen Zugriffzu 

Sokrates Bund Ilälte/l u/ld sich der Datenaustausc/I zwischen den ei/l

zeinen Programmen schwierig gestalte. 

14.4 Der RH  bestärkte das BMBF darin. im Gefolge seiner Überlegungen zu 
einer weiteren Vereinheitlichung der IT -Landschaft - insbesondere vor 
dem Hintergrund von Einsparungsvorgaben bzw. knapper werdender 
Ressourcen - zügig zur operativen Umsetzung der erforderlichen lT
Maßnahmen zu schreiten. 

Ermittlung Personaleinsatz - Lehrerpersonalverwaltung 

Prozesse 

8und 2015/ 1 3  

15.1 ( I )  Der R H  erhob den Personaleinsatz für die Lehrerpersonalverwal
lung (Bundes- und Landeslehrer) in Oberösterreich und Tiro!. Mangels 
Kosten- und Leistungsrechnung beruhten die Daten der TZ 1 5  bis 1 8  
auf Angaben der überprüften Stellen. die ihrerseits überwiegend auf 
Zcitaufwandsschätzungen für die einzelnen Aufgaben der Lehrerper
sonalverwaltung durch die damit befassten Mitarbeiter zurückgriffen. 
Die vom RH zusammengefassten Primärdaten wurden von den über
prüften Stellen bestätigt und akzeplien. 

73 

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 77 von 100

www.parlament.gv.at



R 

H 
Ermittlung Personaleinsatz -
Leh rerpersonalverwaltu n9 

Der RH gliederte die Verwaltungsabläufe in folgende Prozessschritte: 

- Personalsuche bis Dienstantritt (z.B. Stellenausschreibungen, Auf
nahmeverfahren, Zuweisung), 

- aufrechtes Dienstverhältnis (z.B. Besoldung, Dienstreisen, Mutter
schutz, Disziplinarverfahren, Leisrungsfeststellung) sowie 

- Beendigung des Dienstverhältnisses und Ruhestand (z.B. Berarung 
über Pensionsansprüche, Abmeldung Sozialversicherung). 

Auf die einzelnen Prozessschrine entfIel folgender anteiliger Perso
naleinsatz: 

Tabelle 12:  Lehrerpersonalverwaltung - anteiliger Personaleinsan für die Prozessschritte 

Dberösterrelch lirol 

anteiliger Personaleinsatz für Bundeslehrer Landeslehrer Bundeslehrer Landeslehrer 

in %1 

Personalsuche bis Dienstantritt 

aufrechtes Dienstverhältnis 

Beendigung des Dienstverhältnisses 
und Ruhestand 

32,8 

58,9 

8,3 

16,1 

75,1 

8,8 

18,2 

73,3 

8.5 

14,8 

78,7 

6,5 

in " des Gesamtpersonaleinsatzes in VBÄ für das Jahr 2013 

QuelLen: 8MBF: Landesschulrat tur Oberi:lsterreich: landesschulrat rur Tirol; Land Oberösterreich; land TiTol; Bundesrechen
zentrum GmbH: BVA-Pensionsservice; Berechnungen RH 

74 

Der Anteil des Personaleinsatzes bis zum Dienstantrin eines Lehrers 
lag in Oberösterreich bei rd. 33  % (Bundeslehrer) bzw. rd. 1 6  % (Lan
deslehrer) und in Tirol bei rd. 18 % (Bundeslehrer] bzw. rd. 1 5  % (Lan
deslehrer). Während des aufrechten Dienstverhältnisses betrugen die 
Anteile in Oberösterreich rd. 59 % (Bundeslehrer] bzw. 75 % (Landes
lehrer], in Tirol rd. 73 % (Bundeslehrer] bzw. 79 % (Landeslehrer). Der 
Personaleinsatz für Beendigung des Dienstverhältnisses und Ruhestand 
variierte zwischen rd. 6 % und 9 %. 

(2) Gegenüber einem Bediensteten der allgemeinen Verwaltung erfor
derte die Lehrerpersonalverwaltung aus folgenden Gründen einen 
höheren Personaleinsatz: 

- Objektivierungsverfahren, 

- Einbindung zahlreicher Stellen vor Personalentscheidungen (z.B. 
Kollegien der Landesschulräte bei chulischen Leitungsfunktionen 
und Schulaufsicht], 

Bund 2015/t3 
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- jährliche Änderung der UnterrichtsverpOichtung (lehrpOichtermä
ßigung oder DauermehrdienstleistungenJ insbesondere bei Bundes
lehrern, 

- befristete Anstellungen und 

- Unterschiede im Dienst- und Besoldungsrecht. 

15.2 ( I )  Der RH wies auf den Umfang der im Rahmen der lehrerpersonalver
waltung gegebenen administrativen Erfordernisse hin. Der RH hielt fest, 
dass in Oberösterrcich für den ersten Prozessschrin (Personalsuche bis 
Dienstantritt) ein höherer anteiliger Personaleinsatz als in Tirol erfor
derlich war. Der RH führte dies hauptsächlich auf die noch nicht so 
stark ausgeprägte fT -Unterstützung im landesschulral für Oberöster
reich zurück. Er verwies diesbezüglich auf seine Empfehlung in TZ 8. 

(2) Im  Zusammenhang mit dem - im Vergleich zur allgemeinen Ver
waltung - erhöhten Verwalrungsaufwand flir die lehrerpersonal
verwaltung verwies der RH auf seine Ausführungen im Rahmen des 
Begutachtungsverfahrens zum neuen lehrerdienstrecht. Er ha ne darin 
insbesondere darauf hingewiesen, dass die dienst- und besoldungs
rechtlichen Unterschiede zwischen Bundes- und landeslehrern noch 
über Jahrzehnte hinweg bestehen werden. und damit auch der Ver
walrungsmehraufwand.) I 

15.3 Lour Srellungnohme des Landesschulrars flr Oberö rerreich könne 

nichr verifizierr werden, ob der LOlldesschulrar flr Tirol auch den 

Overhead sowie die administrariven Elemenre, wie z.B. Kollegiumsbe

schlüsse, Homepage, Kanzleidiensr oder Feierlichkeiren, in den Zah

len des Personaleinsarzes berücksichrigr habe. Er verrrar die Meinung, 

dass ein Verglt>ich nur anhand einu vorgegebt>nen Malm mir raxativer 

A ufzählung von Aufgaben odt>r anhand einer Kosrenrt>chnung SlOtI

haft st>i. 

1 5.4 Der RH erwiderte dem landesschulral rur Oberösterreich, dass er zu 
Beginn der Gebarungsüberprüfung den überprüften Stellen deutlich 
die Zielsetzungen der Erhebung des Personaleinsatzes rur die lehrer
personalverwaltung (Bundes- und landeslehrer) bekanntgab. 

Der ausgesandte Fragebogen enthielt laxativ die für den Bereich der 
lehrerpersonalverwaltung erforderlichen Tätigkeiten. konnte jedoch 
je nach Erfordernis ergänzt werden. 

,\ St<lIungnahmr drs RH ( 14S/SN-S42/ME XXIV. GPI 
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Der RH fordene sowohl den Landesschulrat für Oberösterreich als 
auch den Landesschulrat für Tirol auf, möglichst vollständig den Per
sonaleinsatz ftir die Tätigkeiten der Lehrerpersonalverwaltung abzu
schätzen. Er wies mehrmals darauf hin, dass die Herausforderung in 
einer exakten Abgrenzung der Tätigkeiten und der möglichst genauen 
Angabe des Zeitbedarfs durch die einzelnen Mitarbeiter lag. Der RH 
ftihne im Zuge der Auswenung mehrere Plausibilitätsprüfungen durch 
und stellte sicher, dass die Ergebnisse miteinander vergleichbar waren, 
zumal auch einzelne Aufgaben der Lehrerpersonalverwaltung bei den 
überprüften Stellen zum Teil unterschiedlich erledigt wurden. 

16. 1 ( I )  Die Bundeslehrer wurden von der Personalplanung (Dienstposten
plan), der Personalsuche und -aufnahme, der laufenden Betreuung 
bis zum Dienstausuitt bzw. zur Pensionierung vom jeweiligen Lan
desschulrat verwaltet. Das BMBF nahm z.B. Aufgaben bei den Aus
schreibungen, der Genehmigung von Auslandsdienstreisen, Ernen
nungen und Berufstitel wahr. Die Berechnung der Pensionsansprüche 
und die Verwaltung der pensionienen beamteten Bundeslehrer und der 
Hinterbliebenen oblag der Versicherungsanstalt öffentlich Bedienste
ter (BVA-Pensionsservice). Die Überweisung aller Aktivbezüge und der 
Pensionen der beamteten Bundeslehrer erfolgte - wie für alle Bundes
bediensteten - durch die Bundesrechenzentrum GmbH im Auftrag des 
BMF. 

(2) Alle aktiven und die beamteten pensionienen Landeslehrer wur
den sowohl in Oberö terreich als auch in Tirol vom jeweiligen Land, 
dem Lande schulrat und dem BMBF verwaltet. 

Da das Land Oberösterreich die Diensthoheit über die Landeslehrer dem 
Landesschulrat übenragen hatte, waren im Landesschulrat für Ober
österreich neben dem Präsidium, eIfVerwaltungsabteilungen, die Schul
psychologie, zwei pädagogische Abteilungen und 18  Bezirksschulräte 
(Verwaltungspersonal und Bezirks chulinspektoren) mit Agenden der 
Landeslehrerpersonalverwaltung befasst. Die Genehmigung der Dienst
postenpläne sowie die Auszahlung der Bezüge - sowohl aller aktiven 
als auch der beamteten pensionienen Landeslehrer - verblieben beim 
Land Oberösterreich. 

Das Land Tirol hatte sämtliche Agenden der Verwaltung, Betreuung 
und Auszahlung der Bezüge für aktive und pensioniene Landesleh
rer in drei Abteilungen gebündelt. Weiters wurden dienst- und besol
dungsrechtliche Angelegenheiten auch von neun Bezirksverwaltungs
behörden (Schulämtern) wahrgenommen. Der Landesschulrat ftir Tirol 
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und die Bezirksschulräte wirkten bei einzelnen Lehrerpersonalange
legenheiten mit. 

Das BMBF war im Bereich der Landeslehrerpersonalverwalrung vor 
allem bei Titelverleihungen, Mitverwendungen oder der Genehmigung 
von Sonderverträgen befasst.32 

(3) Insgesamt waren in Oberösterreich und Tirol folgende Organisati
onseinheiten mit der Lehrerpersonalverwaltung befasst: 

12 In der Abteilung 111/7 des BMBF werden alle Anträge der Länder. die nach An. IV 
BVG, 8GBI. Nr. 215/1962. im freien Ermessen liegende Personalmaßnahmen betrd
fen. die fmanzielle Auswirkungen fLir den Bund nach sich ziehen. bearbciH::t. Darunter 
fallen alle Personal maßnahmen rur Landeslehrer, die nicht aufgrund des Bagateller

Iasses (BMUKS Z 21 234/1-111/3/85 vom 14. Februar 1985) ausgenommen waren (2..8. 
Belragsgrenzen für Geldaushilfen. BelOhnungen). 
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Tabelle 13: Verwaltung der Bundes- und Landeslehrer in Oberösterreich und Tirol -
involvierte Organisationseinheiten 

Oberösterreich 
BMBF 

v.1W!�� der ...... 1 .... 1 
Tirol 

Abteilung I11/5 
(Perso nala n gelegen heiten 
BMHS, der Schulaufsicht 
und der ZentraLlehr-
anstalten) 
Abteilung 111/8 
(Grundsatzangelegenheiten 
Schulmanagement; 
Personala ng elegen heiten 
AHS) 

BMBF 

LSR Oberösterreich 4 Unterabteilungen LSR Tirol 
der Personalabteilung 
für Bundeslehrer und 
Verwaltungspersonal an 
Bundesschulen 
2 pädagogische Abteilungen 
Abteilung Schu\ps�chologie 
Amtsdirektion 16 Referate 
und Unterabtei ungen) 
Präsidium 

BVA-Pensionsservice 

Abteilung III/5 
(Pe rsO n ala n gelege n h eiten 
BMHS, der Schulaufsicht 
und der Zentrallehr
anstalten) 
Abteilung IIl/8 
(Grundsatzangelegenheiten 
$chulmanagement; 
Personalangelegenheiten 
AHS) 
3 Rechtsabteilungen 

4 pädagogische Abteilungen 

Amtsdirektion (2 Referate) 

BVA-Pensionsservice 
Bundesrechenzentrum GmbH Bundesrechenzentrum G:;m:::b:::H:.:..... _______ .. 

"" .... der &. ....... _1 
Oberösterreich 
BMBF 

land 
Oberösterreich 

Abteilung IIl/7 
(landeslehrerl 
innenangelegenheiten) 
Abteilung Bildung 
Direktion Finanzenl 
Personalverrechnung 
Direktion Finanzenl 
Buchhaltung 

lSR Oberösterreich 4 Unterabteilungen 
und 1 Referat der 
Personalabteilung für 
Landeslehrer 

lSR - LandesSCMulrat 

2 pädagogische Abteilungen 

Abteilung Schulpsychologie 
Amtsdirektion (6 Referate 
und Unterabteilungen) 
Präsidium 
18 Bezirksschulräte 

Tirol 
BMBF 

land Tirol 

lSR Tirol 

l ohne Berücksichtigung Pensionsversicherungsanstalt bei Bundes- und Landeslehrern 

Abteilung 1lI/7 
(Landeslehrerl 
innenangelegenheiten) 
Abteilung Bildung 
Abteilung Buchhaltung 

9 Bezirksverwaltungs
behörden 

2 pädagogische 
Abteilungen 

10 Bezirksschulräte 

Quellen: 8MSF; Landesschulrat für Oberösterreich; landesschulrat für Tirol: land Oberösterreich; Land Tirol: 8VA-Pensionsservice; 
8undesrechenzentrum GmbH; Darstellung RH 
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Die Anteile des BMBF. des BVA-Pensionsservice. der Bundesrechen
zentrum GmbH. der Landesschulräte sowie der Länder an der Lehrer
personalverwaltung stellten sich folgendermaßen dar:ll 

Abbildung 3 :  Aufteilung des Personaleinsatzes für  die Lehrerpersonalverwaltung in 
Oberösterreich und Tirol 

Verwaltung der Bundeslehrer Verwaltung der landeslehrer 
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QueUen: BMBF; landes schulrat für Oberösterreich; landesschulrat für Tirol; land Oberöslerreich; land Tirol; BVA-Pensionsservice; 
Bundesrechenzentrum GmbH; Berechnungen (in '" des Gesamtpersonaleinsatzes in VBA für das Jahr 2013); Darstellung: RH 

Bund 2015/13 

Der PersonaleinsalZ für d ie  Bundeslehrerpersonalverwaltung war in 
beiden Ländem ähnlich veneilt ; er lag zu rd. 95 % (Oberösterreich) bzw. 
94 % (Tirol) beim Landesschulrat. Der Rest entfIel auf das BMBF. das 
BVA-Pensionsservice und die Bundesrechenzentrum GmbH. Der Per
sonaleinsalZ für die Landeslehrerpersonalverwaltung lag in Oberöster
reich zu rd. 85 % beim Landesschulrat. rd. 1 4  % verblieben beim Land; 
der Rest entfiel auf das BMBF. In Tirol hingegen entfielen rd. 98 'lb auf 
das Land. der Rest auf das BMBF und den Landesschulrat. 

(4) Der PersonaleinsalZ für die Lehrerpersonalverwaltung war folgender
maßen auf Verwaltungs- und pädagogische Abteilungen aufgeteilt:3< 

)} ohn� BcrOcksichtlgung der pcnsionienen Venragslehrcr 

H In d�n Bairksschulrät�n wurd� V�rwaltungs- und SchulaursichlS�l'SOnal unt�rschi�

d�n und In d�r Folg� d�n V�rwaltungs- und p dagogisch�n Abt�i1ung�n dts Landrs

schulraB lug�rT{'hn�l. 
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Abbildung 4 :  Lehrerpersonalverwaltung aufgegliedert nach Verwaltungs- und pädagogische 
Abteilungen 
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Der Anteil der pädagogischen Abteilungen an der Bundes- und Lan
deslehrerpersonalverwaltung lag flir Oberästerreich bei rd. 1 2  %, Für 
Tirol betrug der Anteil der pädagogischen Abteilungen an der Bun
de lehrerpersonalverwaltung hingegen rd, 24 % und an der Landes
lehrerpersonalverwaltung rd. 2 %. 

Während die Verwaltung der Bundeslehrer durchwegs beim Landes
schulrat selbsl vorgenommen wurde. war ein Teil der Landeslehrer
personalverwaltung dezentral in den Bezirken angesiedelt., In Ober
österreich war rd, 44 % des für die Landeslchrcrpersonalverwaltung 
eingesetzten Personals in den Bezirksschulräten beschäftigt. in Tirol 
betrug der Anteil rd. 24 % (Bezirksverwaltungsbehörden und Bezirk.s
schulräte). 

16.2 Der RH verwies kritisch auf die hohe Anzahl der an der Lehrerperso
nalverwaltung beteiligten Organisationseinheiten sowie auf den zusätz
lichen Verwaltungsaufwand. der sich durch unterschiedliche Zustän
digkeiten und Abstimmungserfordemisse - vor allem im Bereich der 
Landeslehrer - ergab. 
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Der RH stellte fest, dass in Oberösterreich ungeachtet der Übenragung 
der Diensthoheit über die Landeslehrer rd, 1 4  'l\J des Personaleinsatzes 
vom Land Oberästerreich erbracht wurde. Das Land Tirol verwaltete 
fast alle Agenden der Landeslehrer selbst; die Schulaufsicht (Bundes
kompetenz) war hinsichtlich der Lehrerpersonalverwalrung auf die 
gesetzlich vorgesehenen Mitwirkungsrechte beschränkt. Der RH sah 
einen wesentlichen Vorteil der Übenragung der Diensthoheit über die 
Landeslehrer darin, dass auch die Schulaufsicht "im Haus· war; sie 
konnte daher umfassend in die Landeslehrerpersonalverwaltung ein
gebunden werden (siehe TZ 3), 

11 .1  ( 1 )  Nachfolgende Tabelle enthält rur das Jahr 201 3 den Personalein
satz rur die Bundes- und Landeslehrerpersonalverwaltung in den Län
dern Oberösterreich und Tirol: 

Tabelle 14: lehrerpersonalverwaltung - Personaleinsatz 

Oberösterreich Tlrol 

Bundeslehrer Landeslehrer Bundeslehrer Landeslehrer 

Anzahl 

VBÄ Lehrerpersonalverwaltung gesamt 40,18 85,37 18.46 43,42 

Lehrer (aktive und pensionierte)' 9.451 22,132 5.233 10.246 

Lehrer pro VBÄ 235 259 284 236 

Bundeslehrer Stand 1. Oktober 2013; Landeslehrer Stand 31. Dezember 2013 

Quellen: BM8F: landesschutrat für Oberösterreich; landesschulrat für Tirol; land OberöSoterreich; Land 1;ro[; BVA-Pensionsservice; 
BundesrechenzentrtJm GmbH; Berechnungen RH 

Ein vollbeschäftigter Mitarbeiter der Lehrerpersonalverwaltung admi
nistrierte in Oberösterreich 235, in Tirel hingegen 284 Bundeslehrer, 
Bei den Landesiehrem entfielen auf einen entsprechenden vollbeschäf
tiglen Mitarbeiter 259 (Oberösterreich) bzw. 236 (Tirol) Lehrer, 

(2) Hinsichtlich der Verwaltung der aktiven Bundeslehrer analysierte 
der RH den Personaleinsatz in den Landesschulräten aufgegliedert nach 
Verwaltungs- und pädagogischem Personal:  

Tabelle 15: Relationen Personalverwaltung aktive Bundeslehrer 

aktive Bundeslehrer' pro VBÄ 

Verwaltungsabteilungen 
pädagogische AbteilungenZ 

I Stand 1. Oktoher 2013 
2 in Oberösterreich inkl. SchuLp.sychologie 

Oberösterreich 

Anzahl 

202 
1.421 

Quellen: BMBF; landes schulrat für Oberösterreich; Landesschulrat für firot; Berechnungen RH 

Bund 2015/ 1 3  

Tfrol 

295 
849 
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Während in Oberösterreich ein vollbeschäftigter Mitarbeiter der päda
gogischen Abteilungen um zwei Drittel mehr Bundeslehrer als in Tirol 
administriene, war es in den Verwaltungsabteilungen gerade umge
kehn. Hier administriene ein voll beschäftigter Mitarbeiter im Landes
schulrat für Tirol um rd. 46 'lb mehr Bundeslehrer als in Oberösterreich. 

17.Z Der RH hielt fest, dass der Personaleinsatz für die Bundeslehrerper
sonalverwaltung in Tirol geringer war als in Oberösterreich; ein voll
beschäftigter Mitarbeiter hatte daher mehr Lehrer zu administrieren 
rr;rol: 284 Lehrer, Oberösterreich: 235). Bei der Landeslehrerperso
nalverwaltung verhielt es sich umgekehn (Oberösterreich: 259, Tirol: 
236 Lehrer pro vollbeschäftigtem Mitarbeiter). 

Während die Verwaltungsabteilungen im Landesschulrat für Tirol effI
zienter als jene des Landesschulrats für Oberösterreich arbeiteten, war 
der Personaleinsatz der Schulaufsicht bzw. der pädagogischen Abtei
lungen im Landesschulrat für Tirol wesentlich höher als im Landes
schulrat für Oberösterreich. 

Angesichts der Bandbreite des Personaleinsatzes empfahl der RH dem 
BMBF, gemeinsam mit den Landesschulräten und den Ländern Effl
zienzsteigerungen bei der Lehrerpersonalverwaltung auszuloten und 
umzusetzen. Weiters empfahl er dem BMBF und dem Landesschul
rat rur Tirol, eine Bedarfsanalyse hinsichtlich des im Vergleich zu 
Oberösterreich überdurchschnittlichen Einsatzes der pädagogischen 
Abteilungen im Rahmen der Bundeslehrerpersonalverwaltung durch
zuführen ; gegebenenfalls wären entsprechende Anpassungen beim 
Personalstand und bei den administrativen Abläufen vorzunehmen. 
Bezüglich des Lande schulrats rur Oberösterreich verwies der RH auf 
seine Feststellungen in TZ 1 5. 

17.3 Laut Stellungnahme des BMBF werde es einen Kriterienkaralog als 

Grundlage für eine klare und transparente Planstellenzuteilung erar

beite/I. 

Der Landessschulrat für Tirol teilte in seiner Stellung'lOhme mit, dass 

der höhere Personaleinsatz der pädagogischen Abteilungen im Rah

men der Bundeslehrerpersonalverwalrung vor allem aus deren stär

keren Einbindung bei der Auswahl der Bundes/ehrpersonell resultiere. 

Dadurch sei auch eille verstärkte Einbindung der einzelnen Direktionen 

gewälrrleistet. Es sei nicht verständlich, wieso der RH für den Pflicht

sc/lulbereich den verstärkten Einsatz der pädagogisch Verantwortlichen 

empfehle und gleichzeitig für den Bereich der mitTleren und höheren 

Schulen die tatsächlich höhere Einbindung der pädagogischen Abtei

lungell in diese Entscheidungsprozesse kritisiere. 
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III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)86 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Ermittlung Personaleinsatz -
Lehrerpersonalverwaltung 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

Kostenabschätzung 

Bund 201 5/ 1 3  

17.4 Der R H  stellte gegenüber dem Landesschulrat für Tirol klar, dass er kei
neswegs die Einbindung der pädagogischen Abteilungen in die Bun
deslehrerpersonalverwaltung luitisiene bzw. in Frage stellte. Aul'fallig 
war jedoch, dass der Personaleinsatz der pädagogischen Abteilungen 
bei der Bundeslehrerpersonalverwaltung im Landesschulrat für Tirol 
verglichen mit dem Landesschulrat für Oberösterreich wesentlich höher 
war. Nach Ansicht des RH könnte eine Erklärung dafür in den in Tirol 
bestehenden günstigeren Betreuungsrelationen der Schulaufsichtsor
gane für die mittleren und höheren Schulen liegen. Die Empfehlung 
des RH intendiene eine genaue Ursachenanalyse; der RH hielt daher 
seine Empfehlung aufrecht. 

18.1 Im Rahmen der Erhebung des Personaleinsatzes für die Lehrerperso
nalverwaltung gaben die einbezogenen Stellen auch die Einstufungen 
des für die einzelnen Aufgaben eingesetzten Personals an. Mit Hilfe 
der in der Verordnung des BMF über die Abschätzung der flOanzielien 
Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte, BGB!. 11 Nr. 490/201 2, 
angegebenen Kostensätze errechnete der RH den Personalaufwand für 
das Jahr 201 3 .  
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Tabelle 16: Personalaufwand 2013 für die Bundes- und Landeslehrerpersonalverwaltung 
in Oberösterreich und Tirol 

VM " . ... ........... 

Ob.rosterr.lch in EUR in .,. Tfrol in EUR in ,. 

BHBF 2 Abteilungen 42.357.29 1.81 BHBF 2 Abteitungen 23.137.90 2.15 

LSR Ober· 4 Unterabteilungen 1.352.959.93 57.93 LSR Tirol 3 Rechtsabteilungen 567.692.46 52.76 
österreich der Personalabteilung 

fUr Bundeslehrer und 
Verwaltungspersonal an 
Bundesschulen 

2 pädagogische 459.418.55 19.67 4 pädagogische 319.686.58 29.71 
Abteilungen Abteilungen 

Abteilung 5.538.38 0.24 
SchuLpsychologi. 

Amtsdirektion 349.228.88 14.95 Amtsdirektion 105.947.78 9.85 
(6 Referate und (2 Referate) 
Unterabteilungen) 

Präsidium 15.069.17 0.65 

SVA-Pe n s ions service 1 89.629.98 3.84 BVA-Pensionsservice' 47.716.68 4.43 

Bundesrechenzentrum GmbH 21.365.24 0.91 Bundesrechenzentrum GmbH 11.848.86 1.10 

g.umt 2.335.567.42 100.00 gesamt 1.076.030,26 100.00 

. 'r t d , • 
BHBF Abteilung IIl/7 25.270.45 0.53 8HBF Abt.ilung IIl/7 12.318.60 0.51 

(landesLeh re r Ji nne n- (La ndesle hrer/l n ne n-
angelegenheiten) angelegenheiten) 

Land Ober· Abteitung Bildung 55.661.12 1,17 Land Tirol Abteilung Bildung 1.486.379.36 61,19 
österreich 

Direktion Finanzen/ 502.660.49 1MB Abteltung Buchhaltung 326.572.85 13.44 
Personalverrechnung 

Direktion Finanzen/ 25.275.80 0.53 9 Bezirksverwaltungs- 543.256.46 22.36 
Buchhaltung behörden 

LSR Ober- 4 Unterabteilungen 1.981.553.72 36.46 lSR Tirol 
österreich und 1 Referat der 

Personalabteilung für 
Landeslehrer 

2 pädagogische 202.433.61 '.26 2 pädagogische 7.520.66 0.31 
Abteilungen Abteilungen 

Abteilung 
6.486.96 0.14 

Schulpsychologie 

Amtsdirektion 
(6 Referate und 291.637.34 6.14 

Unterabteilungen) 

Präsidium 14.142.82 0.30 

18 Bezirksschulräte 1.896.124.B5 39.89 10 Bezirksschulräte 53.122.08 2.19 

Summe 4.752.522.53 100.00 Summe 2.429.170.01 100. 00 

LSR - Landesschulrat 
für beamtete Bundeslehrer und Hinterbliebene; Aufwand pensionierte Vertragslehrer nicht erfasst 

Quellen: BMBF; Landesschulrat für Oberästerreich; landesschulrat für Tirol; land Oberösterreich; land Tiral; BVA-Pensionsservice; 
Bundesrechenzentrum GmbH; Berechnungen RH 

84 

Im Jahr 201 3  betrugen die Personalaufwendungen für die Bundesleh

rerpersonalverwaltung in Oberästerreich rd. 2.34 Mio. EUR, in Tirol 

rd. 1 ,08 Mio. EUR. Die Verwaltung der Landeslehrer belief sich dem-

Bund 2015/13 
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gegenüber in Oberö terreich auf rd. 4,75 Mio. EUR und in Tirol auf 
rd. 2,43 Mio. EUR. 

Tabelle 17:  Verwaltungsaufwand (ohne Overhead) pro Lehrer 

OberösterreIch lirol 

Bundeslehrer Landeslehrer Bundeslehrer Ludeslehrer 

in 1.000 EUR 

Personalaufwendungen gesamt 2.335,57 4.752,52 1.064,18 2.429,17 

Anzahl 

Lehrer (aktive und pensionierte)' 9.451 22.132 5.233 10.246 

in EUR 

Persoulilufwand pro Lehrer 247 215 206 237 

Bundeslehrer Stand 1 .  Oktober 2013; landeslehrer Stand 31. Dezember 2013 
Quellen: BMBf; landesschulrat fur Oberosterreich; landesschulrat tür Tirot; land Oberosterreich; land Tirol; BVA-Pensionsservice; 

Bundesrechenzentrum GmbH; Berechnungen RH 

Bund 2015/13  

Im Jahr 201 3 entfIelen auf einen Bundeslchrer Verwaltungsaufwen
dungen (ohne Overhead) in Höhe von rd. 247 EUR (Oberösterreich) 
bzw. rd. 206 EUR [firol). Die Verwaltungsaufwendungen (ohne Over
head) für einen Landeslehrer beliefen sich auf rd. 2 1 5  EUR (Oberöster
reich) bzw. rd. 237 EUR [firol). 

18.2 Der RH sah die bereit bei der Auswenung des Personaleinsatzes ermit
telten Unterschiede in der Lehrerpersonalverwaltung bestätigt. Auch 
die Kostenabschätzung zeigte, dass in Oberösterreich die Bundesleh
rerpersonalverwaltung personal- und kostenintensiver war als in Tirol. 
Bei der Landeslehrerpersonalverwaltung war Oberösterreich kosten
günstiger als Tirol. 

Die Personalaufwendungen für die Verwaltung eines Bundeslehrers 
waren in Oberö terreich um rd. 20 'lb höher als in Tirol; bei den Lan
deslehrern hingegen waren sie in Tirol um rd. 10 'lb höher als in Ober
österreich. Im Bereich der Landeslehrerpersonalverwaltung fühne der 
RH die höheren Aufwendungen Tirols vor allem auf die unterschied
liche Altersstruktur zurück. 

Der RH bekräftigte seine Empfehlung rrz 17) an das BMBF, gemein
sam mit den Landesschulräten und den Ländern Efl'tzicnzsteigerungen 
bei der Lehrerpersonalverwalrung auszuloten und umzusetzen. 

18.3 Laur Srellungnahme des BMBF werde es einen Krirerienkatalog als 

Grundlage fir eine klare und transparente Planstellenzureilung erar

beiren. 
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19.1 ( I )  Wie bereits unter TZ 2 angefUhn übertrug das Land Oberösterreich 
durch das OÖ. Lande lehrer-Diensthoheitsgesetz 1 986 die Dienstho
heit über die Landeslehrer an den Bund (Landesschulrat fUr Oberöster
reich). 

(2) Grundsätzlich legt § 2 Finanz-Verfassungsgesetz 1 94835 fest, dass 
der Bund und die übrigen Gebiet körperschaften den Aufwand, der 
sich aus der Besorgung ihrer Aufgaben ergibt, selbst t ragen, sofern die 
zuständige Gesetzgebung nichts anderes bestimmt. 

Zur Abgeltung des Mehraufwands der übertragenen Landeslehrerper
sonalverwaltung sah der Gesetzgeber in § 20 Abs. 3 Bundes-Schulauf
sichtsgesetz vor, dass das Land dem Bundjenen Teil des Personal- und 
Sachaufwands zu ersetzen hane, der ihm durch die Übenragung der 
Besorgung von Angelegenheiten entstand. Dieser Mehraufwand konnte 
durch Vereinbarung auch in jährlichen Pauschalbeträgen erfolgen. 

(3) Auf Basis dieser Rechtsgrundlage chlossen das Land Oberöster
reich und der Bund im Jahr 1971  (mit rückwirkender Geltung seit 
1963) eine Vereinbarung über den Ersatz des durch die Übenragung 
der Diensthoheit entstehenden Personal- und Sachmehraufwands durch 
Zahlung eines Pauschalbetrags des Landes an den Bund (sogenann
ter 60:40-Vcnrag). 

Der 60:40-Venrag sah folgendes Verrechnungsmodell vor: 

" BGBI. Nr. 45/1948 i.d.g.F. 
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Abbildung 5 :  Verrechnungsmodell gemäß 60:40-Vertrag 

Quell.: RH 

land Oberösterreich Bund 

Personal- und Sachaufwand 
für den landesschulrat für 

Oberösterretch + 
Personal- und Sachaufwand 
für den landesschulrat für 

Oberösterreich 

40 ,. 

Personal- und Sachaufwand 
gesamt 

• Berechnungsbasls 

land Oberösterretch 
60 ,. 
Bund 

bereits erbrachte leistungen 
des landes Oberösterretch 

Restzahlung des 
landes Oberösterreich 

Die Höhe des Pauschalbetrags rur das Land Oberösterreich wurde mit 
40 % des Gesamtbetrags des Personal- und Amtssachaufwands. wei
cher beim Bund und beim Land rur den Landesschulrat rur Oberöster
reich inld. Bezirksschulräte anfIel. pro Kalendeljahr festgelegt. Das 
BMBF und der Landesschulrat rur Oberösterreich teilten dem Land 
jährlich ihren Personal- und Amtssachaufwand mit. Das Land addierte 
seinen entsprechenden Aufwand und teilte diese Gesamtsumme in 
Anwendung der Vereinbarung 60 % (Bund) zu 40 % (Land). Anschlie
ßend zog das Land entsprechend dem 60:40-Vertrag seine erbrachten 
Lei tungen rur den Landesschulrat ab. Genauere Bestimmungen zur 
SpezifIzierung der einrechenbaren Leistungen des Landes fehlten. Diese 
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Leistungen enthielten auch rein faktische Zahlungen. weil sie unab
hängig von Rechtstitel. Grund oder An eingerechnet werden konn
ten. So wurden etwa der Aufwand fUr das dienstzugeteilte Personal. 
Zuwendungen an Bedienstete. BetriebsausOugzuschuss. Personalauf
wand rur Dienstwagen und Verfugungsmittel fUr den AmtsfUhrenden 
Präsidenten in die Berechnungsbasis eingerechnet und anschl ießend 
vom 40 'lb-Anteil abgezogen. 

(4) Die pauschal vorgesehene Kostenaufteilung basiene auf den dama
ligen Gegebenheiten in den Lande schulräten vor allem durch Erhe
bung des Verhältnisses der Geschäftsprotokolle einiger Bezirksschulräte 
in Bundes- und Landesangelegenheiten und Annahme eines bestimm
ten Auslastungsprozentsatzes im Landesschulrat und in den Bezirks
schulräten. Eine Anpassung an etwaige organisatorische oder perso
nelle Änderungen war nicht vorgesehen. 

Eine Kosten- und Lei tungsrechnung. die den tatsächlichen Mehrauf
wand durch die übenragene Aufgabe der Landeslehrerpersonalver
waltung hätte ermitteln können. gab es im Landesschulrat fUr Ober
österreich nicht. Schätzungen über den Mehraufwand zur Überprüfung 
der pau chalienen Abgeltung im Hinblick auf ihre annäherungsweise 
Kostenwahrheit waren weder beim Land Oberösterreich noch beim 
Lande schulrat fUr Oberösterreich dokumentien. Der Landesschulrats
direktor rur Oberösterreich stellte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
das Aufteilungsverhältnis 60:40 in Frage. 

(5) Im 60:40-Venrag verzichteten beide Venragspanner auf das Recht. 
den Venrag wegen Verkürzung über die Hälfte des wahren Wenes 
anzufechten. Damit wurde eine Über- oder Unterschreitung des tat
sächlichen Mehraufwands um die Hälfte in Kauf genommen. Es wurde 
vereinban. dass sich der Venrag jeweils auf weitere fUnf Jahre auto
matisch verlängen. Nächster einseitiger Kündigungstermin ist der 
3 1 .  Juli 201 5. 

19.2 ( I )  Der RH wies darauf hin. dass über § 20 Abs. 3 Bundes-Schulauf
sichtsgesetz hinausgehende Ersatz- und Gegenrechnungsvereinba
rungen zwischen Bund und Land im Wege privatrechtlicher Venräge 
abweichend zur gesetzlichen Ermächtigung nicht vereinban werden 
konnten und nichtig waren.J6 

Die vorliegende Gegenrechnungsvereinbarung. nach welcher das Land 
Oberösterreich sämtliche - unabhängig von Rechtstitel. Grund oder 
An - Leistungen im Zusammenhang mit dem Landesschulrat in die 

J6 vgl. Rupp(', Kommrnlar zu § 2 Finanz-V�rfassungsgrsrlz. RZ 32 
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Berechnungsbasis flir den Mehraufwand des Landesschulrats flir Ober
österreich einrechnen konnte, war nach Ansicht des RH nicht von der 
Bestimmung des § 20 Abs. ) Bundes-Schulaufsichtsgesetz gedeckt. 
Diese sah nur den Ersatz des Mehraufwands des Landesschulrats gege
benenfalls in pauschalierter Form durch das Land an den Bund vor. 
Der RH wies daher kritisch darauf hin, dass die Vereinbarung diesbe
züglich gegen § 2 Finanz-Verfassungsgesetz aufgrund nicht ausrei
chender gesetzlicher Grundlage verstoßen könnte. 

Ebenso wies der RH kritisch darauf hin, dass der Abrechnungsmodus 
der vorliegenden Vereinbarung einen Verstoß gegen das im Bundes
haushaltsgesetz 201 337 normierte Brunoprinzip bewirkt. 

(2) Nach Ansicht des RH war mangels dokumentierter Überprüfung 
durch die Vertragspartner zudem auch nicht mehr geWährleistet, dass 
das vereinbarte Verrechnungsmodell nach mehr als 40 Jahren noch 
geeignet war, den Mehraufwand wenigstens näherungsweise abzubil
den. Er wies kritisch darauf hin, dass Folge dieser Ermittlungsmethode 
eine nicht gerechtfertigte Kostenüberwälzung an die jeweils andere 
Gebietskörperschaft sein könnte. Der RH hielt ausdrücklich fest, dass 
aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Änderungen im Schul
wesen der Verteilungsschlüssel 60 (Bund) : 40 (Land) nicht mehr den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen könnte. 

(3) Der RH kriti ierte generell den 6O:40-Vertrag wegen der zu allge
mein gehaltenen Generalklausel hinsichtlich der einrechenbaren Auf
wendungen als unzureichend determiniert. Seiner Ansicht nach sollten 
Verrragsbe timmungen aus grundsätzlichen Erwägungen so ausrei
chend konkretisiert sein, dass keine Interpretationsspielräume hinsicht
lich der Art und des Umfangs der einrechenbaren Leistungen bestehen. 

Schließlich beanstandete der RH die Vereinbarung über den Ausschluss 
der Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte des wahren Wer
tes, weil sie dem Ersatz des Mehraufwands nach § 20 Abs. 3 Bundes
SchulaufsichlSgeselZ zuwiderlief. 

(4) Im Sinne der Kostenwahrheit, Efftzienz und Transparenz für beide 
Gebietskörperschaften empfahl der RH dem BMBF und dem Landes
schulrat flir Oberö terreich, eine Kosten- und Leistungsrechnung zur 
künftigen Ermittlung des Mehraufwands einzuflihren, auf deren Basis 
der Ersatz des Landes nach § 20 Abs. 3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz 
an den Bund weiterverrechnet werden sollte. 

J7 § 89 Bundtshaushaltsg<><lz 20t )  (BGBI. t Nr. t )9/2009 Ld.g.F.) LV.m. § )7 Bundcs

haushall<v<rordnung 20t) (BGBI. 11 Nr. 266/201O) 
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Der RH legte dem BMBF und dem Land Oberösterreich nahe, bei Vorlie
gen der Voraussetzungen für eine den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechende Verrechnung des Mehraufwands (Kosten- und Leist1.lngs
rechnung) den 60:40-Vertrag auslaufen zu lassen, weil er intransparent 
war und die Kostengerechtigkeit für beide Gebietskörperschaften nicht 
sicherzustellen vermochte. Überdies war er der Gefahr der Rechtswid
rigkeit bzw. NichLigkeit ausgesetzt. 

Bis dahin empfahl der RH dem BMBF, dem Landesschulrat für Ober
österreich und dem Land Oberösterreich, zur Überprüfung des bisher 
geflossenen Ersatzes soweit wie möglich den tatsächlichen Mehrauf
wand des Bundes zu ermitteln, der erfolgten Aufteilung gegenüber
zustellen und eine Einigung über eine allf;illig auftretende Differenz 
zu erzielen. 

19.3 Laut Stellungnahme des BMBF ennögliche die Regelung des § 20 

Abs. J BWldes-SeirulaujsicMsgeserz, de" vom Land zu ersetzellden 

Aufwa.ld zu pauschalieren. Pauschalierungen seien si,,"volle Venval

wngsvereinfachungen, die zwangsläufig auj Kosten der Transparenz 

und der Ausgabe'lgereclJrigkeil ge/len. Ein Kündige'l der mit den Län

denl gescl1lossenen Pauschalierul1gsvereinbarullgell bedeute ein Umstei

gen auf aufwändige, zeit- u lld kostenintensive Ei/tzelabrechllullgen. 

Das BMBF werde sich jedoch mit der Einführung einer Kosren- und 

Leistungsrechlwng im Hinblick auf die Refimdierungsverei/lbar11llgen 

naell § 20 Abs. J Bundes-Schulaujsichrsgeserz befassen. 

Der Landesscl.ulrar für Oberösterreiell teilte in seiner Stellung"all me 

mit, dass das BMBF den ursprünglichen Vertrag selbst abgesclllossen 

und die U,lferferrigung "icht Oll deli Landesschulrat delegierr habe. Es 

habe dem wndesscllllirat auch keinerlei Kompetenzen - außer der Wei

terleitung der bundesseirig ang<1allenen Kosten - zugeteilt. Die jähr

liche Abrechnung gehe allch vom Land "haupranschriftlich " direkt Oll 

das BMBF. Er erachte es als grundSätzlich für sill/woll, die derzeitige 

60:40-Regelung gemeinsam zu überprüfell, weil es seit Vertragsab

schluss wesentliche ÄndernIlgeI' (l.B. in der Anzahl der Lehrpersonen 

und der Schulstandorte) gegeben habe. Weiters sei vom BMBF ZU ent

scheiden, ob eine Kosten- ulld LeistuI.gsrecllllU1Ig eingeführt werde. 

Dies müsse über eine Adaptienlllg der SAP Software geschehen u1ld 

bedeute einen hohen laujellden A ufwand. 

Das Land Oberösterreich führte in seiner Stellungnalll1le aus, da s es 

den 60:40-Verrrag durcl. § 20 Abs. J Bu ndes-Sellulaufsichtsgesetz 

für gedeckt halte. Eine detaillierre Prüfung des Mehraufwands erfor

dere mangels einer Kosten- und Leisrungsrechnung beim Landesschul

rat für Oberösterreich ei"e" hohen Ressource'leinsalz. Im Hinblick auj 
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die laufende Verwaltungsreform sei eine A uflösung bzw. Kündigung 

der Verei"barullg nicht zweckmäßig. 

19.4 Der RH erwiderte dem BMBF, dass der Abschluss von Pauschalierungs
vereinbarungen in den 1 960er-Jahren durchaus sinnvoll war. Zwi
schenzeitlich hatten sich jedoch auch in der öffentlichen Verwaltung 
Kosten- und Leistungsrechnungssysteme etabliert, die eine transpa
rente und effIziente Abrechnung des Mehraufwands aus der Übertra
gung der Landeslehreragenden ermöglichten. 

Der RH stellte anhand der Stellungnahmen des BMBF (siehe TZ 2 1 )  
und des Landesschulrats für Oberösterreich - wie auch schon bei der 
Gebarungsüberprüfung - fest, dass anscheinend Missverständnisse 
hinsichtlich der jeweiligen Aufgaben im Vollzug des 60:40-Vertrags 
vorlagen, die zu negativen Kompetenzkonflikten führten. Nach Ansicht 
des RH wäre dies umgehend zwischen BMßF und dem Landesschul
rat für Oberösterreich zu klären. 

Zum Einwand des Landesschulrats für Oberösterreich über den hohen 
laufenden Aufwand einer Kosten- und Leistungsrechnung entgeg
nete der RH, dass mit der Einführung und dem laufenden Betrieb 
einer Kosten- und Leistungsrechnung zweifelsohne Aufwand verbun
den war. Abhängig von der Konzeption und der EffIzienz des Systems 
könnte der Aufwand jedoch deutlich begrenzt werden. Der RH verwies 
auf die mit einer Kosten- und Leistungsrechnung verbundenen Vor
teile: Neben einer transparenten Abrechnung des Mehraufwands aus 
der Übertragung der Landeslehreragenden stünden zusätzliche Steue
rungsgrößen zur Verfügung. Im Bereich der Landesschulräte könnten 
Benchmarks gesetzt und eine wirkungsorientierte Steuerung unter
stützt werden. Der RH verblieb daher bei seiner Empfehlung zur Ein
führung einer Kosten- und Leistungsrechnung. 

Der RH erwiderte dem Land Oberösterreich, dass § 20 Abs. 3 Bundes
Schulaufsichtsgesetz ausdrücklich auf den ,Mehraufwand' des Lan
desschulrats aus der Besorgung der Landeslehreragenden abstellte. 
Dieser Mehraufwand des Landesschulrats umfasste die höheren Auf
wendungen des Landesschulrats aus der Übernahme der Tätigkeiten, 
keinesfallsjedoch einen allfalligen Aufwand des Landes aus den Lan
deslehreragenden. Der vom Land getätigte Aufwand fiel beim Land 
an und konnte nach § 20 Abs. 3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz nicht 
unter den ,Mehraufwand" des Landesschulrats subsumiert werden. 

Für die Kostentragung des Aufwands des Landes kam § 2 Finanz-Ver
fassungsgesetz zur Anwendung, wonach das Land den Aufwand, der 
sich aus der Besorgung seiner Aufgaben ergibt, selbst zu tragen hat. 

9 1  
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Der RH verblieb daher bei seiner Rechtsansicht, dass der gegenständ
liche 60:40-Vertrag nicht von der Bestimmung des § 20 Abs. 3 Bundes
Schulaufsichtsgesetz gedeckt war. Diese sah nur den Ersatz des Mehr
aufwands des Landesschulrats gegebenenfalls in pauschalierter Form 
durch das Land an den Bund vor. Ebenso wies er darauf hin, dass der 
60:40-Vertrag diesbezüglich gegen § 2 Finanz-Verfassungsgesetz auf
grund nicht ausreichender gesetzlicher Grundlage verstoßen könnte. 

Hinsichtlich der Bedenken des Landes Oberösterreich zur AuOösung 
bzw. Kündigung des Vertrags stellte der RH klar, dass bei Vorliegen 
einer Kosten- und Leistungsrechnung im Landesschulrat eine den tat
sächlichen Verhältnissen entsprechende Verrechnung des Mehrauf
wands aus der Übertragung der Landeslehreragenden möglich und 
eine Vereinbarung daher obsolet wäre. 

20.1 Der RH stellte im Rahmen der Gesamtabrechnung des 60:40-Vertrags 
für das Jahr 201 2 einseitige Vertragsabänderungen, nicht gerechtfer
tigte und zum Teil rechtswidrige Kostenüberwälzungen fest : 

(I) Personalaufwendungen des Bundes: 
Gemäß dem 60:40-Vertrag war der Personalaufwand des Bundes für 
den Landesschulrat und die Bezirksschulräte für Oberösterreich auf 
Basis des Bundesrechnungsabschlusses zu bemessen. Von diesem 
Betrag rechnete das Land Oberösterreich seit 1 978 - mit Duldung des 
BMBF - die Personalaufwendungen für den gesamten Bereich der 
Schul psychologie des Landesschulrats (rd. 1 ,49 Mio. EUR) heraus. Eine 
schriftl iche Vertrag ergänzung darüber fehlte. 

(11) Personalaufwendungen des Landes: 
a) Landesbedienstete bei den Schulbehörden des Bundes: 
Das Land Oberösterreich verrechnete die Personalausgaben für die bei 
den Schulbehörden des Bundes in Oberösterreich tätigen Landesbe
dien teten, die beim Land anfIelen. Das BMBF akzeptierte damit um 
rd. 220.000 EUR höhere Personalkosten infolge der besoldungsrecht
lichen Besserstellung der Landes- gegenüber den Bundesbedienste
ten. In einem Erlass aus 1 983 hatte das BMBF festgelegt, dass es nur 
jenen Teil der Personalausgaben von Landesbediensteten refundiere, 
die der Bund rur vergleichbare Bundesbedienstete aufzuwenden härte. 

In der Gesamtsumme der vom Land Oberösterreich in Anrechnung 
gebrachten Personalaufwendungen waren zudem enthalten: 
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- NebentätigkeilSvergütungen eines Landesbediensteten als Mit
glied des Verwaltungsrats Oö. Lehrcr-Kranken- und Unfallfürsorge 
(rd. 22.900 EUR), 

- die Bezüge eines im Landesschulrat tätigen Landesbediensteten, der 
nicht mit dem BMBF akkordien war (rd. 57.6 1 2  EUR) sowie 

- jährlich valorisiene Verwaltungstangenten für die im Landesschul
rat beschäftigten Landesbediensteten durch das Land Oberösterreich 
(5.366 EUR). 

Das Land Oberösterreich teilte dem RH während der Gebarungsüber
prüfung mit. dass die langjährige Verrechnung der Nebentätigkeit des 
Landesbediensteten bei der Oö. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge 
nicht der anteiligen Refundierung durch den Bund unterliege und 
daher neu aufgerollt werde. 

b) Zulagen und Zuwendungen des Landes an Bedienstete der Schul
behörden des Bundes in Oberösterreich: 
Das Land Oberösterreich verrechnete im Jahr 201 2 rd. 1 68.000 EUR 
für Landeszulagen an die Leiter der schulp ychologischen Beratungs
stellen, Repräsentationsabgeltungen an SchulaufsichlSorgane, Zulagen 
an Bundesbedienstete im Landesschulrat und den jährlichen Zuschuss 
zum Betriebsausflug der Bediensteten des LandesschulralS. 

(I ll) Kosten der Besoldungsabwicklung für die Landeslehrer: 
Das Land Oberösterreich rechnete jährlich die Kosten für die Besol
dungsabwicklung der Landeslehrer in die Gesamtaufwendungen für den 
Landesschulrat hinein. Die Besoldungsabwicklung war aber mangels 
Übenragung an den Landesschulrat weiterhin im Zuständigkeitsbereich 
des Landes und somit Personal- und Amtssachaufwand des Landes, 
welcher nicht rur den Landesschulrat erbracht wurde. Zur Deckung 
des eigenen Personal- und Amtssachaufwands erhielt das Land auf
grund des Finanzausgleichs Enragsanteile vom Bund. 

Das Land Oberösterreich verrechnete dafür im Jahr 201 2 
rd. 2,54 Mio. EUR (rd. 2 1 .580 Abrechnungsf<i lle zu je 1 1 7.72 EUR) J8 
Demgegenüber verrechnete die Bundesrechenzentrum GmbH ihren 
Kunden für die Abrechnung eine Bediensteten - auch eines Leh
rers - 44, 1 6  EUR jährlich. 

II 1 1 1.72 EUR pro Abrt'Chnungsfall für 21 .S80 �rsonc:n (rd. 14.497 aktiv� und rd. 7.083 
ptnsionie:nt Land�lc:hrtr) rur da.s Jahr 2012 
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(IV) Pensionstangente: 
Der 60:40-Vertrag sah fiir die Personalaufwendungen des Bundes und 
des Landes einen pauschalen Zu chlag von 1 2  % als Pensionstan
gente vor. Das land Oberösterreich verrechnete fiir sämtliche Perso
nalaufwendungen des landes, die in die Abrechnung einnossen, die 
Pensionstangente. In diesen Personalaufwendungen waren auch jene 
fiir die Besoldungsabwicklung der lande lehrer (rd. 1 ,4 1  Mio. EUR)J9 
und Reisegebühren rlir die Kraftwagenlenker des Amtsfiihrenden Prä
sidenten (4.324 EUR) inkludiert. 

Für die Berechnung der Pensionstangente der Personalaufwendungen 
des Landesschulrats wurden die Personalaufwendungen laut Bundes
rechnungsabschluss herangezogen. Nicht berücksichtigt waren die Per
sonalkosten, die in den Sachaufwendungen verbucht waren (z.B. mit 
Schulaufsichtsfunktionen betraute landeslehrer, freie Dienstnehmer, 
lehrlinge, Verwaltungspraktikanten). Diese betrugen im Jahr 201 2  
rd. 1 ,96 Mio. EUR. 

(V) Entschädigung rur die Mitglieder der Kollegien: 
Gemäß § 20 Abs. 2 Bundes-Schulaufsicht gesetz haben die länder die 
in den Ausfiihrungsgesetzen vorgesehenen Entschädigungen fiir die 
Mitglieder der Kollegien der lande - und Bezirksschulräte (insbeson
dere Sitzungsgelder und Reisegebühren) selbst zu t ragen. Das land 
Oberösterreich rechnete diese rur die Kollegiumsmitglieder in Höhe 
von rd. 1 1 .600 EUR im Jahr 201 2 in die Gesamtaufwendungen ein. 

[VI) Mietaufwendyngen rur die Bezirksschylräte: 
Für die Einmietung der Bezirksschulräte in den Bezirkshauptmann
schaften verrechnete das land Oberösterreich dem Bund Mietaufwen
dungen (inld. Betriebsko ten). Die Begleichung dieser Mietaufwen
dungen erfolgte entsprechend einer Vereinbarung seit dem Jahr 1992 
insofern, als sie von der Restzahlung des landes Oberösterreich aus dem 
60:40-Venrag in Abzug gebracht wurde. In die Gesamtaufwendungen 
nossen die Mietaufwendungen fiir die Bezirksschulräte (rd. 93.8 1 5  EUR) 
jedoch nicht ein. 

20.2 ( I )  ZU den angeführten Sachverhalten stellte der RH Folgendes kri
tisch fest :  

ad (I): Der R H  wies kritisch darauf hin. dass der Bund durch die Nicht
berücksichtigung eines erheblichen Teils seines Personalaufwand , 
und zwar für die gesamte Abteilung Schulpsychologie in Höhe von 

)9 5S.61 qo von 2.S4 Mio. EUR; laul Göamlabrt'Chnung land O�rösurrti(h 
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Vertrag Bund - Land Oberösterreich Schulbehörden in Oberösterreich und lirol: 

Bund 2015/13 

Lehrerpersonalverwaltung 

rd. 1 ,49 Mio. EUR im Jahr 20 1 2, auf die vertraglich intendierte 60:40-
Tragung der Personalaufwandslasten verzichtete. 

ad (lIa) : Das BMBF akzeptierte um rd. 220.000 EUR höhere Personal
kosten. Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Ausgaben aus der 
besoldungsrechtl ichen Besserstellung der Landes- gegenüber den Bun
desbediensteten aufgrund des 60:40-Vertrags zu 60 '1b auf den Bund 
überwälzt wurden. Auch entsprach die Vorgehensweise des Landes 
Oberösterreich nicht dem Erlass des BMBF aus 1983. 

Weiters kritisierte der RH die bisherige Praxis des Landes Oberöster
reich, Vergütungen rur Nebentätigkeiten der Landesbediensteten, die 
in keinem Zusammenhang mit dem Landesschulrat standen, verein
barungswidrig in die Personalaufwendungen einzurechnen. 

Auch beanstandete er, dass Personal, das nicht mit dem Bund akkor
diert war und den Beschäftigungsbeschränkungen zuwiderlief, in die 
Abrechnung des 60:40-Vertrags miteinOoss. Weiters sah der RH es als 
nicht gerechtfertigt an, dass das Land Oberösterreich Verwaltungstan
genten rur die Landesbediensteten in Ansatz brachte und der Bund 
keine vollständige Verwaltungstangente (z.B. Kosten des BMBF und 
BKA rur die Verwaltung der Bundesbediensteten) in Rechnung stellte. 

ad (lIb): Der RH wandte sich kritisch gegen die vom Land Oberöster
reich gewährten Leistungen an Bundesbedienstete. Durch die Berück
sichtigung dieser Leistungen in der 60:40-Abrechnung wurden sie zu 
60 '1b vom Bund finanziert. 

ad (II I ) :  Der RH kritisierte, da s das Land Oberösterreich seine Besol
dungsabwicklungskosten rur die Landeslehrer in den Gesamtaufwand 
des 60:40-Verrrag einrechnete, obwohl dies eine fmanzverfassungs
widrige Kostenabwälzung seitens des Landes an den Bund bedeutete. 

Weiters stellte das Land Oberösterreich die Aufwendungen rur sämt
liche Landeslehrer (aktive und pensionierte) in Rechnung. Der Bund 
seinerseits brachte die Abrechnungskosten der aktiven Bundeslehrer 
und nicht jene der pensionierten Bundeslehrer als Aufwand in Ansatz. 

Der RH verwies ferner auf die weitaus geringeren Kosten pro Abrech
nungsfall der Bundesrechenzentrum GmbH in Höhe von 44, 1 6  EUR 
gegenüber jenen des Landes Oberösterreich in Höhe von 1 1 7,72 EUR. 
Der höhere AbrechnungssalZ des Landes Oberösterreich verzeme die 
Kostentragungsrelation erheblich. Oe facto fInanzierte der Bund die 
höheren Kosten fur die Landeslehrerabrechnung (rd. 1 ,59 Mio. EUR 
im Jahr 2012)  mit. Der RH verwies außerdem kritisch auf die im Zuge 
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der Erhebung des Personaleinsatzes für die Landeslehrerpersonalver
waltung ermittelten Personalkosten des Landes Oberösterreich von 
rd. 584.000 EUR (siehe TZ \ 8). 

ad (IV): Der RH stellte den Prozentsatz von \ 2 'l\J für die Pensionstan
gente grundsätzlich in Frage. Für allgemeine DienstfreisteIlungen gegen 
Refundierung sah § 78c Beamten-Dienstrechtsgesetz \97940 einen Bei
trag zur Deckung des Pensionsaufwands im Ausmaß von 3 \ .8 'l\J des 
Aufwands an Aktivbezügen vor. wobei die vom Beamten einbehal
tenen Pensionsbeiträge anzurechnen waren. 

Der RH wies kritisch darauf hin. dass durch Berücksichtigung der Pensi
onstangente die aus Sicht des Bundes ohnedies weitaus höheren Besol
dungsabwicklungskosten nochmals in Summe um rd. \ 70.000 EUR 
erhöht wurden.41 Auf Seiten des Bundes fehlten wegen der Nichtbe
rücksicht igung der Pensionstangente der im Sachaufwand verbuch
ten Personalaufwendungen rd. 235.000 EUR im Jahr 20\ 2.42 Auch die 
Pensionstangente auf die Reisegebühren der Kraftwagenlenker in Höhe 
von rd. 520 EUR war nicht gerechtfertigt. weil Reisegebühren keine 
pensionsrechtlichen Ansprüche begründen. 

ad (V): Der RH beanstandete. da s das Land Oberösterreich entgegen 
§ 20 Abs. 2 Bundes-Schulaufsichtsgesetz den Aufwand für die Kolle
giumsentschädigungen in Höhe von rd. \ \ .600 EUR nicht zur Gänze 
selber trug. sondern rechtswidrig auf den Bund überwälzte. 

ad (VI): Der RH wies kritisch darauf hin. dass durch die Nicht-Berück
Sichtigung der Mietaufwendungen für die Bezirksschulräte in den 
Gesamtaufwendungen die vereinbarte Kostenlragung zwischen Bund 
und Land Oberösterreich nicht zustande kam. 

(2) Nachfolgend sind die Korrekturen der 60:40-Abrechnung 20\2 
zusammengefasst dargestellt: 

40 8GBI. Nr. ]3)/ 1979 Ld.g.F. 

41 1 2  � von 1.41 Mio. EUR 
42 1 2  � von 1.96 Mio. EUR 
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